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Vorwort

Die vorliegende Arbeit bildet den ScblussabscLiiitt eines

amfangreichen Buches über „Deutschlands Kaliindustrie
und Kalikartell, eine volks- und staatswirtschaft»

liehe Studie^.i)

In derselben soll nach einer orientierenden Einleitung über

die geographische Verbreitung nnd Entstehung der Kalisalzlager

die bedeutungSToUe Geschichte der deutschen Kaliindustrie ge-

Sjßhildert werden, namentlich in ihrem wirtschaftlichen Aufbau.

Als Höhepunkt des letzteren wird wohl die gegenwärtige Syndi-

eieruttg und die immer mehr steigende Abhängigkeit der Kali-

industrie von der deutschen Handelspolitik zu betrachten sein.

Aus dieser Darstellung ergeben sich dann mit Notwendigkeit

die in den beiden folgenden Abschnitten zur Geltung gebrachten

Gesichtspunkte, einmal die volkswirtschaftliche Bedeutung
der gesamten Kaliindustrie, sowie die Organisation
und volkswirt'^chaftliche Wirksamkeit des KalikartcHs.

Da imii g:eg:eiuibcr dem jetzigen Stande der Industrie eine

ganze Fülle von Hcformvor.scUlägcn aufgetaue.ht ist, so konnten

auch diese unisuweniger übergangen werden . als ihre kritische

Besprechung ein wirksames lieiief für eine neue Seite des Kali-

kartells bot, nänilieh für seine Staats wirtschaftl i che Be-
deutung. Letztere glaubten wir kurz mit dem Ausdruck „Fis-

kuskartell" bezeichnen zu können, und diese bildet den Haupt-

inhalt der jetzt der Oeffentlichkcit übergebenen Arbeit, welche

zugleich der letzte Abschnitt unseres Gesamtwerkes ist.

Diese teilweise Veröffentlichung lässt sich um so eher recht-

fertigen, als gerade die staatswirtschaftliche Seite des Kalikartells

1) Das Gesamtwerk untor nhon ang'cfülirtein Titel erscheint demnächst

im Verlage von Tausch & Grosse in Halle a. S.
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von der volkswirtschaftlichen Seite desselben mit der nötigen

Schälte pctrcnut wcnlon kann.

Wenn der Krintcrnn^:- der aufgeführten lAoformprojekie

ein anscheinend entfernt liegendes — wir meinen die Abwüsserfrage

— hier mithesprochen wurde, so nüS^c der Leser nni daran denkou,

dass CS uns darum zu thun war, alle strittiuen l*unkte, weUdie

auf die Kaliindustrie sich beziehen, hier /.u erörtern. Inwieweit

uns dies gelungen ist, möge der Leser selbst entselieiden. Uns

galt es vornehndich nichts Wesentliclies, ja selbst iiicUts Un-

wesentliches zu übersehen. Nach dieser Richtung heisst es lieber

zu viel, als zu wenig thun. —
Zum Scblnsso sei es mir gestattet, meinem yerehrtcn Lehrer,

Herrn Professor Dr. RatUgcn, für die Anregung zn dieser Arbeit

und tüv seinen Beistand wälirend derselben meinen ergebenen

Dank zu sagen.

Nicht minder dankbar mGcbto ich aller jener gedenken, die

mich während meiner Arbeit dnrch ihren freundlichen Rat unter-

stätzt hahen, insbesondere der Bibliothek des kgl. Oberbei^amts

in Halle, ferner den Herren Geheimrat Kraut in Hannover nnd

Professor Volhard in Halle, Kommerzienrat Steckncr, Handels-

kammerpräsident in Halle, Bergrat Neubauer und Dr. Frecht in

Stassfurt.

Heidelberg, im Mai 1902.

K. Tb. Stöpel.
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§ 1« Die Notwendigkeit einer Befoim, iuBliesondere die reeht-

lielien TerblUtniese des Knlibergtaes in Himnover.

Während in den übrigen dentsehen Gebieten, wo die Bergban-

freibeit besteht, in erster Linie das Salzvorkommen anf natflrlicber

Lagerstätte zu einer Salzbergbauberechtigung nachgewiesen werden

muss, ist dieser Nachweis in der Provinz HannoTOr infolge des

Gmndeigcntümerrechts nicht erforderlich.

Aus dem Formular des Vertrages, das wir im Anhang bringen,

wird klar hervorgehen, zu welch sonderbaren Rcchtskautelen man

mitunter im Hannoverischen schreiten muss, um wenigstens an-

nähernd jene Kechtswirkungen zu erzielen, die im übrigen preussi-

schen Gebiet meist schon auf gesetzlichem Wege herbeigeführt

sind. Der wundeste Piiukt der Sacklage liegt aber offenbar darin,

diiss nicht überall Privatvereinbarungen den Willen des Gesetz-

gebers zu ersetzen im Stande sind. Daher die ReclitsnnsicJierhcit

im hannoverischen Kalibergbau, von der wir noch weiter uuten

sprechen werden.

Vorerst möchten wir an der Hand jenes oben bezeichneten

Vertragsformiilars den Inhalt der gewöhnlichen hier geläufigen

PriTatrereinbarangen knrz skizzieren.

Ein Consortlom, gewöhnlich eine Bohrgesdiachafty sehliesst

mit den Grondbesitsern jeder einzelnen Gemeinde einen Vertrag

ab. In demselben wird zunächst (siehe § 4 des Formnliurs) ron

der Bohrgesellschaft die Yerpflichtong ttbembmmen, innerhalb

einer gewissen bestimmten Frist» gewöhnlich zwei Jahre vom
Yertragsabschlnss an gerechnet, mit den Bohrungen nnd Schürf-

ungen für das Unternehmen zn beginnen und, wenn abbauwürdige

Kalisalzlager vorgefunden werden sollten, innerhalb dieser Zeit,

meist zwei Jahre vom Findigwerden an gerechnet, einen Schacht

niederzubringen. Die Feststellung des Kaufpreises fflr die über-

BiQpel, BoeMfliTonfilil, i, Org«nUr«tl«n d. 4. K. 1
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lassene Bauflächc oifolgt nach Bonitätsklasscn eventuell unter Zu-

ziehung von Sacliverständlgcn aus dem Kreise der Grundbesitzer

(siehe § 7 das Formulars). Ausser diesem Kaufpreis wird den

Grundbesitzern noch ein Förderzins von 4 bis 8 Pfg. pro Doppel-

zentner zur Controllc der bergmännischen Ausbeutung und zur

Entschädignng dafür gezahlt. Ferner wird noch ausgemacht, dass

der Vertiag für ziemlich lange Zeit, meist 100 Jahre, Bestand

habe und da.ss der Förderzius von etwa 50 zu 50 Jahren neu fest-

gesetzt werde. (Siehe § 8 und § 9 des Formulars.) Interessant

ist, dass gewissermassen die verschiedensten Grundbesitzer für

die Dauer des Vertrages, also, wie wir hörten, oft für 100 Jahre,

eine Interessengemeinschaft bilden, insofern gewöhnlich die Aus-

zahlung des Kaulpreises und des Fürderzinses nur an einen Bevoll-

mächtigten erfolgen kann, welcher von den beteiligten Grund-

besitzern mit Stimmenmehrheit gewählt wird. (§ 17 des Formu-

lares.)

Wir denken zar GharakterisieniDg dieser Priratyereinbarungen

GTenttgendes gesagt zn haben. Man sieht z. B. an der ausdr&cklich

vereinbarten Yerpflichtang, innerhalb einer bestimmten Zeit mit

dem Abbau des Lager!andes zu beginnen, deutlich das Bestreben,

durch Vertrag das zn ersetzen, was im übrigen preussischem Ge-

biet das Beiggesetz vorschreibt

Interessant ist femer dieselbe Tendenz in der sogenannten

Expropriatlonsfrago Mr bergmännische Zwecke zn beobachten. Bis

zur Berggesetznovelle vom 14. Juli 1895, die wir weiter unten

noch näher besprechen wollen, war dem Bergbantreibenden keine

Expropriation gesetzlich gestattet, sondern man war nur auf

Privatvereinbarangen angewiesen.

I. Die Rcchtsnnsicherheit des Kalibergbaues in der
Gesellschaftsform der Gewerkschaft.

Eine der Hauptschattensoitcn, die der Keform noch harrt, ist

die unsichere Beantwortung der Frage, ob die Gewerkscliaftsform

auf den Kalibergbau in Hannover angewendet werden könne. Mit

dieser wollen wir uns zunächst beschäftigen.

Mit Vorliebe wird die GcwerLschaft als Gesellschaftsform für

Bergwerksunternehmungen gewählt, weil sie sicli am besten der

wechselvollen Finanzlage des Bergwerkes anpasst und es crmög-
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licht, auf die einfachste Weise die zum Betriebe crfoiderlichcn

Mittel von den Beteiligten je nach Bedarf einzuziehen und damit

das Unternehmen selbst noch unter den nngänstigsten Umständen

über Wasser zu halten, bei denen eine Actiengesellschalt schon

durch die gesetzlichen Bestimmungen zur Liquidation oder Konkurs*

anmeldung gezwungen wäre.

So begreifen wir es denn auch, dass iiiau in Hannover, wo

das preussische Berggesetz vom Jahre 1865 für Kalisalze nicht

gilt, und demnach auch eine Gewerkschaft fttr diese Zwecke nicht

gebildet werden kann, man auf Umwegen seit den 80er Jahren

denselben Effekt, den die Gewerkschaft sonst leistete, zu er-

reichen sucht

Eine der wcscnüichstiin Voraussetzungen für die Existenz

einer Gewerkschaft ist ein staatlich verliehenes Bergwerk. Da
dies ffir Kalisalze nicht möglich ist, so hat das Yienenburger Kali-

salzwcrk „Hercynia" folgenden Ausweg gefunden.

Man kam auf die Idee, da ein verliehenes Bergwerk zwar

notwendig sei, um eine (rewerkschaft zum Kalisalzbergbau in

der Pjuviaz llaiuiovcr bilden zu können, dass dies vcrlieheue

Bergwerk mit dem zu betreibenden nicht identisch zu sein nnd

insbesondere auch nicht in der Provinz Hannover (sondern meist

in Altprenssen) zu liegen brauche.

Die Sache wurde damals so gemacht, dass ein auf Braun-

kohlen Ycrlieheiies Bergwerk bei Wienrode, sndöstlicli von Blanken-

burg a. Harz, die Unterlai^e zu einer lOOOteiligen (Tcwerkschaft

Hercynia mit dem Sitz in Wernigerode a. Harz bildete, und dass

diese Gewerkschaft ausser dem kleinen Braunkohlenbergwerke

„nebenbei", da^ heisst eigentlich hauptsächlich, das Yienenburger

Kallsalzbergwerk betrieb. Später ist das Braunkohlenwerk zeit^

weise ttberhaupt nicht betrieben worden. Die Sache ging nun so

lange gut» als das Kaligeschäft florierte. Als aber Zubnssen in

einzelnen Gewerkschaften zu leisten waren, gab es oft renitente

Gewerke, welche gewöhnlich gegen die Klage auf Zubnsse die

Einwendung geltend machten, dass diese zu Zwecken verlangt

werde, welche teils im Statut nicht als Hauptzweck der Gewerk*

schalt figurieren, teils überhaupt gesetzlich nicht verlangt werden

könnten, da der Kalisalzbergbau in Hannover durch das Mittel

der Gewerkschaft unzulässig sei.
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Alle aenorea Urtoile haben dieseii Einwendungen i) stattge-

geben. Allerdings hat die Reichsgerichtsentscheidung neuesten

Datums (September 1901) entschieden, dass cltic solche in Alt-

prcussen gebildete sogenannte tote Gewerkschaft ihre Wirksam-

keit in das Hannoverische erstrecken and dass dieselbe Zobnsse

zum Kalibeigban einfordern könnet)

Man hat nun als Abhilfe dieser Unzuträgiichkeiten folgendes

Totgeschlagen

:

1) InnerlLalb gewisser Gewerkschaften, dass die Gewerken den

Voi-sitzenden und dessen Stellvertreter ermächtigen, die zur freien

Verfügung gestellten Kuxe bestens zu begeben, sodann dass, wie

es beispielsweise die Gewerkschaft HohenzoUern gethan hat, ein

(lüwerke, der es auf die mündliche Verhandlung im Prozess an-

kommen lässt, statutarisch verpflichtet sein soll, seine Kuxe dem

Grubenvorstand einzuhändigen, welch letzterer dieselben bestens

verkaufen könne. Wird bei dem Verkaufe nacli Abzug der Zn-

busse Gerichtskosten etc. etc. ein Ueberschoss emelt, so soll

dieser den Geworken ausbezahlt werden.

2) Es ist in der Sitzung des preussischen Abgeordneten-

hauses vom 10. Februar 1901 vom Abgeordneten Hoyermann der

Antrag gestellt worden, die preussische Gewerkschaftsgesetzgebuug

auf die Provinz Hannover auszudehnen, wie dies ähnlich sclioii

vom Haudtl.^niinister v. Berlepsch iu der Sitzung vom 22. Mai

1895 geschelieii ist.

Minister Brefeld erwiderte darauf:

„Bisher ist man immer von der Voraussetzung ausgegangen,

dass das Gewcrkschaltsrecht als notwendige Grundlage ein ding-

liches Becht voraussetze. Dieses dingliche Becht kOnne man
vielleicht in dem sogenannten Erbbaorechi des bfli^rlichen Ge-

setzbuches finden, das ist ein Becbt> das sich nicht bloss auf den

Bau über der Obei^äche, sondern auch auf den Ausbau unter der

Oberfläche bezieht."

Der Herr Minister hofft also, dass der Gmndeigenthfimer an

eine zu bildende Gewerkschaft das Erbbanrecht übertragen k5nne

an Stelle der bisherigen pachtweisen Ueberlassung. Schwierlg-

1) Industrip, Jahrgang liWl S. 59, ÖÜ, 71, 72, 103/4.

2) MoQtanmarkt, Zeitung für Kaliiodustrio, Jahrgang 1901 No. 357 S. 3.
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kciteu erblickt der Minister mir iiisutern, als bereits bestehende

Rechtsverhältnisse hierdurch nicht berührt werden können i).

Dieser Vorschlag des Ministers, der darauf hinattslftuft, als

Ersatz eines dinglichen Bergwcrkseigentums in der Provinz

Hannoyer ein Erbbattrecbt einzufahren, hat manch bestechendes

Moment an sich.

Vor allem sieht das B. G. B. in § 1012 die besondere Eigen-

tQmlidikeil des Erbbanrechts gegenüber den ihm sonst am nttchsten

stehenden Grunddienstbarkeiten darin, dass es für seinen Begriff

eine bestimmte wirtschaftliche Art der Benützung des Bodens

nämlich die als Baugrund roischreibt Diese Charakteristik rerträgt

ja auch, wie wir gehört haben, das hannoversche Kalibergwerks-

eigentum. Auch die Veräusserlichkeit und Vererblichkeit des

Rechts, die das bürgerliche Gesetzbuch für das Erbbaurecht ver-

langt, trifft hier so. Sodann sind Sachen, beziehungsweise Ge-

bäude, welche von dem Erbbauberechtigten in seinem Interesse

mit dem Grundstücke verbunden werden, nicht als Bestandteile

des Grundstückes, sondern als Eigentum des Erbbauberechtigten an-

zusehen, eine Vorschrift, die sich für den Kalibergbau deshalb

als nützlich erweisen würde, weil das Eigentum der Bergwerks-

anlagen, wie GebSude etc. etc., jedenfalls dem Bergwerksbesitzer

erhalten bleiben würdet). Schliesslich würde auch die von der

gemeinrechtlichen Doktrin für wesentlich gehaltene Erbzinspflicht

beim Kalibergbau ohne weiteres zutreffen, da hier in Hannover,

wie wir gehört haben, ein Förderains gezahlt wird.

öu ähnlich nun die Verhältnisse hüben und drübeu liegen, so

stehen dem ministeriellen Vorschlag wichtige Bedenken entgegen.

Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass das Erbbaurecht nach

dem bürgerliehen Gesetzbuch nicht ein Sondereigentnm an der

baulichen Anlage begründet, sondern nur ein Benutzungsrecht^.

Ob sich die Ealibergbauuntemehmer ein so beschränktes Surrogat

für ihr Bergwerkseigentnm gefallen lassen künnen, ist m. E. sehr

zu bezweifeln. Sodann liegt bei dem Erbbaurecht ein besonderes

Legalschuldverhültnis zwischen dem Eigentümer und dem Be-

rechtigten nidit Tor. Insbesondere hat der Erbbauberechtigte

1) Industrie Jahrgang 1901 S. 339, SiO.

S) Siehe Haidlen B. G. B. nebst EinfähraDgsgesets mit den HotiTen und

sonst gesetsgeb. Vorarbeiten. 1897 2. Band 8. 234.

8) Sieh« Haidlen a. n. 0. 8. 28a
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keine Konservieruiigspflicbt 1). Wie nun, wenn der Kalibergwerks-

besitzer den angefangenen Beri^bini überhaupt nicht weiter treiben

will, was er insbesonrlcrc dann gern thuii wird, wenn es ibm mir

darauf ankommt, Konkurrciizuiitcrnebmnn^-oii aus/uschlie.s.scn? Ein

Mittel, ihn zum bcf^üiinenen l^ergbaii weiter zu zwingen, gibt das

Erbbaurecht nicht, wie z. ß. das allgemeine BeritMesetz oder die

dafUr bisher in Hannover übliche private Vereinbarung (Siebe § 4

des oben citierten Vertragfonmilares). Auch sind die Kommenta-

toren des Bürgerlichen Gesetzbuches darüber einigt), dass durch

IS'ichtgebrauch de^ Erbl)aurechts dieses letztere nicht erlösche

(§ lülü B. G. B.). Den Grundeigentümern wäre also durch An-

wendung des bürgerlichen Erbbaurechts auf den Kalibergbau sehr

schlecht gedient. Denn während sie jetzt darch private Verein-

barung den Beigwerkshesitzer dazu zwingen kOnnen, innerhalb

einer bestimmten Frist den Bergbau zu beginnen und zu reali-

sieren, wftre ihnen ein solches Mittel durch den ministeriellen

Vorschlag geradezu entzogen. Zudem sagt § 1016 d. B. G. B.

klipp und klar: „das Erbbanrecht erlischt nicht dadurch, dass

das Bauwerk untergeht." Mit keinem Worte wird aber hier-

bei erwähnt» dass diese Vorschrift durch Priyatyereinbarang noch

abgeändert werden könnte z. B. durch Einfügung einer Besolutiv-

bedingungä). Also nicht einmal dieser Trost ist bei dem mini-

steriellen Vorschlag übrig geblieben.

Schliesslich noch ein Punkt, der die Anwendbarkeit des Erb-

baurechts auf die hannoyerschen Kaliborgwerke deutlich Teran-

schaulicht, ist die sogenannte Fundfrage im Bergrecht. Wenn
nämlich ein nach Kali suchender Bergwerksunternehmer andere

Bodenschätze z. B. Petroleum findet, so entsteht die Frage, wem
gehört der Fund? Nach d^ im übrigen Preussen, mit Ausnahme

Hannovers, geltenden Bergrecht ist die Antwort: dem Bergwerks-

unternehmer Durch Einführung des Erbbaurechts wurde aber für

Hannover geradezu der entgegengesetzte Zustand zum (icsctz er-

lioben und würde dann uacli der Ansicht der Kommentatoren des

1) Sicho Haidlcn a. a. 0. S. 235.

2) Siehe Haidlen a. a. 0. 8. 235.

3} Das BeifOgcn einer solchen scblicsst Artikel 26 des preussischen. Ein-

fflhnmg-<*»csetzes zum B. G. B. ausdriii kÜLli nn<.

4) Siehe Aciienbach, Das gemeine deutsche Bergrecht in Verbindung mit

preussischcm Bergrechte 1871 S. 38t) ff.
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B. G. B. zur einen Hälfte dieser Bergwerksfund dem Grund«

eigentfimer und nicht im Ganzen dem Bergwerksberechtigten zor

fallen, wie letzteres wegen der mitunter aufgewendeten grossen

Kosten recht unbillig wäre.

II. Die Recbtsunsicherheit des Grubenfeldes in

Hannover.

Ein Vertrag:, wonach ein Uannoverischcr Grundbesitzer einem

anderen das Öalz^^ewiiuiiiiigsrecht an seinem Griindbc.sitzc über-

tragen bat, erzeugt nur Verbiodlicbkeitea unter dioseu Vertrags-

schliessenden.

Wenn nun der Grundbesitzer während der Dauer des Kali-

salzgewinnungsvertrages seinen ( irundbcsitz an einen dtilten ver-

äussert, so bestellt der Vertrag nacli wie vor lediglich zwischen dem

ursprünglichen Grundbesitzer und dem Bürgbauunternehmer. Der

Dritte, nämlich der neue G runde igentümer, wird aber dem

Unternehmer gegenüber als iu keiner Weise verpflichtet zu be-

trachten sein.

Es muss vielmehr zwischen dem Unternehmer und dem neuen •

Grundeigentümer ein neuer Salzgewinnungsvertrag abgeschlossen

werden, das heisst der Unternehmer ist auf den guten Willen des

Dritten angewiesen. Weigert sich der neue Grundeigentümer, so

bleibt dem Unternehmer nur ein Schadenersatzanspruch gegen den

ursprünglichen Grundeigentümer, während der neue Grundeigen-

tümer dem Bergbaunnternehmer den Bergbau ganz untersagen kann.

Auf dieser Basis kann selbstverständlich eine Bergbaunnter-

nehmung, die 6 bis 8 Millonen kostet, nur dann ruhig aufgebaut

werden, wenn man es mit einem einzigen zahlungsfähigen und zu-

verlässigen Grundbesitzer zu thun hat, wie z. B, die Gewerkschaft

Hercynia mit der hannoverischen BUostcrkammer. Da erwachsen

keine rechtlichen Schwierigkeiten und keine kniftigcn Prozesse.

Aber bei fast sämtlichen übrigen hannoverischen Gesellschaften

setzt sich das Grubenfeld schachbrettartig aus hunderten von Par-

zellen der vcrschiedensteu Grundeigentümer zusammen, ^ und es

1) So iät z. B. das neugegrilcdctc Work 8alzdetfiirt dadurch aufgeschlosstu

worden, dass maa aar Enrertnag der SalaliScbo mit mebr als lOOO lianiLorer-

sehen Gnindbcsitzcra kontrahiert hat. Siehe 0. Schräder, Znr Kritik des Gesela-

entwnrfs Tom 8. IL im (Goslar) S. 4.
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vergebt kein Jabr, wo nicht der Grundbesitz dnreh Kauf, Erb-

schaft und dergleichen wechselt. Diese schachbrettartige Zusammen-

setzung des Grubenfeldes in Hannover wird noch durch folgenden

Umstand rerschlimmert Es ist dies der FOrderslns, welchen die

GrAnder hannoveriscber Bergwerke, wie wir bereits gesehen,

gewOlinlich an die Gesamtheit der beteiligten Grundeigen-

tümer zu zahlen haben. Diese verteilen den Förderzins unter

sich nach Verhältnis der Grösse ihres Grundbesitzes, ausserdem

verpflichtet sich der Bergwerksunternehmer regelmässig, bis zu

gewissen Zeitpunkten mit der Bohrung nnd dem Schachtbau zu

beginnen und bis dahin Wartegeld zu zahlen, v^-irliip-cn falls der

Vertrag erlischt. Gerade diese letztere Bestimmung führt zu

einem hastigen Wettbewerb, zu einem Bohren ins Blaue, nament-

lich wenn die für den Schachtbau erforderlichen Millionen zu be-

schaffen sind. Auch gibt diese Bestimmung Anlass, dass die

Grundbesitzer ihr Grundeigentum nur deshalb zerstückeln, um

jeden hastigen Wettbewerb bei Kaiibulirungen zu befriedigen.

Wird daaii wirklich Kali erbohrt, so greifen die Grubenfelder

nicht selten schachbrettartig in einander, sodass ein lohnender

Bergwerksbetlieb ausgeschlossen ist.

Diesen eben geschilderten Schwierigkeiten des Eigentums-

wechseis konnte nnr insofern begegnet werden, als die aus dem
Kalisalzgewinnungsvertrage fliessende Bergbaubereditigang ins

Grundbuch eingetragen würde. Dies war bis zur Einführung des

bfirgerlichen Gesetzbuches, bis znm Jahre 1900, noch möglich.

Seither hat aber die Praxis der Gerichte eine solche Eintragung

verweigert.

Das vom Minister proponierte Erbbanrecht würde das oben-

bezeichnete Uebel auch nicht beseitigen, da die Begründung eines

Erbbaurechts an einem ideellen Bruchteil des Eigentums unmög>

lieh ist. Siehe Haidien a. a. 0. S. 236.

III. Wassergefahr und Ealifieber in Hannover.

Ein anderes Trebel, das mit der Rechtsunsichcrlicit des Gruben-

fcldes zusamniciiii.tiigt, ist, wie wir eben horten, die Wassergefalir

und das Kalitieber in Hannover.

1) Urteil des Egl. Eammeigeiichts zu Berlin rom 18.17. 1900. Industrie
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Auf den ersten Blick könnte man der Ansicht sein, dass die

Wassergefahr nicht hoch zn veranschlagen sei, mindestens nicht

so hoch, wie in den übrigen Laadesteilen Preussens. Fehlt doch

hier, wie uns bekannt, der Anlass znr Bildung der Sehutzbohr-

gesellscbaft, die im Jahre 1894 mit ein Anlass war, den preussi-

schen Kalimonopolgesetzentwurf, über den wir im folgenden Para-

graph ausfiibrlich berichten werden, einzubringen.

Zur Zeit ist nämlich die Zahl der Salzbergwerke, die ent-

weder bereits im Betriebe begriffen oder doch mit dem Abbau

von Schächten beschäftigt sind, in der Provinz Hannover eine so

grosse, dass durch ihre Vornielininp- die schon bestehende Wasser-

gefahr nur noch vergrüs.sert werden könnte.

Denn ist ein Bergwerk, das bereits das Salzlager erreicht

hat, aus irgend einem r4rnnde gezwungen, den Schacht ersaufen

zu lassen, so entsteht damit eine neue Gefahr für andere Berg-

werke, die immer mehr wächst, je öfter Gcbirgssiörungen auf der

Lagerstätte stattgefunden haben.

Die im Schacht und den t^uerschlägen angesammelte Wasser-

masso löst alle vorhandenen Salze und zerfrisst das etwa vorhan-

dene Kalisalzlager auf weite Entfernungen. Mitunter ist man
sogar genötigt, neue Schächte abzuteufen und schon vorhandene

aufzugehen, nur um einem befürchteten aber noch nicht yorhan-

denen Wassereinhruch yorzuheugen.

In der Proyinz Hannover kommt noch dazu, dass die teils

schon vorhandenen, teils in der Bildung hegriflenen Bergwerke

dicht nebeneinander liegen. Dies bewirkt» dass hier die Gefahr

derartiger Wassereinhrnche besonders gross ist.^ Ausserdem geben

hierzu nodi die eigentflmlichen BergrechtsverhiUtnisse^ namentlich

die Berechtigung des Grundeigentümers, auf seinem Grund und

Boden Kali ohne weiteres als Eigentum in Anspruch zu nehmen,

Veranlassung.

Die Grundeigentümer verlangen nämlich immer den oben an-

geführten Förderzins von den Gründern eines Bergwerksunter-

nehmens und dulden keinen Stillstand im Bohren, Schürfen und

Fördern. Bclriif^t doch der Wartezins mitunter 6 J^feniiij^e pro

Zentner Kali, während der einfache Förder/ins zwei Pfenuige

und mehr beträgt. Dies gibt nun Veranlassung zu einer wüsten

1) Siehe anch Ktwt & 27.
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Jagd nach Kali und zu vielen nnntttiseii Bohrungen, wie wir aus

folgenden Tabellen erseken kOnnen.

I. II.

In Hanno-
er ist die

Zahl der
Bohr-
gcspll-

scbakcu

Bohr-
unternch-

inuDgcn

Bohr-
löcher

1895 1896 18971898

16

24

40

2

45

18

22

37

20

1899

12

Zus.

123

3

4

In Fienssen und Nachbarstaaten 42

(leweik- Act.- kali-

schaften (Jos. findig

15

salz- Iniclit-

findiglfindig

14 6 45 60 60

ad 1. Die Tabelle I zeigt uns, wie sprungliaft die Bohranter-

nehmungeo in Hannover erfolgen. In den Jahren 1896 nnd 1898

bemerken wir ein rapides Anschwellen, in den dazwischen liegenden

Jahren ein fast ebenso bedeutendes Fallen, meist um 2/3.

Interessant ist ferner hierbei, ilass die Zahl der BohrlOeher

ziemlich constant bleibt, was daiaiif zurückzuführen ist, dass eine

Bohrunteruehmung oft 3, 4 und mehr Bohrldcher niederstösst,

während andere wieder schon beim ersten vergeblichen Bohrver-

sucbe sich zurückziehen. Dies deutet zweifellos einmal auf viel

nutzloses Bohren, .sodann auf viel spekulatives nnd volkswirt-

schaftlieh überflüssiges ( Jesellschaftsbilden hin, worunter sich leicht

schwindeihatte Uaternchmen verbergen können.

ad 2. Die Tabelle TT deutet wiederum auf die gewaltige Ent-

fesselung des freien Wettbewerbes der Kaliindnstrie in Hannover

hin. Sie zeigt, da.ss bis Ende 1899 etwa vier mal so viel J^olii-

gesellsi'liaften in TTannover als im gesamten übrigen Preussen

und den Xuckbarstaatcn entstaudeii sind und beweist, da ungefähr

gleiche Resultate erzielt wurden, wie viel Bohrungeu in Hannover

überflüssig sein iiiusstcn. Eine wie grosse volkswirtscliaftliche

Verschwendung muss also hierbei stattgefunden haben, in Anbe-

tracht des Umstandes, dass das Niederstossen eines Bohrloches

zwischen 50 000 und 100000 Mk. kostet

!

Scliliesslich dürfen wir uns nicht verhehlen, dass Bohrgesell-

schulten meist eiueu spekulativen Charakter, ja mitunter sogar
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TorwL^end einen spekulativen Zweck an sich tragen, indem bei

vielen Bohiigesellscliaften vor allem nur die Absiclit vorwaltet^

Wertsteigenmgcn, Spekulationen und dadurch Profite für eine

Minderzahl von Interessenten zu schaffen, weldie vielleicht gar

nicht dieAbsidit hatten, Kalisalze zu erschliessen, zum mindesten

nicht beabsichtigten, grosse Kapitalinvestitionen für die Ersehlies-

snng von Kalisalzen zu machen.

Diese Thatsache in Verbindung mit der überaus grossen An-

zahl von Bohlgesellschaften in Hannover mnss jedenfalls als sehr

bedenUicli bezeichnet werden. Man kann den Wert des Kalisyn-

dikates deshalb nicht hoch genug veranschlagen, wenn man einer-

seits erwägt, dass es diesem in erster Linie um die Erschliessung

neuer Kalilager zu thun ist, und nicht um Spekulation, und

andrerseits in Betracht zieht, dass es durch Einrichtung einer

Schutzbohrgescllschaft unnützen oder rein spekulativen Bohrver-

sucben den Weg abschneidet.

IV. Toilwoiso Reformen durch die bisherige Gesetz-
gebung.

Gegenüber der im Vurliergehenden geschilderten Kechtsun-

sicherheit des hannoverischen Kalibergbaues sind durch die Gesetz-

gebung seit 1895 zu einem TeiL Verbessernngen des Eechtszu-

standes vorgenommen worden, die sich auf Bergpolizei, Arbeiter-

schntz und die Expropriation im Kalibergbau beziehen. Man kann

dieselben nicht hoch genug anschlagen, da sie den notwendigsten

Bedürfnissen Bechnung tragen. Man darf aber nicht vergessen,

dass sie bloss als vorläufige Abschlagszahlungen auf das grosse

Beformwerk, dem der Kalibergbau in Hannover entgegengeht, zu

betrachten sind.

1) Die Bergpolizei. Da das prenssische Berggesetz vom
24. Juni 1865 im Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover
für Stein- und Kalisalze nicht gilt, so finden die Vorschriften des-

selben, sofern sie auf die Aufsuchung und Gewinnung dieser Mine-

ralien sich beziehen, keine Anwendung. Daher blieben auch ausser

Anwendung auf den hannoverschen Salzbergbau die Vorschriften

des Berggesetzes über die Beaufsichtigung des Bergbaubetriebes

durch die technischen Behörden der staatlichen Bergverwaltung.

Ebensowenig unterlagen die Verhältnisse der bei diesem Bergbau
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beschäftigten Arbeiter den berggesetzlichen Normen. Auch fanden

die Vorschriften der lieichsgewerbeordatuig nur in besclii-änktem

Umfange Anwendung: kons es fehlte an einem entsprecliettden

Arbeiterschatz.

Zur Zeit der Inkorporation von TTannover im Jahre 1867,

war die Sorge um besondere l)ergpolizeili(!he Vorschriften für den

Salzbergbau nicht gross, weil damals dort nur eine Benutzung

von Soolquellen, vielfach nur in Verbindung mit Soolbad betrieben,

stattfand, aber kein Bergbau auf Steinsalz und ähnliche Salze.

Auch die Benutzung von Soolquellen konnte man nicht Bergbau

nennen, da sie sich mehr in den Formen des Fabrik- ah» in denen

des l^ergwerkbetriebes bewegte.

Seit den 80er Jahren, insbesondere seit Entstehen des Berg-

werks Hercynia 1884, haben sich gegen diesen Kechtszustund be-

gründete Bedenken erhoben. Letzteren hat insbesondere auch

eine bei Gel^nheit der Beratung der Berggesetznorelle vom
Jahre 1892 vom prensslschen Abgeordnetenhaus gefasste Resolu-

tion Ausdruck gegeben, wodurch ^e Staatsregierung ersucht wurde,

die Vorschriften des allgemeinen BerggesetseSi soweit sie sich auf

Arbeiterschutz und Bergpolizei bezogen, auch auf den hannover-

schen Salzbergbau auszudehnen.

Gefordert wurde diese Resolution durch den Umstand, dass

seitdem gegrflndete Aussicht auf Vermehiimg der Stein- und Kali-

salzgewinnung in der Provinz Hannover entstanden ist Dort

findet nftmlich zur Zeit eine sehr lebhafte Bohrthätigkeit^ wie wir

weiter unten hören werden, zum Zwecke der Erschliessung von

Kaliiagern statt. Damit gewann die Frage der anderweitigen

Regelung der Verhältnisse dieses Bergbaues, namentlich in Be-

ziehung auf Bergpolizei und Arbeiterschutz, ein erhöhtes Interesse.

Da die Gewinnung dieser Salze grosse Ticfbananlagen vor-

aussetzt, namentlich in Hannover wegen seiner j^cognostisehen

Beschaffenheit, so sind die (jefahren dieses Jiergl)aues sowohl für

Leben uud Gesundheit der Arbeiter wie für die Sioherlieit der

Aulagen und des Verkehrs an der OberÜäche sehr gross, und es

ist als ziemlich feststehend zu betrachten, dass gerade beim Stein-

und Kalisalzbergbau die leichte Löslichkeit dieser Mineralien nach

beiden Richtungen grosse Gefahren birgt. Diese zu bewältigen

bedurfte es besonderer technischer Kenntnisse und Erfahrungen,

wie sie nur den BergbehOrdeu, uicht aber den bisher in Aktion
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getretenen OrtspolizeibebOi-den und gewerbepolteeilichen Organen

zu Gebote standen.

Die Berggesetznoyelle vom 14. Joli 1895, welche ycrschiedene

Bestimmungen des allgemeinen Berggesetzes vom Jahre 1865 und

der BerggesotznoYcUe vom Jahre 1892 auf den Stein- und Kali-

Salzbergbau in der Provinz Hannover ausdehnten, hat nun nach

dieser Bicbtang hin gründlich Wandel geschaffen.

Vor allem ist die Thätigkeit der Revierbeamten des Ober-

bergamts anf die Provinz Hannover ausgedehnt worden.

Diese Bergbehörden müssen von dem Inbetriebsetzen, even-

tuell von der Retriebseinstollung jedes Bergwerks mindestens

4 Wochen vorher in Kenntnis gesetzt werden. Es niuss ein Be-

triebsplan zur endgültigen Genehmigung des Oberbergauits vorge-

legt werden. Planwidriges Vorgehen kann die Einstellung des

Betriebes zur Folge haben. Betriebsführer, Steiger, technische

Aufeehcr etc. unterliegen der Prüfung der Bergbehörde. Alle

diese Personen, einschliesslich des Bergwerksbesitzers, sind für

die iimehaltuDg des Betriebsplanes verantwortlich.

Das Oberbergamt hat das Recht, Bergpolizeiverordnungen zu

erlassen, welche sich auf Sicherheit der Baue, Sicherheit des Lo-

bens und der Gesundheit der Arbeiter, ferner auf Sehutz der

Oberflilche im Interesse der persönlichen Sicherheit und des Offent-

Uehen Verkehrs beziehen.') Bei vorhandener Gefahr trifft das

Oberbergamt die nötigen Polizeiverffigungen, bei dringender Gefahr

sogar der Bevierheamte. Diesem letzteren muss andi sofort Nach-

richt gegeben werden, sobald sich ein Unglücksfall im Berghau

ereignet. Er ordnet dann auch die zur Bettung der yemnglflckten

Personen oder zur Abwendung weiterer Gefahr eiforderlichen

3Iassregeln an. Die so entstandenen Kosten trSgt der Bergwerks-

besitzer.

Die BergpolizeiVerordnungen können Geldbussen bis zu Mk. 150

androhen. Sie unterliegen dem Prüfungsrecht der Gerichte nur

in Bezug auf ihre gesetzliche Gültigkeit, niemals aber in Bezug

auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit Neben ihnen giebt

1) Eine sokhe aUganeine BcrgpoIizeiTerordnmig vom 26. Deseiiib«r 1899

bestimnit s. B. im § 8, dass Bohrlöcher dem schon bestellenden Grubenbau sich

ohne Gcnehmignng des Revicrbeatuten auf höchstens ^yi) m niihorn dflrfen, hei

Abbaubctriebcn, in welchen SaIm durch Anfl(}3ung gewonoen werden, auf

höchstens 100 m.
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CS keine Mittel der aiigcinoincn 1 ^ ui'lospolizei, insbesondere darf

der Landrat nicht einem (irimdcigeiiuinier das Bolnvn iiacli Kali-

salzen auf seinen ( irundstückcii wegen W^assergefabr für schon

bestehende Salinen veibieten, wie das Oberverwaltungsgoriclit

küry.lich ent.seliieden hat.

2) Der Arbeiterschutz. Auch die Verhältnisse der bei

dem hannoverschen Stein- und Js'alisalzberc^ban l)eschäftigten Ar-

beiter Hess vor dem oben genannten Oosetz von 1895 viel zu

wünschen übrig. Es fehlte nilralich an einem ausreichenden Ar-

beiterschntz, denn die Bestimmungen des allgemeinen Bergge-

setzes und der Novelle vom 24. Juni 1892 fanden hierauf keine

Anwendung. Da aber auch die Reich.sgewerbeordnnng auf das

Bergwesen, wozu der hannoversche Steinsalzbcrgbau unzweifelhaft

zu rechnen ist, nur insoweit Anwendung findet, als sie aus-

diückUche Bestiittittttngoii darüber enthält, so fehlte es bei diesem

Bergbau an einer erscbOpfenden Eegelung des Arbeiterselmtzes.

Anwcndungcii Lu raul fanden und ündcn heute noch aus der

Gewerbeordnung im wesentlichen nur die Vorschriften gegen

das sogenannte Trucksystem, ferner die Yorschrifteu über die Be-

schäftigung jngendlicher und weiblicher Arbeiter, Aber die

Koalitionsfreiheit etc. Ansserdem galt und gilt noch die beson-

dere Vorschrift dass Arbeiterinnen nicht nnter Tage beschäftigt

werden dQrfen,

Dagegen fehlte es an einer gesetzlichen Regelung folgender

Punkte :

Vor allem über den Schutz der Arbeiter gegen r4efahren für

Gesundheit und TiCben, ein wesent li(dies Manquo im Arbeitorschutz.

Ks fehlten ferner Vorschriften über den Krlass von Arbeitsord-

nungcn, Verpllielitung minderjüliriger Personen znr Führung von

Arbeitsbüchern, über den Besuch der FurLbildungsschulen, über

Kündigungsfristen und die Gründe sofortiger Entlassung und so-

fortigen Austritts aus der Arbeit Es fehlten schliesslich Vor-

schriften fiber die Haftung dos Arbeitgebers wegen Verleitung

des Arbeiters zum Bruch des ArbeitSTCrtrages und Vorschriften

fiber die Vereinbarung von Schadenersatz fdr rechtswidrige Auf-

lösungen des Arbeitsverhältnisses.

1) Siehe üidiistrie 1901 S. 158.

Digitized by Google



- 15 -

Allen diesen Bedürfnissen ist gegenwärtig dnrch die Berg-

gesetznovelle vom U. Juli 1895 RecliDang getragen worden. Vor

allem ist der Belgwerksbesitzer veipfliehtet» eine Arbeitsordnung

aufzustellen, welche den Inhalt des Vertrags zwischen Bergmann

und Bcrgwcrksbesitzer zum Inhalt hat (§ 80a, d. G. vom 24. Juli

1892 in Vi rbiiuliniff mit § 1 Ziffer 3 d. G. vom U. Juli 1895).

Sodann bat dajs Oberbergamt das £echt| Verordnungen und Ver-

fügungen zu erlassen, welche die Sicherheit des Lebens und die

Gesundheit der Arbeiter betreffen (§§ 196—198 d. G. vom 24.

Juni 1865 in Verbindung mit 1 Ziffer 9 d. G. vom Jahre J895).

Der Bergwerksbesitzer ist verpHichiet, jedem Arbeiter ein

Arbeitszeugnis auszustellen (§ 84 1. c). Minderjährige Arbeiter

müssen mit einem Arbeitsbucli versehen sein (§ 85 b 1. c). Auch

dart Arbeitern unter 18 Jahren der Besueli von Fürtbilduni^s-

schulcn in der von der Bergbehörde uötigenfails festzusetzenden

Zeit nicht verwehrt werden (i? H7 1. c).

Bergwerksbesitzern ist für den Fall der rechtswidrigen Auf-

lüsnng des Arbeitsverhältnisses durch den Bergmann untersagt,

ein Strafgeld über den Betrag des durchschnittlichen Wochenlohns

zu bedingen. (§80 I.e.) Abzüge an Lohn dtrfen nur nach Fest-

stellung ihrer Berechtigung, eventnell durch einen Arbeiteraus-

schuss, Yorgenoinmen werden. (§ 80 e I. c.) Zum Schutze des Ar-

beitSYertrages ist noch überdies eine vierzehntägige Anfkfindignngs-

frist anf bdden Seiten vorbehalten. Auch ist vorgesehen, dass

ohne Anfkfindigttng des ArfoeitsvorhSltnisses dieses nur dann auf-

gehoben werden darf» wenn sieh entweder Arbeitgeber oäße Ar-

beiter der im Gesetze genau aufgezählten Punkte grober PAicht-

verletznng schuldig macheu. (§ 82 ff. 1. c.)

3) Die zwangsweise Grundabtretung. Bis zur obenge-

nannten Novelle vom Jahre 1895 fiel sehr schwer der Umstand

iri's Gewicht, dass infolge der auf privatem Vertragsverhältnis

beruhenden Berechtigung zum Salzbergbau hierfür die Bestimm-

ungen des allgemeinen Berggesetzes in Hannover keine Giltigkeit

hatten. Daher trafen auch dessen Bestimmungen über die wich-

tigsten Fragen der (hundabtretung und des Schadenei*satzes für

Besrliädignng des Grnndeigentums natürlich nicht zu, sodass bei

einem in der Provinz Hannover zn etablierenden Salz- und Kali-

bergwerksbetrieb aneh diese Fragen dnreh Vertrag zwisehen Berg-

bauuQternehmern und den Grundbesitzern geregelt werden mussten.
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Das Hittel der Expropriation stand den Bergw^rksbesitzem nicht

zu Gebote. Unser Im Anbang wiedergegebener Vertrag zeigt

deutUcb (§ 3 des Formulars), wie hier die PriyatTereinbarung die

Stellung des Gresetzgebers vertreten mnsste. Dies ist nun seit

jener mehrmals erwähnten Novelle vom Jahre 1895 anders, welche

auch für den Kalibergbau in Hannover eine zwangsweise Grund-

abtretung für die Zwecke von Anlagen schon bestehender Berg-

werke möglich macht.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich die allgemeine Reform-

bedürftigkeit des Kalibergbaues in Hannover, trotz der eben ge-

schilderten teihveisen Vcrbcsscrnng. Aber ancb die eventuell

noch bevorstehende Ketorin in Hannover bildet nur einen kleinen

Teil der mit der Kaliindiistrie zusammonbängenden Probleme, die

mit einem Male förmlich wie ein Wespenschwanu aufflogen, als im

Jalire 1894 die ])reussi.sclic Regierung mit dem Vorschlag eines

Kalimonopols auftrat.

§ 2. Die monopolistihche Gentaltoug.

L Der Entwurf eines preussisehen Kalimonopol

-

gesetzes und seine Sehieksale.

Im Februar 1894 brachte die preussische Regierung einen

Gesetzentwurf ein, wonach die Aufhebung und Grewinnung der

Kali- und Hagnesiasalze fortan ausschliesslich dem Staat zustehen

und die auf das Muten und Verleihen bezugnehmenden Vorschriften

des allgemeinen Berggesetzes für diese Salze nicht zur Anwendung
kommen sollten. (Artikel III des Entwurfes.)

Wohlerworbene Berechtigungen sollten erhalten werden md
zwar

:

a) in Preussen alle durch Mutung, Verleihung und Sebüi'-

fung vor dem 8. Februar 1894, das ist vor dem Tage, an welchem
der Gesetzentwurf eingebracht worden war, erworbenen Bechtsan-

ansprüche,

b) in Hannover nicht bloss alle schon erworbenen Bergbau-

berechtigiingen, sondern auch insbesondere die Rechte des Grund-

eigentümers an den in seinem Boden befindlichen Kiili^alzen, so-

fern er nicht mindestens bis zum Tage der Eiubriuguug des Ge-
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setzes aaf fscincm Giaiid und Boden Kalisalze entdeckt habe. (Art.

IV—VI des Entwurfes.)

Zar Begründung dieses so geschaffenen Kalimonopols wur-

den folgende Argumente angefiihrt:

1. Die Wichtigkeit der Kalisalze für die Landwirtschaft und
die durch das Ealimonopol ermöglichte Erhaltung dieses National-

schatzes,

2. die Unhaltharkcit einer völlig freien Privatindustrie auf

diesem Gebiete, insbesondere desw^eu, weil sie Baubbau treiben

könnte,

B. die grosse Wassergefahr, die ohne Kalimonopol bei reiner

Privatkonkurrenz nur crböLt würde.

Es würden nämlich einmal die Bohrlöcher und andererseits der

eij^entlichc unterirdische Abhaubetrieb die Wassergefahr in hohem
Masse herbeiführen. Bei der Mächtigkeit der Salzlagerstätten und

(lor eiitspi-oeheiulen Breite und Höhe rlor dnrch den Abbau her-

gestellten Hohlräume sei ein Naclisiiikeii der übeilajjenulcn Schieb-

ten tust unvermeidlich; durch die iinL'!eiehni;i.ssi<;c Sciikniig der-

selben niiissten aber die in der Thon- und Aiibydritscliiitzdecke

des Salzes scbon vorbandenen natürlichen Kliutc und Spalten not-

wendig erweitert werden und neue Brüche und Spall uniicn ent-

stehen. Diese Gefährdung der Baue werde dadurch noch beson-

ders erhöbt dass die freie Privatkunkunenz vorzugsweise nach

einer buhen, besonders erträgnisrcicbcn Kainitförderung strebe.

Da aber der Kainit gewöhnlich in den oberen Schichten, d. h.

sehr nahe der Tagesoberflftehe und den in den hangenden Schich-

ten vorhandenen Wasseransammlungen vorkomme, so seien natur-

gemäss die Grubengebftude der Gefahr des Ersanfens in höherem

Masse ausgesetzt als bei einem Ealimonopol.

4. Eine Vermehrung der vorhandenen Kaliwerke entspreche

durchaus keinem vorhandenen wirtschaftlichen Bedürfnisse, da die

bereits vorhandenen Kaliwerke mehr als ausreichend seien, am
auch den weitgehendsten Anfordeningen der Konsumenten fttr lange

Zeit gorecht werden zu können.

5. Das bisher bestehende Kalisyndikat habe zwar in sehr

günstigem Sinne gewirkt, insbesondere durch die Beteiligung des

prcussischen und anhaltischen Fiskus, den Absatz der Kalisalze

für alle Beteiligten gleichmässig nutzbringend gestaltet und auch

durch Schutzbohrungen das Entstehen einer übergrossen Anzahl

StöpeU aefomvonehL u. F. L d. d. E. 2
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neuer Kalibergwerke hiiitanzahalten verstanden, wodarcb. es bisher

im Effekte ebenso praktiscli gewirkt babe, wie das neu einzn*

fahrende Kalimonopol. Da jedoch die erwähnten Schntzhohrungen

das Entstehen neaer Kalibergwerke doch nicht habe verhindern

können, und da es ferner immer schwieriger werde, ein neues

Werk zum Eintritt in das Syndikat zn veranlassen, könne das

Syndikat auch kaum von längerer Dauer sein. Deshalb müsse

nun das Kaiimouopol eingeführt werden.

Dieser ministeriellen Begründung des Kalimonopols worden

nun folgende Gründe entgegengehalten:

1. Das Vorkommen von Kalisalzen sei so unbegrenzt und

habe eine so ausserordentliche Ausdehnung, dass es wolil kaum
angehe, ein Monopol zum Schutze eines Nationalschatzes einzu-

führen.

2. Die Wassergefahr, welche angeblich bei der froion Privat-

konkurrenz in hohem Masse bestehe, werde auch durch nichts

vermindert, wenn der ausschliessliche Staatsbetrieb in Gestalt des

Kalimonopols vorherrsche.

3. Die Einführung des Kalimonopols bedeute jedoch nicht

ein reines Staatsmonopol, das im Interesse der Allgemeinheit

zur Ausführung komme, sondern hlos ein Monopol der schon be-

stehenden Kalibergwerke, deren Produktion zu mehr als 70%
Privaten angehört, also ein Syndikatsmonopol.

4. Das Kalimonopolgesctz bedeute für Hannover einen schwer-

wiegenden und bedenklichen Eingriff in die Fechte des (irund-

eigentümers, denn wenn auch der Entwurf den Rechten des Grund-

cjf^entümers, welcher vor dem Eiiihringen des Gesetzes bereits

ümViy; geworden sei, Recliininti: tia^M', d. h. ihn in diesem Eip:en-

tumsrechte schütze, so müssten doch alle übrigen Grnndeij^cntiimcr,

die bis dabin iiiclif findig geworden seien, leer ausgehen, trotzdem

schon die Möglichkeit der Aut'iindnng von Kalisalzen den Wert

ihres Griindeigentiiins bislier wesentlich erhöht liabe. Wenn man

sich von» Ucchtsgefiihlo leiten lasse, müsse man auch diese (iiiind-

eigentümer gegen Entschädigung expropriieren, nicht aber ihnen,

wie der Entwurf thue, ihr Eigentum konfiszieren.

Diesem letztert n Ari;uiuent wurde insbesondere in der zur

Beiulung des Geset/entwurl'es eingesetzten Kommission Kechnung

getragen, die sich hauptsächlich mit luigenden Fragen beschäftigte:
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a) Wer soll ontscbädigt werden?

b) Was soll entschädigt werden?

c) Wie soll entschädigt werden?

ad a). Es wurde vor allem in Bezug auf die Fk'age des

Entscbädigangsberechtigten das Bedenken geltend gemacht, tib

nicht durch den Umstand, dass nur derjenige Grundeigentumer

in seinen Rechteansprachen geschützt werde, welcher vor dem
8. Februar Schfirfarbeiten begonnen habe, eine willkürliche Schei-

dung in der Entschädignngsfrage festgesetzt sei i). Zwar befestigte

sich in der Kommission mehr und mehr die ( borzeugung, dass

der Tag der Einbringung des GeseUentwurfes als eine Grenze

festgehalten worden müsse, und dass demjenigen keine Berechti-

gungen zugestanden werden dürften, der nach diesem Tage mit

Schürfen begonnen habe, denn er habe mala fide gehandelt und

dürfe deshalb nicht geschützt werden. I^ic wüste Konkurrenz,

welche ;dann im Schürfen und Bohren entstehen würde, müsse

unter alleu Umstanden vermieden werden 2). Trotzdem wird man
sich, wie wir glauben, nicht verhehlen dürfen, dass jene Grenze,

nfimlich der 8. Februar 1804. als Xormaltermin doch ganz will-

kürlich sei, und, weil mcchan s b festf^esetzt, das Rechtsgefühl

verletze. Denn w^arum soll derjenige, der am 8. Februar mit dem
Schürfen begonnen hat, volle Ent^schädigung erhalten, während

derjenige, der am ü. begonnen, leer au.sgehen muss?

ad b). Bezüglich der Frage, was entschädigt werden soll,

scheint man in der Kommission ebenfalls nicht zur yoUen Klar-

heit gelangt zu sein. Begierungsentwurf ist dieser schwie-

rigen Frage dadurch ans dem Wege gegangen, dass er nur er-

worbene Bergbauberechtigungen, d. h., Grundeigentümer, welche

Tor jenem Normaltennin geschürft haben und findig geworden

sind, schützen wollte. Die Kommission wollte aber noch weiter

gehen und auch denjenigen berücksichtigen, welcher vor dem
8. Februar mit dem Schürfen begonnen hatte, ohne findig geworden

zu sein. Damit geriet die Kommission durch ihre „allgemeinen

BilUg^eitsrücksichten^ in das Wespennest der Eutschädigungs-

1) Siehe Gntacbtcn des Sakberffwerks Salzdethfurt S. 12, wo dieser Gc-

danke richtig hervorgehoben wird mit den Worten : „Wenn jemand Eigenttinicr

von Gnind und Bodtn ist, kaaik man nnmSglieli vnteiseheideii, ob er vor oder

BMh dem 8. Fehnuur das Grundstttflk eigentanUeh erworbeoi hat".

2) Siehe anidi in vonteboidem Gutachten S. 14.
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frage und damit ergab sich die Notwendigkeit^ volle Entschädigung

fflr diesen Fall zu verlangen. Was ist aber volle Entschädigung?

Ist es Ersatz der auf die Schnitarbeiten nachweislich aufge-

wandten Kosten? Oder ist es etwa voller Ersatz für den aufge-

schlossenen Kalischatz? Und wenn dies letztere der Fall ist, wird

sich schätzungsweise die Grösse des Fundes berechnen lassen?

Damit kam man auf die dritte Schwierigkeit der Entschädigungs«

frage, nämlich:

ad c). Wie soll cntschädijr^t werden?
Darauf antwortete der Kommissionsbericlit tjanz trocken:

„Die Fra^^e, wie diese Entschädigunf^ zu berecbneii und zu

ordnen sei, konnte allerdings nicht beantwortet werden. Auch

der Herr Minister erklärte, dass er Zahlen nicht angeben könne,

besonders deshalb, weil man nicht wisse, wie viel oder wie wenig

man gefunden habe; es sei überhaupt scliwer, eine Entschädierung

zu finden. Wie gross die Entschädigung sei, sei in jedem ein-

zelnen Falle zu prüfen."

Alle die angeführten Momente bewogen schliesslich die Kom-
mission, dem Abgeordnotenhause das Kalimonopol für die Provinzen

Preussens mit Ausnahme Hannovers vorzuschlagen. Hannover

sollte demnach ausser Spiel bleiben.

Damit war das Schicksal des Kalimonopols besiegelt, denn

Hannover birgt voraussichtlich noch grosse Kalischätze. Viele,

welche dem Kalimonopol vielleicht für die ganze Monarchie zuge-

stimmt hätten, konnten dem so nach ihrer Ansicht verstfimmelten

Gesetze nicht mehr zustimmen. Der Gesetzentwurf fiel demnach

durch.

Die politische Haltung der Parteien, zugleich eine
Kritik des Monopolgesetzes.

Was an dem Schicksale des Kalimonni>ols im Abgeordneten-

haus besonders auffallen muss, ist die Haltung der konservativen

Partei, bei weicher mau doch ein doppeltes Interesse vorauäsctzeu

musste

:

Einmal das Streben nach grössler Billigkeit der Kali|neise

im Interesse der Lnndwirts(diaff. eine Billigkeit, die doch eher

von der freien Privatkonkiureiiz und dem freien Wettbewerb auf

dem Gebiete dei Kaligewinuung zu erhoffen war als durch das
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Kalimonopoll). Sodann konnte man von den Vertretern derLand>

Wirtschaft erwarten, dass sie die faktische KonopoIsteUimg, die

das Syndikat bereits besessen, nicbt noch zu einer rechtlichen

machen würden, am allerwenigsten ans reiner Vorliebe fftr die

Grossindustrie.

Diese rätselhafte Haitang der konsenrativen Partei wird nns

durch die von dem Minister damals abgegebene Erklärung ver-

ständlich, wonach im Falle der Annahme des Gesetzes, durch

welches ein Monopol für den Staat und eine beschränkte Anzahl von

Privatbetrieben errichtet werden sollte, die Eegierung bei etwaiger

Neuerrichtnng des Syndikats eine andere Stellung als bisher be-

anspruchen müsse. Sie werde beanspruchen müssen, dass ihr eine

ausschlaggebende Einwirkung auf die PreisgeKtaltung der Kali-

salze für die Landwirtschaft eingeräumt werde. Und um dies

durchzusetzen oder nm andernfalls für das NichtZustandekommen

des Syndikats gewappnet zu sein, werde der Bergfiskus alsbald

mit den Vorbei eitun ^^en zur Errichtung einer neuen Gewinnungs-

stätte vorgehen müssen, deren Eröffnung mit dem Ablauf des

Syndikats etwa zusammenfallen würde. Schon das jetzt betriebene

Werk in Stassfurt könne seine Produktion um das mehrfache

steigern; komme dazu ein neuer Betrieb, der vielleicht au einer

von Stassfurt entfernten Stelle zu eröffnen sei, so werde der

preussiselie Fiskus in der Lage .sein, die Grenze der Pieissetzung

der Kalisalze für die Laudwirtschaft luieh obeu zu bestimmen.

Dies war augenscheinlich die Lockung, der die konservative

Partei nicht widerstehen konnte, und der Grund, weshalb diese

Partei für das Monopol eingenommen war. Hierbei mochto auch

' 1) Siehe auch VolksurirtschftftUclic Komspondens vom 20. 4. 1894 No. 32.

nHeir Ton Berlepsdi hat sehr starke Anstrciigtuigen gemacht, um solche Kau-

teln sa fladen (i^bnlich dass ein eiDinal geschaffenes Monopol nicht scliliess-

lich fiskalisch wirke) Denn die Sohwierif^lceitcn eines solchen Ucschlusscs

liegen auf der Hand. Erstens ist niemand in der Lage, heute zu beurteilen,

wie 1898, d. L zur Zeit des ErlSsehens des SyndikatsTertrages, die YerhUtnisso

auf dem Xalimukt sein weideo, welche Bedingungen dann für FrodnktiQn, Ab-

satz und Bedarf die täglich fortschreitende Technik geschaffen haben wird.

Wenn indessen Herr von Berlepsch besonders betonte, die grösste Sicherheit

für die Konsumenten sei darin gegeben, dass der Beschluss des StaatsmiaisCe-

riums nor dnrch einen anderen avfgelioben werden ktfnne, so liegt darin swdtens

ein sehr bedenUicher Fall, indem doeh Xiemand wissen kann, wer im Jahre

1898 im Staatsmipisterinm Sit» und Stimme linken wird".
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der Hintergedanke nicht fern gewesen sein, dass die möglichst

niedrigen Preise fflr die Landwirtschaft durch möglichst hohe

Preise fär die chemische Industrie durch den monopolisierenden

Staat wettgemacht werden könnten.

Ebensowenig einwandsfrei erscheinen die Freisinnigen in ihrer

Haltung gegenüber dem KaiimonopoL Sie bekämpfen begreiflicher-

weise dasselbe vorwiegend ans einer Anwandlung von Kechtsge-

fühl gegenüber der Provinz Hannover und behaupten, dass selbst

die Möglichkeit eines zu machenden Gewinnes den TTannover'schen

Grundbesitzern erhalten bleiben und dass der Staat in der Bc-

scbränkunf^ des (Trund-Ki^^entums an Schranken L^ebunden sein

müsse, die aus der Natur der Sache, ans dem Gerechtigkeiti>getiihle

folgen sollten. Auch wurde behauptet, da.ss durch das Monopol-

gesetz die zugesickerte Bergbaufreiheit unzulässiger Weise ein-

geschiaiikt würde*). Sic behaupteten also das reinste Naturrecht,

jenen längst überwuiukiien Standpunkt, als ob der Staatsich nicht

seit jeher durch seine omnipotente Gesetzgebung über jene Natur-

rechtsschrankeu hinwe^gcscizt hätte. Es konnte demnach von

konservativer Seite geltend gemacht werden, ob jenes freisinnige

Gerechtigkeitsgefühl anch za der Zeit Torwaltend gewesen sei,

als der Staat die Patrimonialgerichtsbarkeit» Ablösung der grund-

herrlichen Lasten, Jagdgerechtsame etc. abschaffte.

Natürlich wurde auch bei Beantwortung der Fmgß, wie man
die Kalipreise möglichst billig gestalten solle, ohne ein Monopol

einzuführen, von freisinniger Seite auf jenes Heilmittel hingewiesen,

das die freisinnige Partei immer mit sich in der Tasche zu führen

scheint:

„Aufhebung der Schutzzölle" also Rüdckehr zum Manchestertum.

Das heisst doch wirldich im Verhältnis zu dem von der kon-

servativen Partei gewünschten Kallroonopol den Teufel durch

Beelzebub austreiben.

Die Haltung der nationalliberalen Partei wird in fol-

gendem deshalb mit grösserer Ausführlichkeit wiedergegeben, weil

sie auf den wundesten Punkt des Kalimonopols und dessen Au.s-

führung, wie sie sich der Minister dachte, treffend hingewiesen

1) Sicko „Olückauf'' Borg- und Hflttenmlamisdie Zeitung, 7. Mänt 18M,

wo ansg^ffikrt wird: ^ wird die Aufgabe der industrieUen Kreise sein . .

.

ihrerseits den schärfsten Protest gc^cu diesen Embmeh in die gewerbliche

Freiheit und Bergbaufreiheit einzulegen".
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iiat. Damit war auch die richtige Kritik des Kalimono-
polgesetzes gegeben.

Vor allem wurde von dieser Seite darauf hiogcwiesen, dass

der Fiskus eine durchaus nicht geeignete juristische Persönlichkeit

sei, um Bergbau zu treiben. Die Aufsuchung der Lagerstätte,

das Anhauen derselben, die Anlegung der Schächte und vor allem

der Betrieb selbst, speziell beim Kalibergbau der damit eng ver-

knüpfte und ausgedehnte Fabrikbetrieb sind ausserordentlich kost-

spielig und riskant. Es sei flemnach zu erwarten, dass der Fiskus,

wenn er einmal im Besitz des Kalimonopols sei, entweder riskante

Unternehmungen treiben würde, oder, ^venn er nur ganz sichere ge-

winnbringende Lagerstätten anschlagen wolle, überhaupt den Berg-

bau an vielen Stellen aufzunehmen unterlassen werde, was der

weiteren Entwicklung der deutschen Kaiiiudustrie nur wenig för-

derlich sein dürfte.

Als ein Beleg für das riskante Bergbaugeschäft, in da.s der

Fiskus durch das Ivaliniuüüpül und durch die damit verbundene

Vcrpilichtung, die Privatindnstrie zu ersetzen, hineingeraten könne,

wurde angeführt, dass beispielsweise der Hheiniseh-Westflüische

Kohlenbergbau, bei welchem in manchen Jahren Dividenden bis

za 20<Vo verteilt worden sind, lange Jahre einen solchen Nieder-

gang hatte, dass sämtliche Zechen des Rheinisch -Westiaitsehen

Bezirkes, die ein Kapital von 628 Millionen Mark investierten,

in den Jahren 1885 and 1886 nnr 1—3«/o verteilt hätten. In den

Jahren 1875—1886 habe sogar die Gruppe der um Dortmund

liegenden Zechen statt Gewinns einen Verlust von 15 Millionen

Mark gehabt Dieses Risiko finden wir demnach schon im Kohlen-

bergbau und wieviel mehr im Kalibei^batt, in dem die Wasser-

gefahr eine so drohende EoUe spielt.

Auf der anderen Seite kann sich der Staat aucli nicht dabei be-

ruhigen, wenige aber sichere Werke zu betreiben. Er übernimmt

vielincLr durch das Kalimonopol die Verpflichtung, die Privat-

indnstrie vollkommen zu ersetzen. Nun sind im Jahre 1894 beim

Bestehen der freien Piivatkonkurrenz erst etwa über 4 Millionen

Doppelzentner für die Landwirtschaft zu Düugcrzwecken verwen-

det worden.

In den Motiven wurde ausgeführt, dass auf ein Hektar Ernte-

fläche bei damaligen Preisverlialtnissen nur 0,087 Doppelzentner

verbraucht worden sind; es sollten aber nach Ansicht der llegierung
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zwischen 2V4 26Vio gebraucht werden. Nehmra wir den

Durchschnitt mit 14 1/2 Poppelzentnem an, so wftrde dies einen

Bedarf von 681 Millionen Doppelzentner für landwirthscliaftliche

Zwecke im Jahre ergeben. Im Jahre 1894 wurden aber nur

15—18 Millionen Dopprlzcntner überhaupt gefördert, im Jahre

1899 nur ungefähr 28 Millionen D(»ppelzentuer, in welchen Zahlen

ausser dem Kaliverbrauch für Düngzwecke auch der Absatz an

die Fabriken und an das Ausland steckt.

Wir sehen deimuu'h, wie wenig die bislierif^c ri ivatkonkurreiiz

beim freiest^n Spiel und riskantester KiitfaUunf!: wirtschaftlicher

Kräfte dem vorhandenen Bedürfnis naeh Kaliverbraucli genügen

konnte. Und diesem immer stets wachsenden Bedürfnis sollte ein

sorgsam wägender, weil jede Gefahr vermeidender Staatsbetrieb

liechnuug tragen können?

Ueber diese Unmöglichkeit dürften auch nicht die miiiistei'i-

elieu Hoffnungen, dass die Ausgiebigkeit der .schon bestehenden

Kaliwerke für ca. 2000 Jahre währe, hinwegtäuschen können.

Nun zn einem letzten Bedenkmi, das der Minister wohl selbst

gefühlt bat und das bei der parlamentarischen Beratung des Kali-

monopols Öfters zum Ausdruck gebracht wurde, nämlich dass durch

das Ealimonopolgesetz nicht ein Staatsmonopol, sondern ein Syn-

dikatsmonopol geschaffen würde. Dieser Schwierigkeit glaubte die

Begierung dadurch zn begegnen, dass sie bei der Beratung des

Gesetzentwurfes erklärte, sie wolle im Syndikate nach dem Zu>

Standekommen des (resetzes den denkbar grössten Einfiuss auf

die Verbiliigung der Kalipreise nehmen, selbst wenn darob das

Syndikat in die Brüche gehen sollte. Denn dann habe sie es

immer noch in der Hand, durch Anlage neuer Werke den Kampf
mit der freien Privatkonkurrenz zu ihren Gunsten und zum Siege

der billigeren Preise durchzuführen. Das Kalimonopol schaffe

eben dann diese bcvorzuftte Stellung des Fiskus gegenüber der

.schon bestehenden l'iivatkoiikurrenz, welche ihren Betrieb wegen
des Mono]»oIs nicht liplicluo vcrgrössern könne.

Trotz dieser Ver.sicherung werden wir nach unseren obigen

Ausführungen es bozweifelu müssen ^), ob der Fiskus so flott darauf

1) Sieho Volkswirtsdiftitlieho K«mspoad«]Us vom 10. 4. 1894, No. 28, wo
treffend die Thatsaclu) ironisiert wird, dass der Monopolgesetzöitwiirf, welcher

laiidwirtsfliaftlichen Zwecken dieni n -Mjüto, fliat^iichücli nicht vom Minister für

Luudwiitsclialt, sondern vom iiaudelsuiiui.>;ter chi^fcbraekt worden i^t.
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wflrde, einfach nur um die Kalipreise zu yerbilligen» insbesondere

da die Regierung in einem Atem mit jener eben citierton Erklärung

aussprach (siehe Verhandlungen S. 1630, Bd. III), „dass sie dn
reines Staatsmonopol, d. h. ohne Zuhilfenahme des Syndikats nicht

einfuhren wolle, weil man dann mindestens 150—200 Hilliouen in

ein Objekt hineinstecken müsste, dessen Erträgnis immerhin nicht

ausser Zweifel stünde".

Das war der circulus vitiosus, aus dem die Regieruug nicht

herauskommen konnte. Sie wollte im Prinzip lieber ein reines

StaatsmoDOpol, um nicht ein Syndikatsmonopol zu scliaffen. Sie

musstc aber letzteres hinnehmen, da sie die hohen Kosten scheute,

und suchte sich damit zu trösten, dass sie das gcschafFene Syndi-

katsmonopol durch Anlage neuer Bergwciksanlagen zur Veibilli^^ung

der Preise zwingen oder selbst sprengen könne. Dann kam sie zu

der Uebcrzeup:ung, dass auch für diese Versuche der Sprengung

und Unterbietung der Preise hoher Kgstunaufwand nötig sei, um
schliesslich doch infolge ihrer verbesserten Einsicht in den Uafen

des Syndikatsinonopols einzulaufen.

Vor diesem, wie wir gesehen, iiiissglückten Vcrstaatlichungs-

versuch in Preusseii finden wir jedoch das Staatsniünopol der

Kalisalze schon in anderen deutschen Bundesstaaten vor, so z. B.

in MecUenburg-Schwcriu 1879 und in Anhalt 1883. Im Jahre 1894

und in den folgenden Jahren wurde es noch eingeführt in Braun-

schweig, Schwarzburg-Sondershausen, Schwaizburg-Rudolstadt,

Sachsen-Meinittgen , Sachsen -Koburg-Gotha , Sachsen -Altenburg,

Schaumburg-Lippe, Lübeck und Koburg^ (siehe unten die einzel'-

neu Bestimmungen). In den meisten dieser Staaten, mit Aus-

nähme von Brannschweig, wo die Uebertragung an Britto nicht

1) Mc i- kl on hni'f*-S rh worin, (icsetz vom 16. 5. 1871), bestimmte in ^1:
Steinsalz aebst den mit demselben vorkommenden Kali- und Miigncsiasulzcn

und die in den in Betrieb zu nehmenden Saklagcrn vorkommcudca Soolqucllca

sind vom YerfOgiingsreelit des Gnindciffontttmers tns^esehlossen nnd bleibt

deren Anfsacliung und (iewinnun«? ausüchlicsslicli unserer Reg'icrun^ vurbclialtcn.

Herzogtum Anhalt. Durch (icstrz vom 4. 4. wird dir Kiililu rf(ltau

monopolisiert, nachdem durch Ber{?gesetz vom 8(1. 4. 1H75 .Steinsalz nebst dcu

mit demselben zasammon Torkommondea Kali- and Magnesiasalsen vomVer-
fttgnngsrceht der Omndeigentamer ansgeschlossen war.

Schwarzburg-Sondcrshaasen. Durch (jcsetx Tom 6. 3.1894 §B: Die

Aafsucbuog; nnd Uewinnuog von Steinsalz nnd der Kalimagnesia und Bohrsalse
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ausdrücklich TOiKOseben ist, kann an Einzelne oder an Gemein-

schaften dne Concession znm Kalibeighanbetrioh erteilt werden.

Während die Verstaatliehong der Kalisalze mithin in den meisten

mittel- und norddeutschen Bundesstaaten durchgeführt worden

ist, bleibt der alte Rechtszostand in den anderen Staaten bestehen,

obwohl die Bechtslage auch hier keine einheitliche ist Wie sich

auch die weitere Entwickelnng des deutschen Kalibergbaues unter

den drei hauptsächlichsten Formen Staatsmonopol, Bergbaufreiheit

mit Matnngsrecht und Gruudeigentflmenecht gestalten möge, so

lässt sich doch heute schon erkennen, dass von einer allgemeinen

MonopolisieiTing der deutschen Kaliwerke niemals die Rede sein

kann, obwohl das deutsche Reich hier schon eine faktische Monopol-

stelhinf; besitzt und seine Produktion YoJUkommen ouabhäogig vom
Auslande gestalten k,inn.

Bei Verstaatlichung der Kalisalze handelt es sich zunächst

nicht nur um ein rein llnauztechaisches Problem des betreffenden

Staates, sondern auch um Massnahmen von der grössten vulks-

wirtsdiaftlichen Bedeutung, die vielleicht in den kleineren Staaten,

wo man zunächst die AnfüUung des Staatssiickels im Auge hat,

nicht so sehr iu die Augen springen, wie in dem viel grösseren

sowie der Salzquellen bleibt dem Staate vorViolialteiL Es kann jedodi Ton dem
ülflistcrium die Erlaubnis hierzu erteilt werden.

Schwarzburg-Rudolstadt. Das Gesetz ?oiu 20. a. 1894 §2 enthält

dieselben Bestimmujigcn wie bei Sehwairzbarg-Soadoradiaiisen.

Sacbson-Meiningon. Oesete vom 1.7.1894, § 8. Die Aafsncbnng nnd

Gewinnung von SteinialSi von Kali- und Magncsiasalzen stellt fortan nur dem
Staate und denjenigen so, denen die hcraogliclio Staatsrcgieiang dio Befugnis

hierzu uinräiuut.

Saebson-Gotha. Qesets vom 9. 8. 1894, § 1. Antsttcbnng und Gewinnung

ven Steinsais nebst den auf der nämlichen Lagefstfttte Torkommenden Salsen

sowie der .Soo!qu< lli n steht fortan nur dem Staate und denjenigen za, denen

die herzogllilu' Stuatsrogiernng die Befugnisse hierzu einriiumt.

Sachsen-Weimar und Sacksca-Altouburg, wio vorstehend, Gesetz

vom 18. 5. 1896.

Lflbeek. Gesets Tom 28. 10. 1895, § 2, wie bei Schwarsbnig-Radolstadt.

Koburg. Gesetz vom 23. 11. 1895, § 1, wio bei Gotha, nnr sind die Bohr-

salzr Tiiid die KohlcnsäurcqucUen iM sondcrs LrwiUint.

8chaumburg-Lippe. Duich Gesetz vom 21). 4. 1897 sind die Salzlager

dem Terfttgungsredito Gmndeigcntflmor entsogen und bleiben dem Staate

allein Torbehalton. Dnreh Genehmignngsnrkande ist das Saligewinnnngsreeht

auf einen Privatuntemclimcr in Hannover und von diesem bezüglich eines

Teils dos Fdrätcntoms auf dio Gewerkschaft Germania in Mciniugen ttbertragen.
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Bundesstaat FrensseD, wo eine sonveräne Marktbeherrschung mit

den übrigen Bundesstaaten schon deshalb unmöglich ist» da diese

in ihrer Mehrheit keine solidarische Qemeinschaft bilden. In der

Ausschliessung der Kalisalze von der Bergbanfreiheit und in dem
Vorbehalte dei-selben für den Staat ist keineswegs ein Mittel zu

suchen, das den Gefahren der elementaren Gewalt der Wasser-

durchbrdehe, die zerstörend auf die Lagerstätten einwirken, Ein-

halt g^obietcn könnte. Trotzdem verwenden die Kleinstaaten mit

Vorliebe dieses Argument zur Begründung eines staatlichen Kali-

monopols und suchen ihr fiskalisches Gelüste dadurch zu yer-

decken, so auch das Herzogtum Sachsen-Meiningen >).

Hier wird z, B. ausgeführt: „Es ist der Zweck des vorlie-

genden Entwurfs, dies zu thun und damit einen Weg zu betreten,

der in der Mohrzahl der nord- und mitteldeutschen Staaten, in

(lenon Kalisalzlager erschlossen worden sind, namentlich in Anhalt,

Mecklenburg, inÖchwarzburg-Soudershausen, iu Sachsen-Weimar und

in allerletzter Zeit auch in Preussen bereits eingeschlagen wor-

den ist."

Gegenüber diesen Ausführungen wäre wohl die Frage berech-

tigt, ob denn wirklich die Wassergefahr für den Bergbau vermin-

dert werde, wenn ein Kleinstaat das Kalimonopol einführt nnd

da.sselbe sofort im Wege des Vertrages der Privatindustiie und

Privatkonkurrenz überantwortet. Haben doch in den letzten Jahren

neben einigen rrivatwerken auch der anhaltische wie der preussi-

sche Fiskus an sich erfahren müssen, wie ganze Schächte ersoffen

sind. Wie wenig ernst übrigens dieses aus der Wassergefahr

hergeleitete Argument gegen die freie Privatkonkurrenz zu nehmen
ist, geht am besten aus der Thatsaehe hervor, dass bis zum Jahre

1894 der preussische Fiskus an der sogenannten Sehutzbohr-

gesellschaft teilgenommen hat» deren Aufgabe war und ist, gegen-

über jeder privaten Bohrung eine Konkurrenzbohrung niederzu-

stossen, um die Mutung des Privaten zu verhindern.

Mit Recht wurde damals 1894 darauf hingewiesen, dass diese

systematischen Konkurrenzbohrungen selbst viel Anlass zur Wasser-

gefahr geben können. Abgesehen davon, dass der Staat durch

1) Siehe Begrttndttng des Saehsen^MeiidBgen'schcii IKonopoIgcsetses in den

Landtagävcrhaadlnngen 1893—1894. Protokolle Seite 266—267, Beiitg«M Seite

416-417.
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dieses Vorgeben bei den Privatindustriellen grosse Verstimmang,

ja sogar Verbitterung berrorgemfen batte'), da man damals mit

Becbt bebanptete» dass der Staate der dnrcb Gesetz die Bergban-

freiheit garantiere, zur öffentlicbcn Moral in Widersprach trete,

wenn er dnrcb seine fiskalische Behörde im Verwaltungswege

mittelst systematischer und prinzipieller Konkurronzbolirungen jene

Bcrghaiifreibeit illusorisch niacbe. Seit dem Jahre 1894 ist aller-

dings der prenssiscbe Fiskus aus der Scbutzbobrgeselischaft aus-

geschieden 2).

Gegenwärtig gehören derselben an:

1. Der anhaltisfho Tjandesfiskus (trotz seines strengen Kali-

monopols dalicini !
)

;

2. Die Gewerkschaft Salzbev^iwerk Noustassfurt.

3. J)ie Aktiengeseiischaft (Jousolldicrtc Alkaliwerke Wester-

egel ii;

4. Die Aktien «Gesellschaft Kaliwerke Ascbcrslcben;

5. Die Gewerkschaft Ludwig IL zu 8tassfurt;

6. Die Aktiengesellschaft Thiederhall

;

7. Die AktiengesülLscbuft Deutscher Solvaywei ke zu Wernburg.

Wir sehen demnach: Die bedeutendsten Werke des Kalisyn-

dikats sind an der Schutzbohrgesellscbaft beteiligt, und ch bleibt

fflr ans einerlei, ob der preusslsehe Ftskns ans der Scbutzbobr-

geselischaft ausgeschieden ist oder nicht Denn wegen des fak-

tischen Zusammenhanges, welcher zwischen der Schutzbohrgesell-

sehaft und dem Kalisyndikat, an dem der preusslsehe Fiskus

beteiligt ist, besteht, wird man ruhig die Behauptung aufstollen

können, dass auch jetzt noch die Scbutzbobrgeselischaft dem

prenssischen Fiskus jede Frivatkonkurrenz niederhalten hilft

1) Siehe Glückauf, a. a. 0. 21 II 1894, Xo. 1.',.

2) Siehe zum folgenden FUlircr, Salzbergbau und Salinenkuiide lüüO. Seite

246-247.

8) Diese unsere Aonabme trird auch tou der „Industrie**, Jahr^Mng 1897,

No. 7, S. 127 geteilt. Es wird dort die Tliatsacbe, dass der prenssiscbe Fislcus

im Magdeburger Salzbccfccn so viele und so grosse Keldstrcckungcn vornclime

(in (ku Jahren 18!)5 und 189«5 «ogar 100) damit erklärt, dass dio ^cliutzbohr-

gcsellsehuft die Bohningsaiisselililsso für den Hskus vorgenommen hat. Ks

wird dort liin7.ugcnigt: „Wir kCnnoa uns nicht denken, dass die Syndikatswerke

(id est Schtttzbobrgesellschaft) selbst um den Preis der Abwebrang einer äugen-

blicklicheu Konkurrenx sich /.in Mittraguog dieser Kosten hiltten bereit Anden

lassen, wenn nickt in den beziiglicken Abmachungen (?!) zwischen ihnen und
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Aus Oben.stcUcndcm haben wir also ersehen, dass bei plan-

mässigem Abbau im Kalibergbau sowolil beim Staatsmonopol wie

bei den übrigen Torherrscbcuden Beehtsfornen die Obancen des

Ersaufeos dieselben sind. Wozti existieren denn die Yielen bcrg-

polizeilicben Yorscbriften, die docb fiberall scbon ans eigenem

Interesse der Kaliwerke in Anwendung gebracbt werden müssen?

In dies^ Hinsieht wäre namentlich auf § 196 des A. B. G.

za verweisen» der die Handhabe gicbt, eine grossere Sieberstellung

der Kalilagcr und der auf ihnen beschiiftlgten Arbeiter zu eiwingen.

Ferner schreibt das A. B. G. vor, dass der Bergbaubetrieb unter

Leitung und unter Aufsicht verantwortlicher Beamten geführt wird.

Der Betrieb mnss nach einem Plan geführt werden, der von der

Bergbehörde beanstandet werden kann, wenn er nicht genügende

Maassregeln zum Schutze der Oberfläche und zur Sicherheit der

Baue voi-sieht. Endlich überträgt das A. B. G. an die Oberberg-

ämter das Recht, Polizeiverordnungen mit gesetzlicher Wirkung

zu erlassen. Auf Grund dieses Kechtes hat auch das für die

Kaliindnstric in Betracht kommende Oberbergamt Halle eine Keihe

von Polizeiverordnungen erlassen, so z. B. dass kein Bobrloch an-

«^osctzt oder verlassen werden darf olino vorliori2:e Anzeiq'O an die

Bergbehörde. Jedes vcilasscuo Bohrloch musä entsprecheod mit

abdichtendem Material ausgelüUt werden.

An den ^Tiirkscheidon. d. Ii. an den Grenzen der Bergwerke,

müs«;cn Sicherheitspfeilcr unaiii^^etasipt stehen bleiben, die bei oiiici-

.Schachttiefe von 100 m oiiio lircito von 40 ni zu beiden Soltcti der

Grenzen haben müssen und bei weiteren 100 ra Si haehttii le um je

12 m Breite auf beiden Seiten wachsen müssen, sodass bei der

Tiefe von (iOOni die ansehnliche Breite der »Sicherbcitspfeilcr von

200 m vorhanden ist, während schon Sichcrheitspfciler von 8u ni

Fiskus Vorsorfji' dufiir ifctroffon worden wiire, ilass der Fiskus nicht dnroh

diese Feldverlciluingcn schiiessüch ein erdrückendes Uobergewiclit über die

Mderen Syndikatsworko erUdt. Wir i^lanbton deshalb, das Yorhandens«in einer

diese Eventualität ausscliliessenden ALuiacliung ohne weiteres Toranssetsen an

dilrffn ftv". Vnä dies iillcs zn einer Zeit, da der Fiskus seit H Jahren aus

der 8cliutzb<;hr^:e>ellseliaft ^aus^^^t rieten'^ war. Auch aus jünfj>,ter Zeit (Siehe

„Industrie'^, .Jahrgang? 1901, No. S. 2010) wird trocken mitgeteilt: „Das

Kttniglicbe Oberbcrgamt Halle a. 8. hat der Schntabohrgemeinscliaft des Kali-

syndikats auf Grund ihrer Mutun^en weitere 9 Felder Ton zusannuen mnd
19700000 qm FUcheninhalt im Mansfelder Scekreis etc. Tertiehen/
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um ein Bohrloch hemm genügen, um sieb vor Wassereinbrüchen

TOD dieser Seite her zu schützen.

Bei einer strengen Handhabung derartiger Polizeivoi^chrifrcn

ist» wie man wohl annehmen darf, die Wassergefahr auf ein Mi-

nimnm reduziert.

iL Das Brannschweigische Kalimonopol.

Fast 7.\\ p^leicher Zeit mit Prcnsscn ist in dieser .MoiKipoltrago

auch das Herzogtum Brannschweig vnr<^o^angeiJ, wo das Kalium-

iiioimpol am 19. Mai 1894 gesetzlich testgestellt worden ist. Vor

dieser Zeit waren nach braunschweigischem Bergrecht Steinsalz

unil die Kali- und Ma;L,nic.sia.salze, letztere nicht einmal vom Ge-

setze besonders berücksichtigt, vom Vertiii;nngsrechte des Grund-

eigen tümcr.s ausgeschlossen. Auch war die Aufsuchung der be-

zeichneten Mineralien auf ihren natürlichen Ablagerungen jedermann

gestattet, und ward im Falle ihrer Auffindung durch eine den ge-

setzlichen Bestimmungen entsprechende Muthuug ein Recht auf

Verleihung des Bergwerkseigentnms begründet

Durch das oben genannte Kaligesetz wurde nach Art II be^

stimmt: „Die Aufsuchung und Gewinnung des Steinsalzes, der

Kali- und Magncsiasalze und der Soolquellen steht fortan aus-

schliesslich dem Staate zu. Die Vorschriften dos Beiiggesetzes

ttber das Muthen und Verleihen bleiben für den auf Grnnd der

vorstehenden Bestimmungen zu erOfnendeu Bergbau des Staates

ausser Anwendung."

Das Schürfen ist jedoch gemäss der Begründung des Gesetz-

entwurfs (siehe Verhandlungen der Landesversammlung des Her-

zogtum Braunschweig 1894— 1895. Anl. 32 p. 9) trotz des Staats-

monopols durch Private möglich. Wohl erworbene Berechtigungen,

die beim Inkrafttreten des Gesetzes schon vorhanden waren,

bleiben trotz des Monoiiols unberührt erhalten.

Zur Begründung- dieses st tütsmonopdls führt die Regierung

und die zur Beratung des i^ntwurfs eingesetzte Kommission der

Landesversammlung folgendes aus:

1. Die grosse Wiclitigkeit der Kali- und Magnesiasalze für

die chemische Industrie, besonders aber für die Landwirtschaft

einerseits und das verhältnisniilssig seltene Vorkommen derselben

andererseits, spreche dringend dafür, dass staatsseitig alles ge-
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schiebt, um eine hanshfiltcrische Gewinnung für lange Zeit za

siebern.

2. Die freie Privatkonkiirrenz habe innerbalb des braunsehwei-

glschen Gebietes bei Scbfirfrersnchen sofort Konkurrenz durch

sogenannte Schntzbohrungen hervorgerufen, deren Zweck war,

früher findig zu werden, nm eine ungesunde und für die Lage

gefährliche Ausdehnung der Förderung von Kali- und Magnesia-

salzen zu bindern. Es sei aber loidit niüglich, dass letzteres

Mittel, welches ohnehin kostspielig sei, sich auf die Dauer nicht

werde erhalten lassen, insbesondero deswegen, weil, je mehr Bohr-

löcher durch die schützende Decke des Thon- und Anhydritlagers,

das über den Kalilagei-stätten gelojren ist, getrieben werden, desto

giüsser die Gefahr des Eindringens von Wasser sei.

3. Das die Privatkonkurrenz ein wenig eindämmende Kali-

syndikat werde sich wegen der zahlreichen neu entstehenden

Werke auf die Dauer nicht erhalten können.

4. Es sei nicht zu erwarten, dass die Privatwerke bei unbe-

schränktem Wettbewerb und unter dem Drucke starker Konkurrenz

eine haushälterische, jeden Raubbau ausschliessende Gewinnung

durchführten. Bei unbeschriinktor Konkurrenz würden insbesondere

die Werke zun.Helist mfigliclist viel Kainit zu fördern bestrebt sein,

was bei vollständigem Abbau des Kainits leicht Wassereinbrüche

veranla.ssen könne, die weit über die Grenze der mit Wasser ge-

füllten Grube hinaus zer.sti>rciid in den Salzlagern eindringen und

auch benachbarte Werke zei-stören konnten. Auch durch Bohr-

löcher werde die Gefahr für die Salzlager ausserordentlich ver-

mehrt, weil damit eine Verbindung zwischen den vSalzlagern und

den oberen wasserführenden Schichten hergestellt werde.

5. l'ntrcunbar sei jedoch das Kalimonopol von einem allge-

meinen Salzmonopol, weil in dieser Hinsicht von dem preussisehcn

Entwurf bcwusst abgegangen werde. Der preussisehe Entwurf

habe das Monopol nur auf Kali- und Magncsiasalzc beschränkt,

weil dasselbe auf die eigentümlichen bergrechtlichen Verhältnisse

Hannovers Rücksicht nehmen musste. Aber auch aus bcrgtcch-

nischen und bcrgpolizeilicben Gründen mössten Steinsalz und Kali-

sabEO eine gleichartige, rechtliche Behandlung erfahren, da sie ge-

wöhnlich gemeinschaftlich gewonnen wllrden.
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Kritik des Braanschwcigischeo Monopol-Gesetzes.

Wir sehen demnach, dass bei der Bogründang des Kali-

moDopols in Brannscbweig dem Gesetzgeber haaptsächlich zwei

Gründe angeblich vor Aagcti geschwebt haben:

1. Die Ansschliessnng der Privatkonkurrenz im öffentlichen

Interesse, ein wirtschaftlicher Grund, und

2. ein bergtechnischer Grund, nämlich die wirksamere und
pianmässif^ero Fr>r(lenin?: von Kalisalzen.

Wie haben sich nun diese Gründe durch die Praxis des Mo>
uopuls gerechtfertigt?

ad 1. Die Ausschliessung der Privatkonkurrenz hatte schon

eine Einschränkung dnroli das iu.setz selbst erfahren, welches,

wie wir wissen, den hekaiuitün Vorbehalt wegen der wohlerwoibi!-

nen Bereclitii;iiiii;('ii gciiiacbt hatte, worin auch diejenigen des

bestt'lieiub'u Kalisyndikats mit inbegriffen waren. Schon dies allein

hätte zur Folge gehabt, dass das Kalisyndikat im Gebiete des

Herzogtums Braunschweig zu einem rechtlichen anstatt faktischen

Monopol geworden wäre. Aber noch mehr: Die ganze Kaligewin-

nung in Braunschweig ist durch Konsolidiemngsvertrag vom 19ten

Mai 1894 ein rechtliches Monopol des Kalisyndikates auf die Dauer

von 25 Jahron geworden, anstatt ein Monopol des Staates im

öffentlichen Interesse zu werden, wie dies ja auch ursprQnglich

vom Gesetzgeber beabsichtigt war.

Dieser Konsolidierungsvertrag bat folgende Vorgeschichte.

In den Jahren 1893—1894 wurden auf dem Gebirgszuge Asse

in Braunschweig durch die prcussische fiskalische Bohrver-

waltung zu Schönebeck im Auftrage der Schutzbohrgemein-

schaft zu Stassfurt, eines Organs des Kalisyndikats, drei

Bohrlöcher niedergebracht und zwar noch vor Inkrafttreten

des braunschwcigischen Monopolgesetzes. Nach dessen Inkraft-

treten sind dann von dem brannsehweigischcn Fiskus auch drei

Bohririelier (nindlicli von T?cminlin^en) niedergestos.sen worden,

mit denen ein Kalisalzhiger aufgeschlossen wurde. Da die herzogliche

Staatsregie run^^ davon \\)\-;\\h oder richtiger ans finanziellen Griin-

den davon absehen rnu^su , auf eigene Kosten und Gefahr Kali-

bergbau zu treil)en, denn schon ein blosses Bohrloch kostet etwa

Alk. lOÜOÜÜ und wie oft nutzlos (siehe Bericht des Herrn Bergrat

Schräder), so kam zwisclien der Schutzbohrgesellschaft Stassfurt

Digitized by Google



- 33 —

einerseits und dem braunsehweigiseben Fiskus andererseits folgen-

der Konsolidationsrertrag zustande:

„Darnach verpflichtet sich der hraunschweigische Fiskus gegen

den Empfang yon 501 auf 1000 Kuxe au dem Kalibergwerk Asse

die sämtlichen ihm durch das Gesetz vom 19. Mai 1894 zuge-

fallenen Stein- und Kalisalzfelder weder fOr eigene Rechnung aus-

zubeuten, noch an dritte Personen ganz oder teilweise abzutreten,

es wRrc denn, dass die neue nnwerkschaft Kalisalzbergwerk Assc

eine solcbe Ausbeutung; mit ''/i JrajoritÄt bescbliesst."

Wir seben dcmnacb, wie das Staatsmonopol ganz in die Hände

des Kalisyndikats, das mit 499 Kuxen an dem Bergwerke beteiligt

ist, übergegangen war. Denn eine j\Iajorität der Kuxe ist,

nfiiifr, um übrr die Art der Kaligewinnung im Herzogtum Braun-

scliwcig lür die nächsten 25 Jabre zu bescbliesscn. Es konnte

also der brannscliweigiselie Staat nicht so bald in Verlegenheit

kommen über „die Fürlsetziuip: seines Müiiopols" zu entscheiden,

da er nur höchstens 501 Kuxe, also etwas mehr ^vie die Hälfte,

niemals aber die erfoidcrlicbe s/4 Majorität aufbiiugen konnte.

Allerdings war dius Kalisyndikat grossmütig genug, dem braun-

schweigiscben Fiskus die Bciagnis einzuräumen, ein zweites Kali-

bergwerk zu betreiben oder durch dritte üutcriichmci betreiben

zu lassen, aber nur soweit, bis neben 4 o biger Yerzin.*ung der

gesamten Anlagekapitalien der Gesamtjahresreinertrag aus diesem

Kalibergwerk den Betrag von Mk. 400000 erreicht hat. Auf eine

höhere Summe als Mk. 400000 jährlich durfte demnach der brann-

schweigische Fiskus seinen selbstständigen „monopolistischen" Kali-

betrieb nicht ausdehnen.

In der ersten Zeit hatten diese Vertragsabmachnngen nur

den Zweck, die in Brannschweig bereits rege gewordenen und

yon der Staatsregierung stets, wie wir bald sehen werden, warm
gehaltenen Impulse zur Förderung von Kalisalzen zu Gunsten des

Syndikates niederzuhalten. Dem Kalisyndikat war es in dieser

Zeit nur da? um zu thun, den Status quo in Braunschweig zu er-

halten. An einen Selbstbetrieb dachte das Syndikat damals nicht.

Die Geldmittel des Kalisyndikates waren jedenfalls grösser als

diejenigen, welche der hraunschweigische Fiskus für den Kali-

bergbau disponibel machen konnte. Schon das Anlegen der Bohr-

löcher ist, wie wir gehört haben, eine sehr kostspielige Sache und

gab jedesmal in der braunschweigischen Laadesversammluug Äu-

Stüpel« Eefomvoi-äcLL a. F. L d. d. K. 3
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lass za ftngsUieben und aafr^enden Debatten. Dies war auch

natüilicli, denn die öffentliclie Meinungwar mit derArt derAnsfibnng

des Staatsmonopols, wie sie von B^ierung und Kalisyndikat

durchgefulirt wurde, keineswegs zufrieden.

Man hatte den Eindmdc, als ob das Kalisyndikat fiberhanpt

in Braunschweig den Kalibergbau brach liegen lassen wollte, nnd

man sah sich, da ja Werke mehrere Jahre brauchen um in Betrieb

zu kommen, dadurch in den Erträgnissen der 501 Kuxe, die der

braunschweigische Fiskus an der Gewerlcschaft Asse hatte, ver-

küi-zt. Freilich stand es diesem letzteren zu, ein zweites Kali-

bergwork zn betreiben oder durch dritte LInternchmer betreiben

zu lassen. So wurden denn auch in der Zeit von IH*)'-) InslBJKS«)

vom braunschweigiscltoü Fiskus tolgeiule Kalilagcr, nieist Carnallit-

lager, aufgedeckt: .Salzjcrxheiui, .Salz-Asse 11, Salz-Barustorff, Salz-

Luise, .Salz-i^reitenkamp, Steinum 1, 11, Asse 1 etc.

Da dem braunschweigischen Fiskus dii-s Niederbringen von

SchRchten zn kostspielig erscliicn. sah man sich im Mai 1H})8 nach

kapitalkräftigeren Unternehmern uni. Die Regierung wünschte

eine Ncukonsolidiening mit der (Tewcrkscliaft Asse, die Landcs-

versammlung jedoch die ( i)ei tragung dieser Felder zum Kalibetriebe

au Privatunternchniungcn, die mehr boten.

Der Streit, der nun zwischen der Landesregierung und der

Landesvcrsammlnng entbrannte, ist deshalb von ganz besonderem

Interesse, -weil er zeigt, wie oft die sehrinstcn Staatsiiistifntionen

(z. B. ein Staatsraonopol) in ihr gt rades Gegenteil verwandelt

werden können. Läng.st hatte man dabei vergessen, da'^s das

Staatsmonopol den schrankenlosen Wettbewerb von l'iivaten gerade

au.s.schliessen wollte. Jetzt war man nur darauf bedacht, möglidist

viel Privatkonkurrenz durch Entgcgennalmie von Ofleiteu Inuan-

zuziehen und unter diesen Konkurrenten denjenigen auszuwählen,

der der zahlungsfähigste wai -j. Demgegciuibcr kunntc die Staats-

rcgicmng nur vergebens darauf hinweisen, da^ss ein Konsolidierungs-

yertrag mit der Gewerkschaft Asse bezw. mit dem Kalisyudikat

doch noch vorteilhafter fflr das Geroeinwohl sei, weil hier ein

1) Skhe Indastrio 1896. S. 1369.

2) Siehe dftrftber and ku folgendem die Vcrhandhingon der braunschwei-

{^schtn Landtagskoinmission in „Industrie" IHHS, ^t. lirtOf, „Debatten im
brannschwcigischcD Landtag toiu G. September und Dezember 1898.
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schrankenlosor Wettbewerb mit zügfelloscr Produktion nicht zu

befürchten wftre. Doch sie fand in der Landesversammlung nur

taube Ohren. Am 18. Mai 1898 ging ein Eommissionsantrag durch,

der folgende Bedingungen für die Verleihung feststellte:

1. Ein Konsortium zalilt dem braunschweigisclien Staate

215000 Mk. Bolirkosten für die Felder an die Asse.

2. Ein Schaclit wii d binnen Jahresfrist angefangen.

3. Der Staat erhält 20% vom Reingewinn, mindestens jährlich

Mk. 200000, an Wartegcld für das erste bis fünfte Jahr

nach Yertragsscblnss Mk. 25000, Mk. 50000, Mk. 75000 und

Mk. 200000.

4. Der braunschwcigisclie Staat soll eine Stimme in der Lei-

tiiTig jedes iieiieii Weikes erhalten.

l)cni geilen über versuchte nun die Staatsregierung einen

Vertrag mit der Asse iui Juli 1898 der Genehmigung der Landes-

versammlung zu ujJterbreiten, welcher sich im wesentlichen an

das Vorbild des ersten uiul üliesten Konsolidierungsvertrages vom

Mai 1894 anschloss. Nach wie vor war in demselben von keiner

Mindestgurantie der Erträgnisse die Rede, trotzdem sie die Land-

tagskoramission verlangt hatte, noch weniger von Wartegelderu.

Auch fehlte die Bestimmung, wonach der Gewerkschaft die Nieder-

bringung eines Schachtes zur Pflicht gemacht wurde. Das Entgeld

der Gewerkschaft bezw. des Syndikats waren blos 501 Euxe, die

der brannschweigische Fiskus an dem nun neukonsolidierten Eali-

salzbergwerk Asse erhielt» also Werte, welche in den Augen der

Landesversammlung kaum mehr als fictiv erscheinen konnten. Der

brannschweigische Fiskus sollte sich aber fär 25 Jahre binden,

„weder für eigene Rechnung die sämtlichen übrigen im Herzogtnm

Braunschweig gelegenen, ihm durch das Gesetz vom 19. Mai zu-

gefallenen Stein- und Tvalilager ausznbenten, noch an dritte Per-

sonen ganz oder teilweise abzutreten, es sei denn, dass die neue

Gewerkschaft Asse eine Ausbeutung dieser Felder mit Majorität

beschliesst." (§ 2 des Vertragsentwurfes i).

Nun brach der Sturm in der Landcsversammlung ans, als die

Regiernng diesen Vertrag vorlegte. Gleichzeitig lagen nämlich

Offerten von Privaten vor. Ein Berlinisch-Westfälisches Konsor-

tium wuUtc dem Staat vor Kröffiiung des I^'ti iebes Mk. 550000

zaUieu und eine MiaimalciuuaUmc von Mk. 2UU UOO jäki'lich garan-

1) Siehe Industrie 1896, S. 1062.
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tierea; ein anderes Mk. 400000 baar nnd 25% ohne indes» ein

festes Kiiiimaleinkommen za gewShdeisteni). SchliessUch bot ein

Berliner Unternehmer namens der schon bestehenden Kaligcwerk«

Schaft Hedwigsburg dem braunscliweigischen Staat 200 Kuxe
dieser Gewerkschaft an, die allerdings nnr nach der ctwaK rosig

gefärbten Schätzung des Offerenten einen Wert von Mk. 1600000
(Onrswert) repräsentierten. Dafür sollte vom braunscbwcigischen

Fiskns dieser Gewerkschaft für 35 Jahre das alleinige Ausbentungs-

reclit der vorhandonen Kalilager iihertra,i?on worden. 2) Diese

Ott'erte ist deshalb von liesundereni liiteiesse, niclit etwa wegen

der manirclnden Bescheidcniieit des Offerenten — das ist sein

gutes Kcelit wolil aber wegen des augenscheinlichen Woh]-

gcfallons, mit dem die Itrannschweigische Landesversamnihing diese

Offerte besah. Alsu .soweit war es sclion mit dem braimschweigi-

schen Staatsmonopel gekommen, dass ein Privatiiiitcniebmer nicht

bloss ein privates Auslieiitungsmonopol daraus machen wollte, son-

dern dass als Enfgeld dafür Wertpapiere angeboten werden

konnten, die bedeutenden Schwankungen ausgesetzt sind.^) So

wollte man in der Landesvcrsammlung nicht bloss in das Bisico

des Kalibergbaues, sondern In das der Gnrsschwankangen von

Werthpapieren hineinstenem. Das hatte allerdings die Staats-

regierang durch ihre bisherigen wenig glücklichen und- ergebnis-

reichen Finanzoperationen mit der Gewerkschaft Asse erzielt

Begreiflich ist es nun, dass vor einer so gestimmten Landes-

versammlung die Regiemng mit ihrem neuen Consolidierungs-

projekte nicht Furore machte. Die Landesversammlnng heschloss

am 6. September 1898 die Ängdogenheit bis November zu ver-

tagen. Inzwischen kOnne die Regiemng mit den Privatunter-

nehmern verhandeln nnd deren Angebote eventuell mit dem ab-

geänderten Vertrage mit der Asse zusammen dem Landtage vor-

legen.

Im November 1898 begannen die Landtagsverbandlungen von

neuem. Die Regierung hatte in der Zwischenzeit nicht mit

Privatnntenieliniern Füblung genommen, weil sie sich durch das

Abkonmicn juit der Asse bereits tiir ii-el»uii(len ei'nehtete. Der

Laudesyersaminlung blieb demnach, da ihr kciue andere üxc Offerte

1) Siehe Industrie 1888 S.

2) Siehe Industrie 18!)8 .S. i4s2.

3) Hedwigsburg standen damals Mk. 8(XK), heute uur noch die Hälfte.
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vorlag, nichts anderes flbrig, als das Abkommen mit der Gewerk-

schaft Asse zu genehmigen. Aber ein wichtiges Amendement

wurde doch durchgesetzt nnd ist fttr die weitere Entwickelung

des Kalimonopols in Braunsehweig von grosser Bedentnng ge-

worden. Es bestimmte!):

Falls bis zum 1. Januar 1904 der braunschweigische Antheü

an dem Reinertrage des £aUsalzbcrg\verks Asse in dem seit

Beginn der Förderung zu berechnenden jährliLhen Durchschnitt nicht

den Betrag von mindestens Mk. 200000 und daneben eine Verzinswig

von 4% der braunschweigischerseits gemachten Kapitalanlagen er-

reicht und sofern in der Folgezeit innerhalb dreier Jahre
der braun s chwcigische Jahresrein ertrag hinter di es cm
Durchschnitt zurückbleibt, wird dem herzoglich braun-

sehweigischen Fiskus die Befugnis eingeräumt, ein

zweites Kalibergwerk zu betreiben oder durch dritte

betreiben und den Betrieb soweit ausdehnen zu lassen,

bis neben 4<j/oige Verziusiui^ der gesamten Anlagekapitalien der

Gcsammtjahrcsreincrtrag aus dem Kalii)ergbau des brannschwcigi-

scheii Staates die Summe von Mk. -lOOOOO in dreijährigem Durch-

schnitt erreicht hat. Ebenso steht es alsdauii der Gewerkschaft

Asse frei, in einem der ihr, beziehungsweise der SchutzbohrgescU-

schaft, im Herzogtum verliehenen Salzfelde den Betrieb zu eröffnen.

Dnrch dieses Amendement^ das sich anfangs recht unschein-

bar ausnahm, ist die Kaliindnstrie in Braunsehweig schliesslich

doch in andere Bahnen gekommen, wie wir bald sehen werden.

Aus der früheren beinahe unthätig gewordenen Industrie ist nun

eine positive Förderung des Kalibeigbaues hervorgegangen. Denn
einmal wurde durch dieses Amendement dem Damiederliegen

jeder Bauthätigkeit vorgebeugt, indem man sich nicht mehr

auf Cteade oder Ungnade dem Syndikate uberiieferte, sondern mit

der Neugründung eines zweiten Werlßs drohte, falls die Gewerk-

schaft Asse sich nicht bewähren '^^nlUo. Sodann stand dem braun-

Schweigischen Fiskus als wirkliche Frucht des Vertrages wenig-

stens in absehbarer Zeit die Alindestgarantie eines jährlichen Er-

trages von Mk. 200000 in Aussiclit. Diese beiden Punkte bilden

nun den ITcbel für die weitere Entwiekelnng des Verhältnisses

vom braun.schweigischeu Fiskus uudKaliäyndikat. Dieses gestaltete

sich nun wie folgt:

*) Siehe Industrie 1898 S. 2050 ff.

r
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Nachdem darch den bekannten Beseblnss des brannschweigi-

scben Landtages das Uebereinkommen zwischen der brannschwei-

gischen Begierung und dem Vorstand der Gewerkschalt Asse an-

genommen worden war, zog alsbald die Gewerkschaft Hed-

wigsbnrg ihre der braunschweigischen Begierung eingereichte

Gegenofferte zurück. Aber damit war dieser merkwürdige

Wettlauf von Privatuntcrneliracrn um ein Staatsnionopol noch

nicht zu Ende. Die Gewerkscliaft Hedwigsburg benutzte ihre

Stellung im Kähmen des Kalisyndikatcs und damit in der 6o>

werkscbaft Asse, um die Genehmigung in der Gewerkenyersamm-

Inng der Asse schwierig zu gestalten. Nach den Bestimmungen

dieser Gewerkschaft ^Yar zur Inbetriebsetzung eines neuen Unter-

nehmens Einstininiigkcit erforderlich. Diese Bestimmung hatte

man seinei Zeit aufzunehmen beschlo.sscn, um eben die Inbetrieb-

setzung zu vei hindern, denn dies w a i" d e r Z w e c k d e r S c h u t z-

boli rgese Usch af 1 . welrlie die A.ssefelder crbohrte und auf

(ii uiul (leren die Gcweik.schaft Asse sich biMete.') Nun opponierte

lledwigsburg gegen die neugeplante Konsolidierung und beabsich-

tigte, den gegen ihiea Willen gefassten Bcschluss auf Inbetrieb-

setzung gerichtlich anzufechten.

Diese Schwioiigkeiten wurden \((llsländig beseitigt, und die

Ijiauiischwcigische Landesversammlung konnte am 10. Februar

18U1) als .St'lilusüstein der gesamten Regicrungsopcrationen ein

Gesetz anuclinien, woduich das Gesetz vom 19. Mai 1894 mit dem

neuen Abkommen in Ucbcrcinstimmung gebracht wurde. Leicbt

ging dem Minister Otto das stolze Wort ans dem Munde gcgen-

ttber der Behauptung eines Abgeordneten, dass die Gewwkschaft

Asse ja alle Felder im Herzogtum habe: „Sie hat das Becht, das

gebe ich zu, auf Grund des Vertrages ein Veto einznlegen gegen

die Errichtung neuer Kaliwerke innerhalb 25 Jaltreu, aber Ver-

fügen Uber Kalifelder thut nur Einer und das ist der brannschwei-

gische Staat (?), nur dass der Staat jetzt nicht gestatten kann,

dass andere Werke neben der Gewerkschaft Asse im Herzogtum

entstehen.^!) Glücklicherweise kann der braunschweigische Staat

wegen jenes oben citierten Amendements dies wirklich thun, ob-

1) Sich« Ind. 1898, S. 2210.

'2) Siehe A'erhaudliiiigen der bmunschweigiscbeii Lattdcsversammlang Tom
Iii. (cbruai- 18i^.
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wohl der Staatsminister es liier merkwürdigerweise übersieht, und

gerade nur wegen jenes Amendements erlangten die stolzen

Worte des Ministers in der Folgezeit einen leisen Anflog von

Berechtigung.

Die Folgezeit zeigte nämlich, dass der Fall, den das Amen-

dement vorherg:escbcn hatte, nun wirklieh eintrat. Denn bis zum Jahre

1902 waren von Schachtanlagcn der Asse nur höehst rudimentäre

Anfänge zu sehen ' und bis 1002 war jüdeufalls nicht die garantierte

durchschnittüclic Muidesteinuahme von jährlichen Mk. 200000 für

den brannschweigiüchcn l'lskus vorhanden. Nun liätte dieser da.sliecht

gehabt, von dem ihm durch das Amendement eiiigcräunitcn Befugnis

Gebraucli zu machen und ein zweites Kaliwerk zu betreiben oder

durch dritte Unternehmer betreiben zu la.ssen. Damit hätte das

Hürdenrennen der IMvatunternehmer um das braunschweig Ische

Staatsnionopol vou neacui beginnen können. Glücklicherweise

kam aus verständiger Einsicht auf beiden Seiten ein für

den braunschweigischen Fiskns relativ günstiger neuer Eonsolida^

tionsvertrag mit der Asse März 1902 za Stande, den auch die

LandesTersammluDg am 8. März genehmigte.

Derselbe bestimmte >):

1. Das Kalisyndikat verpflichtet sich« dem braunschweigischen

Landesflskus eine Einnahme seiner Beteiligung an der Asse der-

gestalt zu sichern, dass nach Ablauf der Kalendei'jahre 1902 und

1903 die gedachte Beteiligung einen Reinertrag YonMk. 200000
im Jahresdurchschnitt neben einer 4<^/4)igen Verzinsung
aus dem von braunschwoigischer Seite eingelegten
Kapital erbringt.

2. Der nach 1. gegebenenfalls erforderliche Znschuss ist aus

der Syndikatskasse dem braunschweigischen Fiskns alsbald nach

Feststellung der Ausbeute für das Jahr WiO'A zu leisten. Dieser

eventuelle Barzuscbuss involviert keine Ausbeuteverstärkung für

die übrigen Gcwcrke der Asse.

H. Die gleiche Verpflichtung^ übernehmen die massgebenden

Syndikatsorgaiie auch für das Kalenderjahr 1DU4, wenn bei der

Abrechuuug und Ausbeutcverteilung auf die brauuschweigischeu

1) Im AprQ 1899 wurde «rst mit Abteufen des Sebaclits begonnen und

im Verlauf von 2 .Tahren nach inaaclicn Solnvicrigkcitcn und nach Ueberwin-

dnng nicht unerheblicher WassoisuflUsse fortig gestellt.

2) Ind. 1902, S. 210.
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Kuxe der Ertrag unter Wt. 200000 nächst vorgedachter Verzin-

sung bleibt.

Daraus ergiebt sich nunmehr, dass es mit der Periode der

Unthätigkeit im braunschweigischen Kalibergbau ein fflr olle Mal

Torßber ist, and dass nunmehr auch für ä&a. braunschweigischen

Fiskus endlich nach lanj^er Zeit die Periode der Ernte Mherer
Bemühungen begonnen hat.

Am klarsten wird dies durch die Posten, welche das Kaliwerk

Asse im Etat de«; braunschweigischen Staates für 1902 bis 1904

einnimmt^). Darnach sind

Einnahmen:
Anteile des brauuschweigischou Staates an

der Asse Mk. 400000.—
Ziiison der Kapitalanlagen (Kaliwerk, Chlor-

kaüumfabrik; „ 201682.—

Mk. Ö01ÖÖ2.—
Ausgaben:

Zinsen wegen des Kaliwerkes .... Mk. 118442.

—

„ „ der Chlorkaliuiiii.ilji ik . . „ 4242li.

—

Abträge des Kaliwerkes „ Ü2639.

—

„ wcgcu der Ghlorkaliamfabrik . . „ 42485.

—

Mk. 265581).—

Es wird ein rcchnungsmässiger Ucberschuss von Mk. 335 —
verbleiben.

Aus diesen Zahlen ergiebt sich deutlich der Unterschied

zwischen einst und jetzt, i-'riilier fanden sich unter dem Schlag-

wort Einnahmen entweder gai ktinc Zahlen, oder wenn sie sich

getunden hätten, dann waren sie durch die 501 Kuxe, die der

brannschweigische Fiskus an der Gewerkschaft hatte, gegeben.

Kurz, diese braunschweigischen Staatseinnahmen wären von dem
jeweiligen Erträgnis des Kalibergbaues, von seinen Zufälligkeiten,

Wassereinbrflchen etc. etc. abhängig gewesen. Hingegon wären

die Ausgaben immer dagewesen, nämlich Verzinsung des schon

hineingesteckteD, in Chlorkaliumfabrik und Schachtanlagen inves-

tierten Kapitals im Betrage Yon ungefähr 2V2 Millionen Nun-

mehr hat aber doch der brannschweigische Fiskus eine gesicherte

1) Siehe Indastrio 1902, S. 218.

2) Sieho Industrie a. a. 0.
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Einnahme, nämlicli Hk. 720000 -f 4% VoiziDsaDg des bereits

investierten Kapitals, die, wie oben gesehen, 201682 Mark beträgt,

also 401682 Mark sind vom Syndikat garantiert! — Freilich

dürfen vir diesen Unterschied zwischen einst und jetzt nicht gar

ztt sehr überschätzen, tlerin diese Summe ist doch kein entsprechen-

des Kapital für die Thatsache, dass das Kalimonopol bis 1907

vollständig aus der Hand gegeben ist, indem der braunschwcigischc

Staat sicli vcrpfliclitot hat, bis 1907 keine weiteren Kaliwerke

im Herzogtum zuzulassen i). Ausserdem ist aber noch hervorzu-

heben, (lass diese Garantien, also für Verzinsung und Mk, 2()ÜUUÜ

nach dem Vertraj;e nur für die Jahre 1U02. 1903 und 1!)04 gelten.

— Es ist selbstverständlich, dass im iibri<;en nach dem Ablauf

dieser Zeit die uisprünglich vereinbarten Hcsiimmun^^en, soweit

sie überhaupt iu vorstehend besprochenen Vereinbarungen berührt

werden, wieder unverändert in Kraft treten. Diese Vereinbarnng

scheint mehr als die momentane ßeschwielitigung der Landcsvcr-

sammlung gemeint zu sein und wirklich den braunschweigischcn

Interessen nnr insofern zu entsprechen, als sie dem Staat in

den Anfangsjahren, in welchen fast jedes Werk mit Schwierig-

keiten ZQ kämpfen hat, ein gewisses Einkommen sichert.

Das Kalisyndikat trügt mit der Vereinbarung seinen Inter-

essen insofern Rechnung, als die MGglicbkcit des Entstehens eines

zweiten Werkes im Herzogtum hinausgeschoben wird.

Das Gesamtergebnis gegenüber dem früheren Zustande ist

demnach ein minimales. Das Staatsmonopol findet sich praktisch

nnd faktisch in den Händen des Kalisyndikates. — Es wird dem-

nach in der Praxis und bei der rationellen Behandlung der Kali-

gewin nun;^ keine besondere Bevolution hervorgebracht haben.

Wo bleiben alle die schönen Arg^innentc, welche den Gesetz«

entwurf von 189-1 lii gleiteten, wonach Raubbau verhindert werden

und der braunschwcigische Staat wirksamen Einfluss /nfj^unsten

der Landwirtschaft und der chemischen Industrie erhalten soll?

Damit soll nicht etwa gesagt sein, dass das Kalikartell diesen

beiden Momenten nicht Rechnung trage. Aber es ist nicht der

brannscliweif^isehe Staat, der diircli sein .MoiiüiMt! dies thut, son-

dern es lie^^t im Gutdünken des Kalikartells und im Ermessen

des prcussischeu Eiuauz- und Laudwirtschaftäministers, und wenn

1) Siehe luduätrie 1902, Ü, Ul.
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Herr Minister Otto stolz behauptete, dass nar der braunschwei-

gischc Staat über das Monopol verfüge» uod dem Syndikate nar

ein Veto bei Begründung neuer Werke zustünde, so hat er sich

über das Gegenteil nur hinwegzutäuschen gesucht, thatsächlich

hat das Syndilcat das Monopol und der braunscbweigische Fiskus

nur das Veto.

So ist auch in berc^tcchnischcr Hinsicht an der Lafre des Kali-

bergbaues in Braunschweig durch das jMoiioi)oIn:csctz wciii*; cmIct

gar nichts geändert. Alles liot^t an dem Forthestaiid des Kali-

kartells. Mit ihm stehen und fallen alle guten Wirkungen, die

man dem Staatsmonopol zuschrieb, denn wenn das Kalikartell

überhaupt nicht bestehen wird, dann wiid auch der Kalibergbau

in Braunsehweig kaum noch vorhanden sein, geschweige denn

rationell oder, wie diu ßcgrüudnng des Knlwurfcs ^sagte, „zur

haushälterischen Gewinnung und einer den Interessen der deutschen

Landwirtschaft entsprecheudeu Verwertung der Salze" betrieben

werden können i).

in. Das Mecklenburgische Kalimonopolgesetz.

Im (Tvosslierzügtum Mecklenburg-Schwerin galt bis zum Jahre

1879, iilinlirh wie in Hannover, das Kecht des Grundeigentümers,

auf seinem Giund und Boden unbehindert und nach freiem Be-

lieben zu schürfen und Schürtrechto au dritte Persoueu zu ver-

äussern.

Auf Grund dieses Grundeigentümerrechts hatte der Hesitzer

des Kittergutes Jessenitz Tiefhohrungcu in unmittelbarer Nähe

seines Gutes vorgenommen, wodurch es ihm gelang, ein Steinsalz-

und Kalisalzlager iu einer Mächtigkeit von ca. 150 m zu er-

schliessen.^ £s dQrfte nun im Folgenden von Interesse sein,

die Schicksale dieses Kalibergwerkes darznlegen, weil daraus

einerseits die Mecklenburgische Regierung über die Kostspielig-

keit eines solchen Bergbaues sich hätte belehren können, und

weil andrerseits noch klarer hervortreten wird, wie gerade in

Mecklenburg durch Einführung des Staatsmonopols eigentlich nur

1) Sicho VerhandlangoiL der braunschweig. Laudcsrcrsauuulang; 1893/9:^,

Anl. H2, 8. G.

2 ) Siehe Denkschrift Uber ein nouentdeoktes Vorkommen Ton Steinsais

und KalisalzcD im Grosslicrzogtum MecUenbni;g'Schwi»in Ton Albert Nctto-

koTcn, Dresden 1881, 8. 6 f.
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ein PriratmonoiJol fiir zwei PriTatunternelinier geschaffen

worden ist.

Das Gut Jessenitz hat einen Flächeninhalt yon 1040 ha. Es
wttrde von dem ersten bergbantreihenden Eigentümer im Jahre

1855 mit m. 540,000.— bezahlt. Nach Einführung des Kali-

monopols im Jahre 1879 verlangte dieser Eigentümer drei

Millionen Mark. Er fand auch bald die cntspreclicnde Nachfrage.

1882 hatte sich nämlich in Hamburg eine Kali- und Steiosalz-

Bobrgesellschaft gebildet zu dem Zwecke, durch Bobrungen die

Ablugerangsverhältulsse jener Salze uuter Jessenitz, sowie einen

zur Scbachtanlage geeigneten Punkt zu ermitteln und bei be-

friedro-endem Ausfalle der Bohrungen das Itittcrfrut Jessenitz zur

AusbeutiiiiL? des Kalisalzlaj?crs käuflich zu erworlicn.

Die durch diese (lesellschaft ausgeführte Tietbohrung hatte

einen überaus günstigen Erfolg, indem die wertvollen Kalisalze

in verhältnismässig nicht bedeutender Tiefe unter der Erdober-

fläche in aussoroideiit lieber Mächtigkeit und grosser lieinheit auf-

gefunden worden sind.

Durch da.s Monopolgesetz vom 16: Mai 1879 war in Mecklen-

burg ausser der Landesregierung nur der Eigentümer des Gutes

Jessenitz befugt, Stein« nud Kalisalze bergmännisch zu gewinnen,

da diesem das Eigentumsrecht an dem naterirdischen Salzlager

durch das genannte Gesetz ansdnicklich gewahrt blieb. So konnte

dieser auch den beinahne sechsfachen Preis, ffir den er das Gat
gekauft hatte, selbst verlangen und jene Hamburger Gesellschaft

den Ankauf des Gutes noch immer preiswert finden,

Die Hamburger Gesellschalt warf ausser der genannten Eauf-

preissnmme von drei Millionen Mark noch folgende Summen
im Voranschlag aus für:

Bohrarbeiten Mk. 300,000.-

Schachtanlagen M 750,000.—

Maschinen, Kessel, Pumpen n 600,000.—

Eisenbahnanlage M 500,000.—

Gebäude, Arbelterhäuscr
Ii

450,000.—

Unvorhergesehene Ausgaben n 1,900,000.—

und Betriebsfond

Mithin erforderlich: Gesammtkapital Mk. 7,500,000.—

1) Siehe Denkschrift a. a. 0. ä. 9.
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Daraus ergicbt sieb, dass ungefähr ttber 7 Millionen Hark
Gesammtkapital nötig waren, um den Kalibergbau von privater

Seite in die Hand zu nehmen.

Dass diese Summe keine geringe sei, darüber hätte sich die

Meeklenburgische Begierung klar werden mflssen, als sie angeb-

lich den Bergbau in eigenen Betrieb nehmen wollte. Ich sage

„angeblich", weil § 2 des genannten Monopolgesetzes besagt:

„Wollten wir, was uns zur Zeit völlig fern liegt,

demnächst in Aussicht nehmen, Privatpersonen zur Auf-

suckung und Gewinnung von Sahp-^ in unseren Landen zu

konzessionieren oder ihnen die Ausbeutung vorhandener

Lager in Form einer dauernden Verpachtung oder in anderer

Form zu tiberlassen u. s. f." ')

Dies einerseits zu büLaui»teu uud andererseits sieh darüber

klar werden, dass ein eigenes Bergbau-Unternehmen ti bis 7 Mil-

lionen Mark kostet/"') fällt wohl schwer, einer vorsichtigen Eegie-

ruDg zuzumuten.

Nicht unberücksichtigt kann liierbei bleiben, dass das i\recitlen-

burgische statistische Jahrbuch 189cS—1S!)!> die Htihc des Etats

der landesherrlichen Verwaltung auf 19,4 I^Ulliuiicü Mark beziffert.

1899 bis 1900 betrug diu Hübe des Ktats 20,9 Millionen Mark. 8)

Ein Staatshanshalt, der demnach blos über 19 Millionen Mark

Ausgaben verffigen darf, kann natfirlich keinen Bergbau treiben,

der ja oft ausserordentliche Aufwendungen von 6 bis 7 Millionen

bei Wasserdnrehbrßchen verlangt und dessen ordentliche Ver-

waltnngskosten durchschnittlich 1 bis IV2 Millionen Mark er-

fordern.^)

1) Siehe Eoskriitt in der Deaksclirift a. a. 0., S. Ii.

2) Diese Summe ;»ls Voranschlag für die Anlaj^e eines Kalibergwerkes ist

typisch. Dies küunen wir auch aiUi dem Beispiel von Sakdetüirth entnehmen,

woselbst die Schachtanlago nebst xiigehOriffcn Fabriken 6—7 Millionen Hark
kostete. Siehe übrigens auch unsere AitsfOhnug bozflglieh des Bergwerkes

Asse in Braunschwoig^, 3. Abschnitt § 9.

y) SiiLu Wagner, Finanzwissenschaft 4. Teil, S'. 451 f. Lcii'/ii^ II'OI.

Wagner ironisiert treffend die ganze Art der Etatveröficntiichung. Ks werden

hier weder in Einnahme- noch im Ausgabcctat Einzclnrubrikcn geführt; zudem
wird noch nach alten Terminen gerechnet. So beginnt das Rechnungsjahr mit

„Johannis".

4t) So betrugen nach dem YcrwaUungsbericht tou Ncustasslnrt die

ordentUehen Betriebskosten pro 1900 ük. 1,983,000.— in welcher äiunme swar
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Wie ernst jedoch ein solcher Staatsbetrieb f^enommen wird,

geht klar ans jener olteii anp^efiihrtcii Denksclirift hervor, die

jener Hamburger Gesellschaft den Ankauf des Rittergutes Jesse-

nitz empfahl. Da heisst es: „Auch lehrt die Erfubruiig, dass

eine energisch und geschu kt geleitete indnstrielle Privatunter-

nehmung noch stets die Kuukurrenz mit einer gleichartigen

Staatsindustrie ertragen und sich neben derselben zur holjen

Blüte entwickelt hat." Und dies kann gewiss nieht etwa als

Agitation gegen das geplante Monopol in Mecklenburg angesehen

werden, weil doch die Jessenitzer Ealiinteressenteu durch das

Staatsmonopol nnr gewonnen haben.

Abgesehen von den Yerwaltungskosten war das Bergwerk

Jessenitz durch allerband Schwierigkeiten heim Abteufen eines

Schachtes, durch wiederholte Wasserdarchbrllche über 12 Jahre

hindurch, in seinen Förderarbeiten und vor allem in seiner Pro-

duktion gehemmt Aehnllch wie in Hannover machen sich auch

hier die über den Salzlagem ruhenden Sand-, Kies- und GerOll-

schichten, die ganz erhebliche Mengen passer mit sich führen, in

der unangenehmsten Weise geltend.

Zum ersten Male wurde hier im Ealisalzbergbau die Gefrier-

methode von Poetschi) Magdeburg teilweise mit Erfolg in An-

wendung gebracht, die jedoch bei der zweiten Anwendung ver-

sagte, sodass im Februar 1891 der Schacht zum Ersaufen kam.

Erst nach mühsamen Arbeiten, wie Beseitigung der (refrier-

röhren etc. gelangte man mit dem Kiud- und Chaudron'schen Ver-

fahren zu einem günstigen Kesultate.

die H^triobskofston der Fabriken inbcrrifTfri >ind. Doch sind lieate bei einem

ansgodeliutcn Kalisalzbcrgwcrkbctrieb schon wegen der Konkurrenz eigene

Fabrikanlagen unbedingt nOtig.

1) Bei den Gofrierbolinmgen sei, so fflbren M. Ünger & Co. in Hannover
in ihrer 1901 erschienenen Broschüre ans, in erster Linie darauf an aditen,

das«^ liL'Iin Sclmclitabtotifen die Gcfrifrbolirlöelier in rortikaler Richtung ver-

laufen. Bei dem Bergwerk Jessenitz hatte man die Erfabiiing gemaclit, dass

die Froütmaucr in zunehmender Teufe ans diesem Cirundc nicht geschlossen

war. Anch die jttngsten Hisserfolge in Hannoyer dttrften teilvdse auf die

Abweichungen aus der Ycrticalcn zurückzuführen sein. Nach Unger belaufen

sich die Abtoiifiin:r<ko?tt>n eines Rrliachtes mit 8Ü m schwinimentlom nnd

wasscrfilhrendtin (irliirge auf Mk. r)(ii),()(Ht. — (Zeitaufwand 14— 1(» Monate) und

bei einer Teufe vun 120 ra etwa aui Mk. 700,000.— (Zeitaufwand 22 Monate).

Siehe a. a. 0. S. 16.
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Alle diese Veiiialtnisse niooliton os der nicrk]onbnrni«;clien

KegierniifT nicht rätlich orscljeincn lassen, den Jk'igbau in eigene

ßegie zu nehnion. Daun hätte sie aber auch nicht das Monopol

einführen dürfen. Trotzdem war dies p-esehelien.

Am If). Mai 1879 wurde ein Gesetz eingoiiilirt, das im § 1

bestimmte: „Steinsalz nebst den mit demselben zusammen vor-

kommenden Salzen, nämlieh die Kali-, Magnesia- und Bolirsalze

und die in den in Hetrieb zu nchnioiiden Salzlaf^eni vorkummenden

Soolquellen sind vom \ erlilgungsrecht des Gi uadeigcntümers aus-

gcsclilossen.

Die Aufsuchung nnd Gewinnung genannter Mineralien in

Unsem Landen bleibt anssehliesslicb Unserer Keglernng
vorbehalten."

Nach diesen Scblnssworten der Gesetzesbestimmung hätte

man erwarten roössen, dass der Staat das Kalimonopol selbst be-

ireiben würde. Ybatsäcblicb aber überliess er die ihm vorbohaltene

Salzbcrgbaugerecbtsame durch Vertrag vom 24. November 1894

einem Privatunternehmer Sholto Douglas auf die Bauer von

89 Jahren. So besteben zur Zeit zwei Kaliwerlce in Medclenburg,

nämlich ein vom Herrn Sholto Douglas auf Grund des ilim über-

tragenen Kalimonopols aufgeschlossenes Bergwerk zu Lübtheen

(Mecklenburgische Gewerkschaft „Friedrich Franz") und die oben

genannte Aktiongesellschaft Mecklenburgische Kalisalzwerke

Jessenitz.

Die Zustimninns: der mecklenburgischen Stände znr Ein-

führung des staatlirUi'n Kalinionopols war nicht nnr nnler der

stillschweigenden, sondern unter der ausgesprochenen Voraus-

setzung erfolgt, dass die Regierung selbst die Ausbeutung der

liskalischen (Tlerechtsame in die Hand nehmen werde. Man ging

hierbei von der Annahmo aus. dass die Yortoilo aus dieser Aus-

beutung, bestehend in dmi IJt ti iebsgewiiin oder in der bei staat-

lichem Betriebe möglichen (icwährnng bcsoiMierer Veri;iinstigungeu

liir die heimische Landwirtschaft, wenigst eiis der (jiesamtheit

wieder zu Gute kommen würden, l^ci der Übertragung der Ge-

rechtsame an einen privaten Unternehmer, der natürlich in erster

Linie seinen eigenen Vorteil im Auge hat, fallen jene Vortdle

vreg oder bestehen doch nur in dem, was der Unternehmer für die

Uebertragung dem Staat zu zahlen hat oder zu leisten gewillt ist.

Und dies braucht auch nicht immer gross zu sein, Ja steht sogar
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in keinem lecliteii Verhältnis zu deni (Inivh (Hc üebertragung dos

Kalimonopols gewähl ten Nutzen. Auch kann in 89 Jahren, wenn

selbst anfangs ein richtiges Verhältnis zwisdien Leistung: und

Gegenleistung in dem Moiiupoliibertragungsvertnig bestanden hat,

sich soviel andern, dass jnaa luunüglich behaupten kann, die Ver-

tragsschliessenden hätten die Tragweite des Vertrages richtig

abschätzen können. Deshalb läs.<;t ein auf so lauge Zeit hinaus

geschlossener Vertrag auf jeden Fall den Staat als fiber den Löffel

barbiert erscheinen.

Was die Grün de betrifft, welche die mecklenburgische

Ixfo-ifiunp- zu dem Vertrage mit einem privaten Untornchnier be-

stimmt haben, so lialien wir dieselben zum Teil selioii oben ange-

deutet und woHen sie nun hier noch vcrvolKstHudigeii. Ks waren

nämlich in McckleMbing ähnliche, ja gleiche Verhältnisse mass-

gebend wie in Brannsehweig: das Missgeschick vor allem und

die enorme Kostspieligkeit, mit welcher damals noch immer das

bereits bestehende Jessenitzer Kaliborgwerk arbeitete. Sodann

hatte die Regierung; gieich unmittelbar nach der Einführung des

Monopols auch ihrerseits zunächst mit eigenen Bohrungen unweit

Ton Jessenitz bei Lübtheen begonnen. Als nan durch diese Boh-

rungen festgestellt wurde, dass man es hier mit demselben klüf-

tigen und Oberaus stark wasscrffthrenden Gebirge zu thnn

habe, welches dem Jessenitzer Schachtbau so ansseiordentliche

Schwierigkeiten bereitete, stiegen der Regierung wohl Zweifel und

Bedenken auf (aber leider erst jetzt!) wegen der Unübersehbarkeit

der Mittel, w^che zur Enichtnng eines fiskalischen Bergbaues

erforderlich werden konnten. Es kam hinzu, dass man damals

bezüglich der geologischen Voraussetzungen für mutmasslich an-

stehende Steinsalz- und Kalilager noch nicht die gleichen Erfah-

rungen wie heute hatte und von geologischen Saeliveist&ndigen

(!) gehört hatte, dass für den Kalibergbau eigentlich nur die

(jegend um Jessenitz und Lübtheen in Betracht komme, eine An-

sicht, welche heute, wo man auf früher als ganz aussichtslos

betrachtetem Terrain mit Erfol? nnrh Steinsalz und Kali trcbohrt

hat, als vollkommen iiriij Ii ( i wi sen bat. Immerhin begreift

man nun, dass der mccklenbnruischeu Kegieiiing unter diesen

rmstiiiidcn die Kiiii'ielit ung eines eigenen fiskalischen Kaliberg-

baubetriebes als ein zu grosses Kisiko erscheiueu uud sie sich deshalb
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einem kapitalkräftigen Privatmann auf Ja und Amen überliefern

mnsste.

Wie wehmütige Resignation muss es demnacli klingen, wenn

ein mecklenburgisclies offiziöses Blatt mit lokalpatriotiscbem Tone

1890 versicherte'): „Die Mächtigkeit und Keichhaltigkcit der

niccklenburgischoii Kalilager ist so bedeutend, wie sie bisher

nirgends konstatiert wurde. Die Ansbentung derselben wird

unsereui Lande und der Bov^^lkernnjj; zum grossen Segen gereichen.

Die Landwirtschaft wird den so notwiMidigcMi Kalidünger aus nä<;lister

Nähe um 10% unter dem Marktpreise eiliaUen, und viele Arbeiter,

welche heute genötigt sind, ausserhalb des Landes ihrem Erwerbe

nachzugehen, werden lohnende ßeschäiLiij;uug finden ctc," Und

der Staatssäekel!?

IV. Kalinnternehmung:en in den säcbsisch-thüringischen

Kleinstaaten.

Hier beruhen diese Kaliunternehmungen auf ycrtiaglichen

Konzessionen, die vnn den betreffenden Kegierungcn, den Begrün-

dern solcher Unternehmungen, gegen entsprechend stipulierte

Gegenleistungen übertragen sind.

Im Laufe der 90or -Talire lialien diese tliüringisciien Klein-

staaten mit Zustimmung der Ijetreftendon Landtage die Aufsueiiung

und Gewinnung von Stein- und Kalisalzen in ihren Landesteilen

tiskaiisiert. Mit Rücksicht aut ihre beengten Linanzverliiiltnisse,

und um das Fiskalrccht ausüben zu können, haben diese den Weg
der Konzcssiunscrteilung an Piivate beschritten. Um den wirt-

schaftlichen Wert dieser Unternehinungen beurteilen zu krumen,

ist es zunächst nötig, die auferlegten Bedingungen und Abgaben

jener Vorschläge kennen zu lernen.

Dieselben sind im Grossherzogtum Sachsen-Weimar in dem
Konzessionsyertrage mit der Kalibobrgesellschaft „Sachsen-Weimar**

wie folgt dargelegt-):

1. Für jeden Zentner gefordertes Salz, das nicht zu Speise-

zwecken rerwendet wird und für Soole, die nicht auf Speisesalz

verarbeitet wird, ist der zwanzigste Teil des Wertes des Rohpro-

duktes zu zahlen. Beichen die Ueberschüsse eines Jahres zur

1) Siehe ludnstrio 18Ü6, No. 51, S. 9.

2) Indnstrio, Jahrg. 189S, S. 1003.
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Eiitricbtung der Abgabe nicbt ans, so l)lcibt sie fiir den iiiclit

gedeckten Teil unerhoben. Der Bergwerksunternehmer ist in

erster Linie verptlicbtet, die Bedürfnisse des Landes an Diinirc-

salzen zn befriedigen und landwirtschaftlichen Vereinen einen um

10% gegen den laufenden Preis geringeren Vorzugspreis einzu-

rftnmen, sofeni die Bestellungen nicht den 10. Teil der Förderung

fibersteigen. Bei der Salzabgabe an die Landwirtschaft im Gross-

herzogtam dOrfen wegen etwaiger Frachtnnterschiede gegen ent-

fernter liegende Werke keine Frciszaschläge gemacht werden.

2. Von dem Reingewinn des zu errichtenden Bergwerks nebst

zagehOrigen Fabriken und sonstigen Anlagen ist der 10. Teil der

Staatskasse binnen sechs Wochen nach der Fcststeliung des Bein-

gewinnes zu zahlen. 5% Zinsen von dem auf die Bohrungen,

Bergwerks- nnd sonstigen Anlagen verwendeten Kapital werden

bei Berechnung des Reingewinnes in Abzug gebracht.

3. Dieser staatliche Anteil am Heingewinn darf nicht dadurch

geschmälert werden, dass an chemische Fabriken und Aufberei-

tnngsanstultcn oder für diese an dritte Personen Förderungspro-

dnkte zu einem geringeren Preise als dem im freien Verkehr

geltenden abgelasRon werden.

4. Nach dem Beginn der Förderung hat dot- Staat sich das

Recht vorbehalten, innerhalb 5 Jahren den 10. Teil dos Berg-

werkes nebst Zubehör (in ausgegebenen Aktien, Kuxen etc.) zu

erwerben, nnd zwar zu einem Preise, welcher dem zehnten Teile

der bis zu dieser Erwerbung thatsächlich in das Bergwerk nfdjst

Zubehör verwendeten Kapitalbeträge, einschliesslich der I^ohrkosten

und des Bctrieb<;kapitals nebst 5 o ,, Zinsen bis zu vier dahren vom
'i'agc der Verleihung an gerechnet, entspricht. Dieses Vorrecht

wird durch Hinterlegung des 10. Teiles der Aktien oder Kuxe

bezw. durch eine Eintragung im Berghypothekenbnehe gesichert.

Falls der Staat die Anteile, welche för aUe Ansprüche der Staats-

kasse an den Unternehmer haften, nicht ftberaimmt, so werden

sie znrftckgegeben.

5. Der £igentfimer des Grubenfeldes hat zur Sicherstellung

der ihm obliegenden Verpflichtungen vor der Verleihung Mk. 50000

zu hinterlegen, welche Summe zu Gunsten der Staatskasse yer-

Mlt, wenn mit dem Abbau bezw. der EaliumsalzfOrderung nicht

spätestens sechs Jahre nach der Konzessionserteilung begonnen

wird. Die bestellte Sicherheit ist zurfickzuerstatten, sobald das

8tSp«Ii£«fonivoNdil.ii.F.Ld.d.K. 4
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norfjworksciiicntuni losgesagt worden ist. soweit iiiclit scbon be-

stehende VcipÜic'litnngcn aus dieser Siclierlieit zu ciliillen waren.

Aus den eben angeführten Bedingungen des Kouzession??-

vertrages ergiobt sich, dass die geldlichen Verpflichtungen im

Vergleich zu den ilaiinoverischeu Kalivcrträgcii ganz bedeutend

und viel höher sind als die durch Förderzins zu leistende Vcr-

gütaog an die Grandbesitzer in Hannover, wobei allerdings zn

berUksichtigen ist, dass man die Grosse der Terllehenen Gerecht-

same in den tbfiringischcn Kleinstaaten als ein vollkommen arron-

diertes and geschlossenes Ganzes betrachten darf.

Wir sehen demnach, dass die rechtlichen Yorbedingnngen des

Kalibergbanes sowohl in den tbüringtsehon Staaten als auch in der

Provinz Hannover mit grossen Mängeln behaftet sind. In den

thüringischen Staaten fasst die Begiernng die Ealiindastrie als

das Hnbn aof» daSL goldene Bier legt, and bewirkt dnrch häufige,

nur vom fiskalischen Gesichtspunkt zn recbtfertigende Verleihungen

in ähnlicher Vi'cise eine Stoigerang der Wassergefahr, wie wir

diese oben für die Provinz Hannover geschildert haben.

Zu dieser Wassergefahr ist in den letzten Jahren das

Problem der Abwässerungsfrage hinzugetreten, deren Bedeutung

später klargelegt und auf ilir richtiges Maass zurückgeführt

werden soll. Von gewissen Interessengruppen ist sie nur zu dem

Zwecke aufgebauscht worden, um die allgemeine Aufmerksamkeit

\on dem Kernpunkt aller liannovcriseben Tiefoimhestrebungen, der

wilden Hetzjagd daNcilfst nach den Kalischätzcn und der damit

verbundenen Wassergefabr abzuicnkeu.

V. Des Herrn Professors Arndt Ecicbsmo nopol.

Da man die verfehlten Wirknngen der in den einzelnen

Staaten eingebrachten nnd dnrchgefOhrten Kalimonopolgcsetze

einznsehen begann, so schien nichts näher zn liegen als der Ge-

danke eines Beichsmonopols. Einer der baaptsäcblichsten Ver-

treter dieses Gedankens ist Professor Adolf Arndt, der wieder-

holt^ namentlich aber in seinem Buche „Bergbaa and Bergbaa-

politik^, Leipzig 1894, im 10. Abschnitt sein wissenschaftliches

Schwergewicht für ein Reichsmonopolgesetz einsetzt.

Freilich scheint Arndt von der Annahme auszagehen, dass

sich das Kalimonopol in den Kleinstaaten Deutschlands besonders
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bewährt babc,0 aber mit Unrecht» wie dies aus obigen Aus-

fabrangen znr Genüge hervorgeht. Die Gründe, die er nun im

einzelnen fftr ein Reichsmonopol vorbringt, sind — sofern sie

richtig sind nicht neu, und — sofern sie neu sind — nicht

richtig.

Die von Arndt vorgebrachten Gründe, welch o einen Laien

jcilenfalls ansprechen dürften, sind die alten, schon im preussi-

scbcH Jiandtagc bei Beratung des Kalinionopolgesetzentwurfes be-

haupteten. Da hören wir wieder aus Arndts Munde, dass unser

Xattonalscliatz an Kalisalzen unter <leii p:c£?onwärtip:cn Produktions-

verhiiltiiisscii an das Ausland vorsclilcudcrt werde. Wir hören

von ihm die Kla^^e über die Wassergefalir. Dies sind alles Gründe,

die im Vorhergehenden, wie wir glauben, ihre Krledigiin^ gc-

tnndcn haben. In dieser Hinsicht hat Arndt sicli nur allzusehr

an seine agrarischen \'ürbildcr im preussischen Lauduige von 18D3

bis gehalten, die ganz dieselben Aigumente für das Kali-

monopol zu verwenden wu.ssten.

Neu bsi Arndt ist aber die Notwendigkeit eines Keichsmonopnls

für Kalisalze als intt i uaLioualo Kampfeswaffo gegen das Ausland.

Er sagt hierüber:

..Die Vorlafrc (nämlich die prenssische Kalimonopol-Vorlage)

hätte (ien Schwerpunkt der Begründung auf den nationalen Ge-

sichtspunkt, den einer zielbewussteu nationalen Wirtschaftspolitik,

legen müssen." Sodann: „Die Behandlung des Kalis als

internationale Kampfeswaffe getreu das Ausland kann nur durch

das Deutsche Reich erfolgen. Nicht entscheidend (sie!) ist,

dass zur Zeit das Deutsche Reich die Erwerbung von Müiiapolcn

und Bergwerken nicht zu den seiner Zuständigkeit unterworfenen

Gegenständen zählt. Denn es ist weiter nichts nötig, da das

Deutsche Reich die Kompetenz hat, seine Zuständigkeit zu er-

weitern, als dass das bezOgiiche Gesetz als verfassungsänderndes

ergeht An sich werden die Regierungen nicht geneigt sdn,

der Centralgewalt eine neue Machtbefugnis im Kalimonopol ein-

zuräumen. Sie werden jedoch durch eine zielbewusste Agi-

tation der nationalen Produktion und vor Allem dnrch diejenige

der Landwirthschaft (!) gezwungen werden."

1 ) Siehe z. B. sein» jUagsten Ansftthnuii;«!. im Huidwörterbneh der Staats-

Wissenschaften, IL Bd. 8. 56S If.
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Der Gedanke, ein Reicbsmonopol nur za dem Zwecke einzn-

führen» am es als internationale Eampfeswaffe in der finsseren

Handelspolitik zn verwenden, nimmt sich e1)en8o eigenartig ans»

als wenn man ein Schutzzollsystem nnr za dem Zwecke einfuhren

wollte, nm es als Kampfmittel gegen das Aasland zu verwenden.

Diese Idee ist nicht allein agrarisch, soiulf i-n so^^Mr liypcra?:rarisch

nnd erledigt sich fär jeden nur annähernd mit der Voütswirt-

schaft Vertrauten von selbst Aber noch schlimmer Avird es mit

Arndts Vorschlag, wenn man seiner praktischen Dorchftthrang

näher tritt.

Er meint, wie schon oben erwähnt, dass es nicht ontsclieiilend

sei. dass das dcutsclic Reich die Erwerbung von ^Ionoi)ü]en nnd

Ik'rgwerkcn nicht zu seiner i'^^^etzfrcljcriscben Kompetenz zähle.

Hierzu sei nur ein vcrfassujigsäuderndes Gesetz nötig.

Damit dürften sich aber kaum, wie Arndt selbst zugibt, die

Einzcistaaten zutriedenstcllen lassen. Man denke nur an die

reichen Salinen und Salzlager in WürtteraberiQ: nnd Bayern. i)iese

werden wohl kaum dem Reiche zu T.icbe auf jene Mineralschätzc

verzichten. Dass iiiun sie, wie Arndt meint, durch eine zielbe-

wusstc Agitation der „Landwirtschaft" wird zwingen können, ist

wohl mehr ein Hcrzenswansch des auch sonst für Reichseinheit

(selbst fibor die Grenzen der Beichsverfassang hinaus l) begeisterten

Professors Arndt Aber dies ent.spricht wohl kanro der Wirklich-

keit Denn dass die Einzelstaaten in ihrer Geschlossenheit im

Bandesrat von der Landwirtschaft hiorzn gezwangen werden

könnten, ist eine Utopie; denn die Landwirtschaft ist, Gott sei

Dank, noch kein Beichsorgan im Sinne der Reichsverfassung.

Freilich scheint Arndt von der Yoraussetzang aaszagehen^,

dass sich ein Kalimonopol ohne gleichzeitiges Salzmonopol darch-

ffthreu lasse. Dann wären allerdings die süddeutschen Staaten,

wo keine XaUsalzo vorkommen, in ihren fiskalischen Interessen

nicht schwer getroffen.

1) Dies ttbersieht Pasmann, Die Kaliindnstri«, Stassfnit 1890, S. 116, der

sogar bcliauiitct: ^Dieselbe (nämlich die Mügliclikoit eines Boiohsmonopols)

gründet sich auf den letzten Artikd der lUichsvcrfassunt^, nach welehem das

Reich, für welches Monopolicn (!) vcrtassungsmässi}?^ nicht vorgesehen sind,

seine Zuständigkeit auch auf die Kinfülirung solcher ausdehnen kann." Wir
glauben diesen Ausffibmngen des Herrn Paxmann nur hinmfflgen m mfissen

dass er den Arf. TS d. Reichsvorfassung wohl nie gelesen hat.

2) Siehe Handwürterbuch der Staatewissenschaften a. a. 0. S. &55.
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Diese Vorau^sctziiug ist aber falsch und hätte Arndt nicht

untcilaiifon iliirfcu. Aus bcrgtechnischcn, bergpolizeilichen und

wirtschaftlichfii Gründen ist eine Soiulenuig von Kali- nnd Stein-

salzmonopol praktisch undurchführbar. Dies hat sogar schon die

Landtagskommission, die im Jahre 18941) zur Beratung des

prcussischen Kalimonopols eingesetzt yrsr, erkannt.

Man stellte in derselben fest, dass bezüglich der Steinsalze,

die gemeinschaftlich mit den KaUsalzen gewonnen werden, die

praktische Möglichkeit eines Monopoles offen gehalten werden

mfisse. „Bezfiglich der Steinsalze erklärten sieh die meisten

Redner zn Gunsten eines Steinsalzmonopols, so dass das Bergamt

in jedem einzelnen konkreten Falle darüber zu entscheiden hätte,

ob eine so innige Verbindung nnd ein so inniger Zusammenhang

zwischen dem Kali- und dem Steinsalze vorkomme, und dass ans

bergtechnischen und bergpolizeilichen Gründen der staatliche

Vorbehalt für <lie Kalisalze sich auch auf das Steinsalz erstrecken

müsse. Eine besondere Wichtigkeit wurde dieser Hesfimmung für

die Provinz Hannover gegeben, weil dort die Salze Privateigentum

der Grundbesitzer bleiben."

Wir sehen daraus, dass namentlich für die Provinz Hannover

die Mögliclikcit so innig^en Zusammenhanges zwischen Kali- und

Steinsalzen aiigenonimen wurde, dass man die Notwendigkeit eines

von Fall zu Fall bergnmtlieh festzustellenden \'orbehaltes auf

Steinsalz zu (Tunstcn des Staates vorsehen niusste. Ist dies aber

nielit die stillschweigende Anerkennung dessen, dass ein Kali-

niuuüpül ohne gleichzeitiges Steinsalzuiüuopol praktisch nicht gut

durchführbar sei? Allerdings glaubte sich damals der prcussischc

Gesetzgeber darüber hinwegtäuschen zu können, indem er das

Steinsalzmonopol nur von Fall zu Fall eintreten lassen wollte.

Das wäre aber jedeufalls, juristisch genommen, die Aufrecht-

erhaltnng eines Monopols für Steinsalz oder noch richtiger die

Wiederherstellung der alten, durch das Berggesetz von 1865 auf-

gehobenen Feldesreservation,*) denn in die Willkflr der Bergvcr-

1) Siehe VeThandlaiigeii des Freiisnsehen Abgeoidnetenhaiues ]893/189i.

Bd. UL Anlage.

2) d Ii. „dass durch blosse Erklärung der IJcif^vLiwaltiin^'sbchördcn ^tq.

wisse Felder dem Landeshorra zum eig;üncn Gebrauch reserviert und ihre

Mnthung doreh «ndere Bergbanlustige, der FreierU&mng ungeachtet, ausge-

schlossen werdenl* Siehe Arndt, Beigban, a. a. 0. S. 86 n. S7.
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waltnng sollte es gelegt sein, ob das Steinsalzntonopol im kon-

kroten Fall wirksam sei oder nicht.

Eine weitere ähnlicke Frage wie das Verhältnis von Kali-

nnd Steinsalz bereitete in der obengenannten Kommission grosse

Schwierigkeit. Es war die Frage des Verhältnisses der Sool-

qnellen zu dem Eallmonopol. Von einer Seite wnrde nämlich der

Einwand gemacht, ob es nicht n(Stag sei, für die Soolquellen im

Anschlags an das Kalimonopol besondere Bestimmungen zu er-

lassen. Die Soolquellen enthalten nämlicli in der Regel Kali und

Magnesia und würden daher zur Hci^stcUung von Kochsalzen be-

nutzt. Es sei vielleicht sogar nötig, diese Soolquellen von der

Bergbaufreiheit anszn!?chliesscn. Seitens der Kgl. Staatsregicrung

wurde darauf erklärt, dass die Soolquellen nur dann zur Her-

stellung von Kochsalz benutzt werden könnten, wenn geringe

Mengen Kali in der Soole seien. Sei aber viel Kali in der Soole,

so sei die Gewinnung von Kochsalz unmöglich, und in diesem

Falle sei von einer SoolqucUe nach den Grundsätzen des Berg-

baues nicht die Rede. Die Staatsregierung dachte sich wahr-

scheinlich hier ebenfalls die ^liigliehkeit, dass die Bcrgbehürdo

im konkreten J^\ill über die Monopolisierung der Soolquellen zu

entscheiden habe. Sie selbst gestand im weiteren Verlauf der

Diskussion die Richtigkeit der Thatsache zn, dass in einzelnen

Fällen auch solche Soolquellen verliehen seien, die unter heutigen

Verhältnissen nicht mehr zur Kochsalzbereitung benutzt werden

und nur noch zu Badezwecken dienen kfinnten.

Wir entnehmen daraus, dass sowohl die Kommission wie auch

die Kgl. Regierung die nicht selten Torkommende Möglichkeit des

Zusammenhanges zwischen Salinen nnd Kalisalzen zugaben. Aber
noch mehr. Es wurde sogar in der Kommission die Forderung

ausgesprochen, das Monopol auf die Soolquellen auszudehnen. Man
machte nämlich auf die Gefahr aufmerksam, welche dem Kaliberg-

bau durch das Erbohren der Soolquellen drohe. Man müsse näm-

lich unterscheiden eine obere Steinsalzschicht, das sogenannte

jüngere Steinsalz, welche über den Kalisalzen liege und eine,

untere, das sogenannte ältere Steinsalz. Werde in der oberen

Steinsalzschicbt auf Soole gebohrt, so komme man allmählich zu

den Kalilagern, und es entstehe für dieselben die Gefahr des

Wassereiübruches. Noch irrrisser sei die (^efahr, wenn ein Salinen-

bcsltzcr in der !Nähc des Kaliwerkes mit seiner Saline liege. Da
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erscheine es doch dringend notwendig, Vorsiclitsuiassrcgcla und

Bestimmttngeu darüber zu treffen, eventuell dns Monopol audi auf

die Soolquellen auszudehnen. Dieser Gedankengang der Kommission

scheint uns sehr folgerichtig. Denn wenn die Einführung des Kali-

monopols zur Yerhindemng der Wassergefahr erfolgen soll, so kann

man von der Einführung eines Soolquellenmonopols nichts anderes

erwarten. So ergiebt sich aus bergpolizeilichen Gründen die Zu-

sammengehörigkeit von Kali- und Soolquellenmonopol, die sich

offenbar Arndt nicht klar gemacht hat, obwohl ein genaueres Ein-

gehen auf die Schicksale des preussisehen Kalimonopoles von ihm

wohl erwartet werden durfte.

Aber auch aus wirtschaftliehen Gründen ist der Gedanke zu-

rückzuweisen, als ob ein Kalimonopol ohne gleichzeitiges Stein-

salz- und Soolquellcnmonopol durchführbar wäre. Schon die Be-

gründung des preussisehen Kalinionopolentwurts führt Folgendes ans:

„An sich erscheint die gleichartige rechtliche Behanilliing

aller genannten Salze der Natur der Sache nach angemessen, denn

.es treten die Kali- und Magnesiasalze nach den bekannten Auf-

schltts.sen stets in Gesellschaft mit dem Steinsalz auf, so dass
die zur Ge will II 11 11.a: des Steinsalzes dienenden Berg-
werksanlagen g leich z c i t i auch zur Aufbereitung der

Kali- und Magnesiasalze benutzt werden können und
dass sich aus finanziellen und tecli ni sc. Ii en Gesichts-

l»unkten im allgemeinen als zweckmässig empfehlen
würde, dass auch rechtlich die Gewinnung sbetugnis

für beide Salzarten in einer Hand vereinigt bliebe."

Wir sehen daraus ^anz deutlich, dass die Begründung auf

die volkswii tschat'tliche Verschwendung an.spielt. die darin liegen

würde, wenn man monopolisti.suli-üskalische Kalianlagen und nicht

monopolisierte private Stcinsalzbergbanbet riebe anlegen wollte, wo

schun ein vereinigter Betrieb beider AnlagearLen genügen mfl.sste.

Während dies schon die Begründung zum preussisehen Kali-

nionopolentwurf ausführt, giebt es noch viele andere Momente,

welche für die wirtschaftliche ZusamiuenuelirM iykeit von Kali- und

Salzbergbaubetrieb sprechen.^) Wir verweisen z. B. nur auf das

1) Siehe fibereinstiDmend nieli Chcmikeneitimg Jtkrg, XVIII, Nr. 28,

S. 526, wo des nUieren ftusgcfttlurt wird, wie ans cbetnisch-teelmisdioik Oittnden

eine Trennmig der KatigewinDiiiig Ton der Koch- und Stoinsahgewmmtog nn-
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Prccht'sclie Verfahren, die jorl eichzeitige Gewinnung von Tbior-

kaliuiii lind ChlornaUiuiu (Kocbsalz) u. v. a. Diese Momente er-

geben ebenfalls die Unrichtigkeit jener Arudt'schen Voraussetzung

von der Möglichkeit eines reinen Kalimonopoles. Ist aber ein

solches anmöglich, dann konnte es höchstens nur in Verbindung mit

einem Steinsalz- und Soolqnellenmonopol eingeführt werden. Dann
ist und bleibt aber auch das Amdt*sche Beichsmonopol eine Chimftre»

und die süddeutschen Staaten werden sich dasselbe nicht gefallen

lassen. Und ob sie, wie Arndt meinte durch die zielbewusste

Agitation der Landwlrtsdiaft dazu gezwungen werden können,

wer möchte dies mit Sicherheit behaupten 1? —

§ 3. Bas Projekt eines InsfuhrzoUes auf Kalisalze.

Im Jahre 1894 tauchte zum ersten Male nach Empfehlung

des Herrn von Plötz der Gedanke eines Ausfuhrzolles für

Kalisalze auf, um der deutschen Landwirtschaft und nebenbei der

deutschen chemischen Industrie die Kalisalze billig zu erhalten.

Freilich scheint man sich damals noch nicht ganz klar geworden

zu sein, ob wirklicher Ausfuhrzoll oder bloss erhöhte Exportfracht-

tarife von der Regierung zu verlangen seien.

Greifbare Formen erhielt das Projekt schon 189G. In tlieseni

Jahre trat die Jjandwirtscliaftskammer der Provinz Sachsen, in

welcher die Kaliindn.strie ihre Geburtsstätte nnd ihren Zentralitniikt

hat, mit dem \'üi'schlag an den })rcmssischen Landwirtscbaftsniinister

heran, wonach dieser um Einiührung von Ausfuhrzöllen auf

Kalisalze und die chemischeu Fabrikate aus denselben er-

sucht wurde.

^Mau begründete diese Anregung mit der Befürchtung, dass

durch <len stetig wacbsendcu Verbrauch der Kalisalze der Bestand

und die Erhaltaug unserer Salzlagei-stätten für die Zukunft ge-

fährdet nnd durch die vennehrte Ausfuhr die Konkurrenzfähigkeit

denkbar ist Treffend wird dort die elgentflmlidie Bestimmung des Artikel lU
des prcassischcn Kalimonopolgcsctzentwurfes, wonach der staatliche Vorbehalt

mitTintcr auf Rtrin^nlz erstrn'kt werden könnte, mit den Worten iroin-;itrt

:

wird aber auch wohl niemand mehr riskieren auf Steinsalz zu schürfen, denn

or könnte ja dann auch, was bisher alä Glück galt, das Unglück haben, Kali

nn linden/ —
1) Siehe Volkswirtscbaftliche Eocrespondeni vom 10. L 1894» No. 28.
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des Auslandes 1d der Landwirtschaft gestärkt worden konnte.

Anssordem sei nach erentneller Anflösnng des Syndikats eine

Schleuderkonkurrenz möglich, welche die Kalisalze und deren Pro-

dukte in das Ausland treiben, und ein Ring privater Interessenten

werde dem Auslände die Salze billiger liefern als dem Inlande.

Es müsse dem Staate ininier ein maassgebender Einlluss auf den

sachgemässen, dem inländischen Verbrauch entsprechenden Abbau,

sowie auch eine diffcrentielle Preisbildung zugunsten der heimi-

schen Landwiitscliafl gewahrt bleiben. Das geeignetste Afittel

zur Erfüllung dieser Forderung sei alloi'diiigs die Verstaatlichung

der Aufsuchung und Gewinnung der Kalisalzei also das Kaii-

monopol.

Indessen sei der Erlass eines solchen Gesetzes auf unabseh-

bare Zeit aasgeschlossen. „So bliebe das ein/ ige Sehutz-

raittel (!) für unsere Kalisalzlagcr die Einfilhrung von

Ausfuhrzöllen auf Kalisalze und auf ihre Fabrikate".

Nach diesen Ausführungen wären also die Erhaltung un.screr

Salzlagerstätten und die Gefahr einer Schleuderkoukurrenz sowie

die Vermeidung der Konkurrenzfähigkeit des Auslandes gegenüber

unserer heimischen Landwirthschaft die bestimmenden Gründe fflr

Eünffihrung eines Ausfuhrzolles auf Kalirobsalze und Fabrikate.

Seit dieser Zeit vcrstumnjtc der Ruf nach Ausfuhi^zöllen, bis

wir ihm wieder in einer Schrift von H. Paxraann „Die Ealündustrie,

Stassfnrt 1899" begegnen i). Die Gründe, die Paxmann hierfttr

anfahrt» sind folgende:

„Vor allem will er ebenfalls durch die Ausfuhrzölle eine Ver-

schleudemng der Salze an das Ausland verhindern. Sodann be-

zeichnete er die Einführung eines solchen Ausfuhrzolles als eine

haDdelspolitische Waffe, ungefähr in demselben Sinne und mit der-

selben überzeugenden Beweiskraft, wie Arndt das
J
Kalimonopol

als handelspolitische Waffe bezeichnet hat. Paxmann meint, dass

wir durch einen KaUausfuhrzoll in nicht allzufemer Zeit einem

Teil der Staaten g( gcnüber Gebrauch machen können. Besonders

wichtig werde diese Thatsache für Deutschland, wenn die lnter<

csscnkonflikte zwischen den Nationen mehr und mehr auf das

wirtschaftliche Gebiet übertragen würden. Schon die Möglichkeit,

eine derartige Ueberlegenheit in Absperrungsmassregeln zu reali-

1) Siehe a. a. 0. & 106 f.
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sieren, habe eine Bedeutunj? als Schutzmittel vor Ueboigriffen der

rivalisierenden Staaten auf anderen Konkurrenzgebieten. Zwar
malme auch p:eradc die Koziprozität der internationalen Handels-

l)Czielmn,r,Tn zur Priifniiir, ob die Endbilanz einer solchen Mass-

regel mit einem Vorteil al)schlio.sse oder nicht, da man ja im all-

gemeinen Ansfuhrzölle als (iin Heiiimnis der Industrie ansehen müsse.

Doch treffe gerade bei der Jvaliindnstrie jene Voraussetzung zu,

welche man für Ausfulirznlle im allgeiiicinen aulsieile, nämlich der

ausgeprägte Munopolcharakter. Wir besässen in unseren Kalisalzen

ein auf Hodeu und sonstigen spezilischen Naturverbältnisseu be-

ruhendes faktisches Monopol. Dazu geselle sich noch ein Moment,

das nach Paxmann ebenfalls für Ausfuhrzölle schwer in die Wage
fällt, nämlich das Gefühl der Allgemeinheit, ein gewisses Anrecht

an dem betreffonden Artikel zu haben. Ein solehes mag sieb ge-

rade bei einem ansgesprocbenen Naturmonopol in der BeyOlkerung

leiebt einstellen.** Damitz ffigt Paxmann noch weiter hinzn, mfissc

sich aber noch der weitere Umstand yerblnden, dass man sich

derartige Güter leiebt durch einfache OldLUpation aneignen könne.

Aber er gesteht in einem Atem mit jener Bebanptung zn, dass

ein derartiger Okkupationscbarakter bei der Ausbentang der deut-

schen Kalilagcrst&tten nicht vorliege, und dass erst Kapitalrisiko,

körperliche und geistige Arbeit jenen Kinoralscbatz heben and
Terbraucbstüi htig machten. Also fällt dieses Pazmann'sche Argu-

ment in sich selbst zusammen. Die anderen von ihm b !mge-
zogenen Gründe sind die bekannten Kategorien, wie ^*ersGhlcudc-

ning eines Nationalgutcs, Schutz der heimischen Landwirtschaft

und andere. Besonders scheint ihm da.s Argument von der Ver-

schleuderung der Kalisalze in's Ausland so gut zu gefallen, dass

er es nicht weniger als an drei Stellen, S. III, 112 und 114r, in

verschiedenen Tonarten anführt.

Neuerdini^^s suebt aueb ein bedeutender National(tkouoni, Georg

voll Mayr, die Idee eines Ausfuhrzolles auf Kalisalze zu verbreiten.

Hierüber führt er ungefähr folgendes aus i)

:

„Als ein sehr erwägenswerter Ausfubrz(ill mit ausgeprägt

wirtschaftspolitischem und zwar agrar- und industriepolitischem

Charakter stellt sich meines Erachtens der Ausfuhrzoll auf Kali-

salze dar. Deutschland besitzt hier geradezu ein natürliches

1) Zolltarif-Eatwarf und Wissensc1iaft> Mllnchen und Berlin 1901, S. 38

bis il, a. 57.
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Monopol, (gegenüber dem Vorschlag der Einführung eines recht-

liclien Rcichsnionopols und dem von der prcnssisclien Uegiernng

;iiit;ostellten
,

allerdings vergeblichen i^esetzgeberischen Versuch,

die Hergbaiifreiheit anf Kalisalze zu beseitiiieii, ist der (icdanke

eines Aiisfnhrzolles auf Kalisalze vom rrin.zi]» der Produktions-

freiheit am wenigsten entfernt. Zweifellos sieüt es Deutschland

zu, die ungehinderte Abgabe seiner reichen Schätze an die Land-

wirtschaft und Industrie anderer L uider von dem handelspoliti-

schen Verhalten dieser Länder abliäniiig zu machen."

Khc wir auf die Prüfung aller dieser Gründe eingehen, wollen

wir in folgendem die herrschende Theorie über die Voraussctz-

uDgea von Ausfuhrzöllen im allgemciueii and ihr Zutreffen in

unserem besonderen Falle nfiher in's Auge fassen,

AnsfahrzOlle finden wir schon in der älteren Zeit als flska-

lisclie Grenzabgaben, die Ton in*s Ausland abgesetzten Waren er-

hoben werden. Einen ausgiebigen Gebrauch Ton Ausfahrzollen

finden wir erst z. Z. des Merkantilismus, also seit dem 17. Jahr-

hundert. Letzterer suchte die Handelsbilanz in gunstigem Sinne

zu beeinflussen, wenn er Ausfuhrverbote auf Edelmetall und Aus-

fuhrzölle auf Bohstoffe legte. So werden z. B. im Jahre 1577 in

Frankreicli Ausfuhrzölle auf Getreide, Leinwand etc., 1701 Aus-

fuln/ölle auf Tuche und Leinwand, Ende des 18. Jahrhunderts /

anf Baumwolle, Wolle und Leinengarn gelegt

In Deutschland, insbesondere in Preussen, finden wir ähnlidie

Ausfuhrzölle im Dienste des Merkantilismus unter Friedrich

Wilhelm T. und Friedrich dem Grossen. Ja selbst der grund-

legende liberale Zolltarif vom 26. Mai 1818 kennt Ausfiihrzrdle

anf Rohstoffe und Halbfabrikate. Mit dem Eindrin^on des Systeins

der Kandelsfrcilieit tiel ein Ausfuhrzoll nach dem andern, im Jahre

1878 sogar der lety.te, der sogenannte Lunipenzoll, sodass wir

seit dieser Zeit in Deutsciiland keine Ausfuhrzölle mehr haben.

Alle diese merkantilischen Ausfuhrzölle hatten hamlelspoliti-

schen Zweck. Das Aufgeben dieser Zölle bedeutete demnach

auch zugleich die N(\uierunu' aller Ansfuliiz('»lle als handelspuli-

tische Kampiwalieu. Neuerdings ninmit man aber, wie wir oben

1) Siehe zum Folgenden : Lcxis im Handwörterbuch der Staatswissen-

scliaften, 1. Bd. S. 39— 4ü, Rathgen in Elsters Wörtprbuch der Volkswirt-

sehatt, IL £d. S. 4S0 &. Grunzel, System der Handelspolitik, Leipzig

S« 366—376>
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gehört haben, diesen Gedanken wieder auf. So uutei'scheidct denn

die heutige Theorie Ausfuhrzölle mit fiskalischem and handels-

politischem Zweck. 1)

Die so^-enannten tiskalischen Ausfubrzölk' soIIlmi ledigiich die

Staatseinnahmen vcnnelirLMi. Dies ist besonders dann durchführ-

bar, wenn der betrettende, den Ansfnbrzoll feststellende Staat an

jenen Produkten, die damit beleiht werden sollen, ein ikatsäch-

liches Monopol besitzt, Daun kann auch der Ausfuhi*zoll in seiner

ganzen Hobe auf den auswärtigen Käufer abgewälzt werden. Der

Staat scbaftt sich hierbei ciuc Kinuahme, ohne die heimische Be-

völkeruug zu belasten.

Wenn z. B. Chile auf seinen Salpeter einen Ausfuhrzoll legt,

so ist es dazu auch volkswirtschaftlich berechtigt, weil es au die-

sem Artikel ein natürliches Monopol besitzt ; ähnlich früher Italien

für Schwefel, China für Tbee etc. Auch der neuerdings von Eng-

land seit 1901 erhobene Ausfuhraoll auf Kohle ist als fiskalischer

Ausfuhrzoll zu betrachten.

Ausfubradle können nuii einen luin(lelsi)oliti.seben Zweck ver-

folgen, und der Ausfuhrzoll auf Kalisalze soll nach der Ansicht

seiner Vertreter ein solcher werden. Ein handelspolitischer Aus-

fuhrzoll soll bewirken, dass die Aasfuhr gewisser heimischer Roh-

prodnkte rerhindert wird, um deren Verarbeitung im Inlande zu

fördern. Diese Begründung ist eben dem Merkantilismus entlehnt

Ein solcher Ausfuhrzoll bestand in Deutschland für Lumpen, um
die Papierfabrikation zu fordern. So besteuert die Schweiz die

Ausfuhr von Vieh mit Bficksicht auf die ausgedehnte Molkerei

und Käse-Industrie.

Der AiLsfuhrzoli auf Kali soll nun zu dem Zwecke eingeführt

werden, um das letztere als Düngemittel in der Landwirtschaft

in höherem Grade zu verwenden, als dies bis jetzt der Fall ist

Dass die Industrie, wie jene Vertreter meinen, vom Ausfuhrzoll

Nutzen zieht wird im folgenden noch besonders widerlegt

werden. Ein besonderes Analogen dieses Kalizolls wäre der bei>

Spielsweise in jüngster Zeit von Rumänien auf Zucker gelegte

Ausfuhrzoll, der den Zweck bat <iio Zuckerkartelle im Inlande'

1) Urunzel, a. a. 0. S\ 'MM uatcrsohcidet noch bosond* rt' pülizeilichc Aus-

fuhrzölle. Mcmcs ErachtcDü fallen dieselbeu iu ihrer vulkswirtsrUafÜlchea

Bedeutung unter dio handel^<ditiscliai Zdllc
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zu niedrigeren Vcrlcaafsproiscii zu zwingen und den heimischen

Konsum zu fördern.

Untersuchen wir nun, ob die obigen Voraussetzungen für Aus-

fuhrzölle bei dem projektierten Ausfuhrzölle auf Kali zutreffen.

Ein faktisches ^lo^iopol auf Kali sollen wir besitzen. Dies

ist aber nicht ganz zutreffend. Denn wenn auch Deutseliland

z. Zt. unter allen Lämhaii am meisten Kali- und Maj^ncsiasalze

produziert und exportiert, so ist es doch schon heute nicht der einzige

Produzent, wie dies aus unserer an andeier Stelle i^egebenen Dar-

stellung der geügrai)hischen Verbreitung der Kali.salze hervorijeht.

Vm dies nur im kurzen zu wiederholen, so besitzt Oesterreich ini

galizischcu Salzbergwerk Kalusz ein reichhaltiges Kalilager, in

welchem Kainit und Sylvin abgebaut weiden, also die wertvollsten

Kalisalze.

Desgleichen wird in Bussland auf dem Salzbergwerk Nowo«

Wieliczka, nördlich von Bacbmut, und ebenso in Indien im nörd-

lichen Pendjab Sylvin und Kieserit zu Tage gefordert Schliess-

lich sei noch kurz wiederholt, dass aus Meerwasser und aus Salz-

seen Bittersalz und andere Kaliprodukte gewonnen werden, so

z. B. aus den Salzseen im amerikanischen Utah und aus dem
russischen Elton- und Bogdosee. Dass diese gegenwärtig nur in

allerdings beschränktem Umfang Eali produzierenden Gegenden

hei der Dnrchfährung unseres Exportzolles mit der änssersten An-
spannung ihrer Kräfte nach neuen Mitteln und Wegen, nach neuen

Methoden der Gewinnung suchen werden, um sich von unserem

Angebot unabhängig zu stellen, ist für uns ebenso unzweifelhaft,

wie da.ss sie diese neuen Wege auch finden werden.

Aber abgesehen davon, dass das faktische Kalimonopol, das

wir haben sollen, nicht unbestreitbar ist, kann uns dieser Gesichts-

punkt wcni*; nützen. Denn, wie wir oben gehört haben, wäre ein

solches Monopol nur die Vorau.ssetzung für einen fiskalischen
Ausfuhrzoll. Daran denken aber auch die Vertreter des Ausfuhr-

zolles nicht, welche wie z. B. Georg von Mayr^), nur den handels-

p(tlili^chen Zweck an jenen Ausfuhrzoll knüpfen. Sic thun auch

Kccht daran, da ein liskalischer Ausfuhrzoll auf Kali mit so vielen

finanztechnischen Scliwlerigkeiten und Kosten verbunden wäre,

1) Uebcrciastiiiinicnd Ernst Kohler, In den Annalen des Deutschen Reichs

Jahrffanu: 1902, No. 1, .s. GÜ f.

2) a. a. 0. S. 39.
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dass ein finanzidler Oewinn nnwahrscheinlich erschiene. Zudem

erwäge man doch nnr, dass der Staat als Hauptinteressent im

Kalisyndikat auf einen möglichst grossen Absatz bedacht sein muss

und sich nur selbst in*s Fleisch schneiden wflrdc, wenn er sich

mit einem hohen AnsfdhrzoU besteuern würde. Oder sollte man
dem Staat wirklich dies Opfer in Form einer „Liebesgabe*^ an die

Landwirthschaft zumuten?

Also ein fiskalischer Ausfuhrzoll soll und kann es nicht werden,

wie auch Georg von Mayr zugiebt.

Treten wir also dem Oedanken eines handelspolitischen Aus-

fuhrzolles auf Kali näher. Da wäre zunächst die Frage zu unter-

suchen, inwiefern wir durch die Handelsvertrage und insbesondere

durch die Meistbegfinstignngsklansel an der Einfdhrung eines Aus-

fuhrzolles auf Kali gehindert wären >).

In der Handelspolitik bedeutet die Gewährung des Rechts

der Meistbegünstigung, dass ein Staat sich dazu verpflichtet» einem

anderen Staate alle handelspolitischen Vergünstigungen, welche

er einem dritten Staate auf Grund früherer Verträge gewahrt und

künftig gewähren wird, gleichfalls ohne weiteres einzuräumen.

Gegen die Einführung eines Ausfuhrzolls kann die Meist-

begünstigung vor allem dann nicht geltend gemacht werden, wenn
der Ausfuhrzoll ohne Unterschied alle Vertragsschliessenden Staaten,

wohin die Ausfuhr erfolgt, gleichmässig trifft. Fraglich wäre es

nur dann, wenn im Wege vertragsmässiger Regelung festgestellt

würde, dass gewissen Staaten gegenüber der betreffende Aiisfuhr-

zoll nicht zu erheben wäre. Dies würde dann Ausfuhrzölle nac Ii

den verschiedenen Verkehrsricbtnngon differenzieren. Dies ist aber,

völkerrechtlich genommen, zulässig, was sich insbesondere daraus

ergiebt, dass Oesterreich-Ungarn und Serbien in dem Handels-

vertrage, den sie am 9. August \H92 unter einander geschlossen,

ausdrücklich die Verpflichtung im Artikel S des ITamlclsvcrtrags

übernommen haben: „Die Ausfuhrzölle können in beliebiger, aber

nur für alle Verkehrsrichtungeu gleicher Höhe oingehobeu werden." 2^

1) Diese Frage ist zuerst angeregt ia der „Industrie", Jaiirgaog 1896,

Nr. 51 S. 9. Eine Beantwortung versnelit auch Faxmann a. a. 0. 8. 107. Er
beantwortet di« Frage swar ui dem anch von uns rertretenen verneinenden

Sinne, aber mit höchst unzureichenden Argumenten.

2) Cit. bei Qranzei a. a. 0. S. 371.
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Wäre die Meistbegünstigung schon an und für sicli ein Hin-

dernis dieser Differenzierung der AnsfnbrsOlle« dann hätte es der

obigen Vertragsbestimmung nicht bcdurfl^ dann hätte die Meist-

begünstigung allein schon Schutz dagegen geboten. Dies ist aber

nicht der Fall, woraus sich ergiebt» dass Meistbcgünstignng und

differenzierte Behandlung in Bezug auf Ansfabrzdlle im Sinne

des Volkerrechts zulässig ist.

Diese ArfTTimentation f\iß:\ sich sehr gut in den "Rahmen dor

Tirlne Kathgons von der Weiterbildung der Meistbegünstigung.

Derselbe sagt»).

,.Tn gewif^seii Italien findet nicht bloss nach besonderer Vor-

einbariuig die Klausel der metstbefiiinstifjten Nationen keine An-

wendnnfi-. iiäuilich auf Erleichterungen im Grenzveikelir. Streitig

aber ist, ob darüber hinaus gehende Vergünstigungen unter be-

nachbarten Ländern auf Grund der Meistbegünstigung auch von
andern Ländern in Anspruch gentnnnien werden.

'J'hatsächlich gicbt es eine Kcihc von Beispielen, in

denen trotz der Meistbegünstigung solche ßcgünstiguu-

geu ausschliesslich einzelnen angrenzenden Ländern zu

Teil geworden sind.

Es ist erwägenswert, ob diese Einrichtung nicht weiter aus-

gebaut werden konnte. Die Bedenken gegen die Meistbegänsti-

gungsklausel würden erheblich vermindert werden, wenn sie auf

besondere ' Begünstigungen aneinander grenzender Staaten keine

Anwendung fände, so dass zwei Arten Ton Begünstigung unter-

schieden würden: die zwischen Nachbarn und die allgemeine
Meistbegünstigung mit einem geringen Grade von
Konzessionen."

Und in der That, der Exportzoll auf Kali im Rahmen der

gegebenen Handelsverträge würde demnach auch eine solche all-

gemeine Meistbegünstigung mit einem geringen Grade von Kon-

zessionen im Sinne Rathgens darstellen.

Wir sehen also, dass die TTandelsvcjträLje mit Meistbej^ünsti-

gunij;: juristisch gonomincn kein iliuderuis für den Exportzoll auf

Kali wären.

Wie steht es aber nun mit der wirUschaftlichen Seite eines

handelspolitisch gedachten Ausfuhrzolles?

1) Elster, Wörterbuch der Volkswirtscliail, 1. Bd. S. 1039.
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Wir seben, dass sieb die für diesen Äusfahrzoll geltend ge-

machten Alimente auf drei Scblagworte zurflclsftthren lassen:

Gefährdung der heimischen Salzlagerstätten durch den gesteigerten

Verbranch der Ealisalzei Gefahr einer Schlendcrkonkurrcnz, Furcht

vor einer eycntnellen Konkurrenzfähigkeit der durch unsere Kali-

salze gestärkten ausländischen Landwirtschaft.

Was nun die Gefährdung der Salzlagerstätten anlangt, so

wurde schon bei Beratung des Kalimonopolentwurfes im preussi-

sehen Landtag darauf hingewiesen, dass davon keine Bede sein

könne. Von der Gefahr einer Erschöpfung der Kalilagerstätten

der norddeutschen Tiefebene kann selbst bei der doppelten und

dreifachen der gegenwärtigen durchschnittlichen Jahresfördemng

nicht gesprochen werden, da nicht nur in der Provinz Sachsen

noch viele tausende von Hektaren gänzlich unberührten, zumeist

durch fiskaiisclie Muthungen j^edeckteii FrMcs vorhanden sind,

wo man das Anstehen von abbaufähigen Knlil u^^ern mit Sicherheit

annehmen darf, sondern durch die zahlreichen Bohrungen der letzten

Jahre in Hannover, Brannsnhwcicc. ^rceklrnbiirg und in besrliränk-

tem Umfange auch in don thüriniilsclioii Kleinstaaten iiiisgedeluite

Kalilagerstätton von grosser ^Miiphtigkoit erschlossen worden sind.

Auch die I^esorgnis, dass durch einen hastiiicn Kaubbau, welcher

zur Kr/iehmg einer grösseren Rentabilität des Betriebes den

Liigevstätten nur die wertvollsten Salze entnimmt und die minder

wertvollen, wenn auch an und für sirii immer noch sehr nutzbaren

Salze unljenutzt preisgiebt, eine vorzeitige Erschöpfung der Kali-

lager herbeigeführt werden könnte, ist liintiillig, da die Carnallit-

lager vielfach in einer unerschöpflichen Flüchtigkeit anstehen,

Während bei dem in nur beschränkterem Vorkommen konstatierten

Kainit den Werken schon ihr eigenes Interesse den sorgfältigen

Abbau des Salzes gebietet.

Auch die Furcht vor der Schleuderkonkurrenz ist unzutreffend

und, so longo dos Syndikat besteht, ausgeschlossen. Denn es

steht fest'), dass die iniuier steigende Abhängigkeit unserer Kali-

industrie vom ausländischen Konsum die syndicierten Wcrke'^zu

immer erjieutem Zusammenschlüsse zwingt. Die Kämpfe der letz-

1) Wir behalten nss vor, diesen aasftthrUchon Naehweb im Baluuen des

Gcsamtwerkes, dessen letzer Abschnitt Torl&nlig hier verSifentlieht wird, in

erbringen.
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ten Zeit sind ein deutlieber Beleg liierffir. Sic haben wieder

den Sieg des Syndikats fiber die kleinen Wideispcnstigen ge-

bracbt

Nun zu dem letzten Punkt, der Erhöhung ausländischer Kon-

kurrenzfähigkeit.

Letztere bcrulit, unserer heimischen Landwirtschaft gegenüber,

trotz des hohen Zolls, durch wclclien die Erzeugnisse der letzteren

gegen den ausländischen Wettbewerb geschützt werden, auf ganz

anderen wirtschaftlichen Gründen, die viel tiefer liegen, als in der

blo'^son Verbilligung' der Kalisalze. Wenn aber deutsche Land-

wirte wirklich der Ansicht sind, dass die ausgedehntere An-

wendung der Kalidüngung- die ausländische Landwirtschaft in den

Stand setzt, noch billiger und vorteilhafter als bisher zu produ-

zieren und dadurch dem heimischeu Ackerbau einen noch schärferen

Wettlteweib als bisher zu benoten, was liegt dann näher, als der

deutschen Landwirtschaft zuzurufen: (Tcho hin und thue des-

gleichen. Noch im Jahre 18ü4 wurde bei der Beratung des damals

Vüu der preussischen Regierung eingebrachten Kalimoiiopolgesetz-

entwurfcs im Abgeordnetcnhau.se angeführt, dass die Auwendung
der künstlichen Kalidüngung noch in den Anfängen ihrer Ent-

wlcklaog stehe. Auch ist in Fachkreisen bekannt, dass die

deutsdbe Ijandwirtschaffe uocb das 26- bis SlSfaehe^) des der-

zeitigen Verbranches an Ealidüngesalzen verwenden könne. Sie

kann sieb auch nicht darüber beklagen, dass ihr der Bezug der

KalidUngcsalze ungebflbrlicb ersehwert und verteuert werde. Das

Kalisyndikat kommt ihr in der Preisstellung und in der Gewäh-

rung vorteilhafter Bezugsbedingungen sehr weit entgegen, indem

es auf weitere Entfernungen sogar staffelmässige, mit der

Entfernung zwischen Produktion und Verbrancbsort steigende

Preisnachlässe gewährt, und auch staatlicherseits ist durch die

Einführung des sogenannten Notstandtarifs für den Transport

künstlicher Düngemittel den Landwirten der Bezug von Kali-

salzen weitgehend erleichtert worden. Mitunter wird sogar die

unentgeltliche Lieferung grosser Quantitäten von Düngesalzen an

die landwirtschaftlichen Vereine zur Anstellung von Versuchs-

düngungcn beschlossen, um den weitesten Kreisen der deutschen

1) Sieh« andi BegrQadnjig des Mouopolgesetzentwarfes in dea Anlegen

der stcnogiaphischiHi Berichte des prens$is«hen Aligeoidnetenhauses Bd.n
Nr. 40, S. 1258.

älüp«t, BeformvorscbL z. Üi^g^amsation d. d> K. U

Digitized by Google



- 60 -

J.Huhvi lt.Schaft die Vorteile eiocr rationellen Kalidüngung vor

AugCD zu führen.

Die Einführung eines Ausfuhrzolics unter solchen Um-
ständen könnte nur den Sinn haben, den Konsuiu von Kali-

salzen auf die Industrie des Inlandes und auf den Verbrauch der

deutschen Landwirtschaft zu beschranken, eventuell dem Auslande

zuzumuten, die Verbillig:un^ zu Gunsten unserer heimischen Land-

wirtschaft durch den Ausfuhrzoll zu tragen. Dass das letztere

wegen unseres faktischen Monopols sehr zweifelhaft wäre, darauf

hinzuweisen hatten wir schon oben Gelegenheit.

Stollen wir aber auch hier gleich fest, dass es absolut un-

richtig ist und auf vollständiger Verkennung der die Kaliindnstrie

beherrschOAdon wirtscliafkliclieQ Thatsacben berolit» wenn man be-

hauptet, wie dies z. B. ancli neaerdings von G. Ton Mayr gosclieben

ist» dass die Industrie Tom Ausfuhrzoll irgendwelchen
Nutzen ziehen könnte. Wir behalten uns vor, an anderer

Stelle^) noch nachzuweisen, dass die von der Kaliindnstrie ab-

hängigen, in*s Ausland ausgeführten chemisehen Erzeugnisse unter

allen chemischen ludustrieexporten die wertvollsten waron. Von

dem Gesamtwerte der ein- und ansgefOhrten anorganischen chemi-

schen Industrieprodukte im Betrage von 38 HUUonen Kark^) im

Jahre 1898 betrug der Wert der von der Kaliindustrie abhängigen

über 37 Millionen, darunter der Wert des ausgeführten Chlor-

kaliums 13V2 Millionen, aJso mehr als ein Drittel, und gegenfiber

diesen Zahlen wage man es noch zu behaupten, dass unsere hei-

mische Industrie vom Ausfuhrzoll Nutzen ziehen könnte!

Die Herren, die in ihrer Studierstube das Projekt eines Aus-

fuhrzolles zurechtbrauen, haben wohl nie eine moderne Kalifabrik

mit der Vielgostaltigkeit ihrer Produktion und ihrer Piodukte

gesehen, denn sonst wären sie wohl schwerlich auf die Idee ge-

kommen, einen Nutzen für die Industrie von einem Ausfuhrzoll auf

Kali zu erwarten.

Nun knnnte man aber sagen, und aus den begehrlichen Augen

gewisser lutoressengruppen in Deutschland glauben wir dies lesen

1) Siclic ic utiscrc'iu demnächst crstlicinemlen Buche: „Deutschlands Kali-

iadustrio und Kalikartcll, eine voIks- und staatswirtschaftUchc Stadie."

2) Sieho den von dem Yoistand der SftmmoUnsstalliiDg der deutschen

chcinischon Industrie auf der WelUaistolInns in Paris 1900 herati^egebenen

Uebeisiditsband S. 27.
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zu können: Wenn koin Ansfuhrzoll auf Kalirolibalzc und -Fahriktatc

nii^frlich ist. olnie die rndustric zu schädigen, nun dann mag bloss

ein AusfukizoU auf Kaliiohsalze bestehen bleiben. Damit wäre

unserer hcimisciieu Landwirtschaft kaum gedient; denn Chlor-

kaliura z. B. ist kein Kalirohsalz, sondern ein Fabrikat. Dies

bliebe nun frei. Damit wäre aber das wichtigste landwirtschaft-

liche Kuiikiiircnzmittel dem Auslände überliefert, wie dies aus

nachstehender Tabelle deutlich hevorgeht.

Nach den Zusammenstellungen des Verkaufssyndikats ^) betrug

der Verbrauch von 80o/oigcm Ohlorkaliuin im Auslände in Dztur.:

Jahr: Zu landwiitächaftlichca Zu indastrit'Ucn

Zwecken: Zwecken:

1891 494300 409350
1892 435389 316012
1893 552764 288100
1894 566008 362256

1895 496037 393426

1896 563105 372493

1897 606157 342245

1898 608701 434402

1899 667504 411716

190O 720494 471 179.

Hierana eiigibt sich, dass der Konsum von OhloricftUum für

die aaswärtige Landwirtschaft mehr als die Hälfte des ganzen

Chlorkalinmabsatzes im Aaslande ausmacht Ganz ähnlich ist es

auch mit schwefelsaurem Kali, das im Ausland fast ausschliesslich

zu landwirtschaftlichen Zwecken dient

Die unterschiedliche Behandlung von Bohsalz und Fabrikaten

der Kaiiindnstrie ist demnach unpraktisch, weil es Niemand dem
Rohsalz oder dem Fabrikat ansehen kann, zu welchem Zwecke

es im Auslände verwendet wird.

Und schliesslich noch ein Wort in dieser Sache. Wir haben

gegenüber den Ansprachen agrarischer Interessenkreise, denen

ein Ausfuhrzoll in erster Linie dienen soll, eine Reihe von Gegen-

argumenten auszuführen gesucht, die jenen Kreisen als anf den

ersten Blick berechtigt und ebenbürtig erscheinen müssen. Mit

1) Siehe ladnstrie 189G Nr. 42» S. 6. IndasferiQ 1898 Nr. 65, S. 692. Inda-

strie 1901 Nr. 117, S. 924.
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Recht hätten wir den Gegenstand <ler Controversc kurz mit dorn

Hinweis abschneiden können, dass «,^cgenübcr nur möglichen und

eventuellen Vorteilen der Landwirtschaft doch nicht sichere Vor-

teile der Tiulustrie preisgegeben werden können.

Dass wir jene Widerlegungen dennoch unternommen haben,

ist eben ein Zeichen dafür, wie sehr wir uns schon daran ge-

wöhnt haben, hier wie sonst, von jenen Interessengruppen in's

Schlepptau f^enomnien zu werden, mehr als fiunnnt!

Ganz besonders tritt dieser Gesichtspunkt in einer Frage her-

vor, die zunächst ein allgemeines technisches Problem darstellt,

die aber von agrarischen Interessenten gerade der Kaliindustrio

aufgehftlst worden ist. Es ist dies die Abwässerungsfragc, mit

der wir uns nun eingehend zu beschftftigen baben.

§ 4, Die Abwässentngsfmge.

L

Das Wesen der sogenannten Abwässerungsfrage besteht kurz

darin, dass im Zusammenhange mit den grossen Kalifnnden in den

letzten fiinf Jahren eine Reihe von ivalifabriken entstanden sind,

deren Abwässer sehr stark chlorhaltig sind und deshalb die

öffentlichen Flüsse, in welche sie münden, versalzen uud, wie

1) Bezüglich des Verfahrens, das die Endlauge und in Folge dessen die

Abwilsser der rhlorljaliumfabrikon erzenst, sei hier Folgendes erwiilint : Der

in den Katifabrikcn haui)tsächlich vormln itcte CamaUit, Kainit, und das soge-

nannto Hmrbmli sind mehr odei wcaigur mit gemeinem Snlse genuaeht. üm
sie teils nls Dttngoniittol in den H«ndftl xa bringen, teils nur Hcxstcllnng Ton

Cblorkaliuiii und scliwcfclsanrcm Kali nn rcrwcndon, werden sie cntwcdor in

robcm Zustande gemahlen oder nur wenig gereinigt oder auf riilnrkiilinm

konzentriert. Das Hauptraaterial der Verarbeitung ist der farnallit, de» man

zu diesem Zwecke mit Wasser crliitzt und in Lösung Überfuhrt. Aus dieser

Losung, die 23 bis %i% Clilormagnesimn enthftit, krystalUsiert beim Ericalten

Cblorkallum aus. Die hiernach zurückbleibt lul* Lauge, die noch etwa 4*Vo

Ctilorkalinm enthält, lüsst nach s^onü^MiKKm Kindiuiiiifcii 1>ciiii Kikiiltr-n den

sogenannti ii Ictlnstlirhcn rarnaUit fallen, der wie Jiolii arjiallit bearbeitet wird.

Als Nebcn|iruduki bei diesem Prozess fällt die Emllaiigc ab, die etwa .'JÜ"jo

Chlonnagnesinm und Vk% Ghlorkaliam onthMt. Die gleiche Endlaage ergibt

sieh bei der Verarbeitung des Kainits und bei Gcwinnnng des Klockkicserits.

Letzte r! Endlauge fnbrt hau|itsä«'}ilii*h f'hlornatrium. Siehe daxu Volhard, Out*

achten in dachen der Stadt Magdeburg IbUÜ, ü. 9.
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manche Kreist' lichanpten, für ji-i^lichen Zweck uiiliraiu]il)ar

maclien. Ausscideiii werden zu den Aliwässorii <k'r Kaliiiidiistrio

die Scliaclithin^^cii gerechnet, welche liauptsächliek Chlornatriuui

führen. 1) Ks sind dies Giubonwässor, wie dies z. B. der Mans-

feldcr Schltts<;(.'lstollen ist, welche dadurch oiitstclieii, da.ss das in

das Bergwerk ciudriugeude Wasser die Bestandteile der Steiü- uiid

Kalisalzlager auflöst. 2)

Gterade die Nichtberücksichtigung dieser Grubenwässer in der

ganzen AbwSsserungsfrage hat neben agrarisclHer Agitation am
meisten dazu beigetragen, jene Frage ungewöhnlich anfönbauscheii.

Bei diesen Qnibenwässern handelt es sich vorwiegend entweder

um hannlose Grnndwässer, nftmlich dann, wenn man beim Ab-

teufen des Schachts die Steinsalzregion noch nicht erreicht hsA,

oder es handelt sich um ernste Wassereinbrflche, nämlich dann,

wenn der Schacht das Stoinsalzlager erreicht hat Dass solche

Grubenwässer selbstrerständlich die Fliisse als sogenannte Schacht'^

langen versalzen, ist ein Naturereignis, dem man sich veigeblich

entgegenstemmen mag, das solange bestehen mag, als die Kali-

indnstrie überhaupt^ und das niemals dnrch Polizeiroglementierung

gemeistert werden wird. Doch diese Dinge haben mit dem B&>

triebe einer um Genehmigung nachsuchenden Ealifabrik nichts zu

thun und scheiden demnach vollständig aus der AbwässerungSf

frage, soweit sie ein voUcswirtschaftUches Problem ist» natur-

gemäss aus.^)

Dio Frage selbst ist im April 1898 durch eine Rede des Herrn

1) Siehe Volhard a. a. 0. S. 9.

2) Sielie Kraut, sweites Gatachten in Saclien der Stadt Mai^obnrg, 1899,

Ziffer 885, 363 Aniuerkuug 1.

H) Sielic darftber zu folgendem Kraut, Cum giano salis Berlin 1902, Seite

17 f. tind S. 24.

4) Deuijenigeo, welchem diese Schacbtlaugca Sorge machen, schlägt Krant

a. a. 0. 8. 23 f. folgendes vor: „Dio Ableitang der Sehafihtlangon, dio beim

Niederbringen eines Schachtes auftreten, in die (iffentlichen Flflsse, sei es, dass

dicselbfii harmlose Hergwässrr, oder (l;i?s es kochsalzhaltige Schachtlaugen

sind, krtiui gestattet werden; die Ableitung der letzteren jedoch nur, soweit es

sich am die toten Salzwässer handelt, dio einem in Abbau betindlichcD, durch

Cuvelage und Gementionmg wasserdicht gemaditen Sehacbt erfOlleD. Diese

toten WSsscr lassen sich m wenigen Tagen durch Ausfallen mit Kübeln be<

seitigen und zwar ohne irgend erheblichen Sehaden fUr alle Unterlicgcr, falls

ihre Beseitignng zu ^coii^ncter Jahreszeit und bei geeigneter Wasserftthrnng

des Flusses vorgenommen wird."
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Oberbürgermeisters Stuu kiiKimi-nildesheim im Herrenliiuise an die

OefFentHchkcit gebracht iiiid *^eit der Zeit zum Gegenstand einer

nicht leidenschaftslosen Diskussion gemacht worden. Man hat

daher Mühe, bei den vielen vorgebrachten Gesicht.sj»uiiktin pro

und contra sich den ruhigen parteilosen Weg der Forsclmng zu

bahnen. Insbesondere sei liier hervorgehoben, dass namentlich die

Vertreter der Zuckerfabriken und die hinter denselben stehenden

agiaiischen Interessentenkreise bemüht waren, die nicht wegzu-

leugucnde Verunreinigung der Flüsse durch iudustrieHe Al)wjl.sser

einzig und allein der Kaliindustrie als Schuld aufzubürden.

Als ob vor dem Entstcheu der Kaliindustrie die Frage nicht schon

bestanden hätte. Wir braachen nnr nnxk England zu blicken,

um za sehen, dass auch dort die Abwässerniigsfrage besteht nnd

eine eigene Kommission alljährlich dem Parlamente Bericht er-

statten mnss, ohne dass von einer Ealiindustrie überhaupt die

Rede wäre.

Nun wie die Dinge einmal liegen, man hat die Kaliindostde

aus parteitaktischen GrUnden fflr die Abwässergefahr yerantwort-

lieh gemacht, nnd deshalb wollen auch wir in einer Abhandlung

über die Ealiindustrie ihr nicht aus dem Wege gehen, trotzdem

wir nochmals wiederholen, dass die Abwässerlingsfrage kein spezi-

fisches Problem der Ealiindustrie ist.^)

Ausser diesem Widerstreite der Zucker- und Eali-Interessen

kreuzen sich mannigfache andere Interessengruppen.

Die Flussanlieger wollen ihren ungestörten Fischfang haben

und das Flusswasscr als Brauchwasser und sogar zu Trinkzwecken

benutzen können. Die Salzwerke und die Fabriken fassen die

Flussläufe als die natürlichen Abieiter ihrer Abwässer auf. Dazu

kommt noch schlies.slich das üffeutliche Interesse, gesundes Wasser

zur Verhütung von Krankheitsgefahren zu beschaffen. Und gerade

dies wird mit Vorliebe von den beiden erstgenannten Interessen-

gruppen als Bundesgenosse angerufen : Von den Flussanliegern im

Kampfe f^cg-en die Kalifnbrikcn. Tim zu zeigen, wie sehr die Ab-

wässer der letztei en die Interessen der Landwirtschaft, der übrigen

Industrie, der Fischerei etc. stören, von den Kalifabriken im

Kampfe mit den Klnssanliegern. um die Abwässer als Zwangs-

mittel zu preiseu, die dcu grossen 25tädtCQ zu hygicuischou gut-

1) Uebcreinstimiucnd Kraut a. a. Ü. S. 20 u. 25 f.
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^eurdm ten Wasserleitungen verhelfen sollen. Auf Seite der Kuli-

fabriken wird angeführt, dass eine andere Beseitigung der Ab-

wässer als durch Ablauf in die öfifentlichen l'liisse nicht um einen

hühoreu Preis der Kuliprüdukte gedeckt worden kdmite, und übri-

gens eine derartige Verteuerung der rrodukte dem gesaraten

Landesinteresse widerspreche. Dom gegenüber seien die Inter-

essen der Flussanlieger vielfach von geringerer Wichtigkeit.

11.

Bevor wir in eine eingehende Prüfung dieser mehr oder min-

der berechtigten Beschwerden eintreten, wollen wir das Gebiet^

für welches die Abwüssernngsfrage sehr aktuell geworden ist^

näher ins Ange fassen. Es ist dies das sogenannte Magdoburg-

Halbcrstädter Salzbecken, insbesondere das I\Iündungsgebiet der

Saale und der nnttlore Lauf der Elbe von Tochhcim bis Magde-

burg; ferner die Salzbecken am Oberharz im Gebiete der LcinOi

Innerste und Ocker. (Siehe Kartenbeilagen.)

In wirtschaftlich-geographischer Hinsicht umfassen diese Flnss-

gebictc den giösseren Teil der Provinz Sachsen, einen Teil der

Provinz Hannover und die Herzogtümer Anluilt und Brannschweig.

Die P21be bei Magdeburg ist schon ein gewaltiger Struni mit einer

Wasserführung von 500 vhm pro Sekunde. Nachdem sie weite

Strecken durchlaufen und bis ,M;ii?debnrg Wasser aus einem un-

geheuren Niederschlagsgebiet anti;enuujmen hat, kommt sie vor

Magdeburg mit ziemlich veinnreinigtem Wasser vorbei. Sobald

sie das Gebiet des Magdeburger Salzbeckens bei Tochhcim betritt,

hat sie trotzdem den Charakter eines Flusswassers, nämlich einen

massigen iaehalt an fxeiösten Stoffen und einen mässigen Härte-

grad, ungefähr 5,7", wobei zu bemerken ist, dass das Wasser uoch

bei einer Härte von '60^ getrunken werden kanu.i)

1) Sioho Bnbener in dem offixiellen Berieht flber die 12. Hauptvemunm-

Ivmg des prenssischcn Mcdizinalbeamtcnvcrcins, Berlin 181)5 p. 24. Abweichend

davon Kraut a. a. O. Ziffer 405 f. Während Riibcncr cntpprcchcnd jene;« HKrtc-

grad beliauptef, ('hlorma^ncsinm wirke auf (Ins ( ;rs(iiinack??ori,'an ungemein

offensiv, es könne bei einem Gehalt von 4t>.3 Ja selbst, von 2ä Milligrauuu im

Liter noch dureb deutiieliMA Naehgeschaiack eikannt werden, nimmt Knut und
mit ihm Fischer an, dass das Wasser erst bei einem Magoesiagehalt von Aber

200 Miligratnm im Liter salsig bitter schmeekc. £besso £ra«t, Com grano

salis 1902, S. 10 u. S. 81 ff.
'
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Uuterball) fies Kiiitlusses der Snnle. also über TnchliL'ini liinaus,

äudert sicli die Zusammeiisetzuny, des Elbcwa.s>jers bedeutend. Da
ersieht sieb die Thatsachc, dass die Elbe bedeutende Veninreini-

güiigea anff^enommcn bat. Insbesondere bei Magdebnrjsr, wo die

Kochsalzfübniog der Elbe 1893 sogar auf l(i40 mgr. im Liter stieg.*)

Ausserdem hat Kraut neuerdings iu zusaninienfasscnder Weise

(siclie Cum grano salis S. 29 f.) den Xacliweis unternommen, da.ss

die Magdeburger Wasserkalaniität auch auf den damals sehr nied-

rigen Wasserstand und die daiüii zasammcnbungende Zunahme der

Schmutzteile zurückzuführen sei.

Fragen wir nun nach der Quelle dieser Verunreinigung durch

Kochsalzführung, so ist die Antwort: das ist die Saale.

Denn vor der Einmündung der Saale, also beispielsweise bei

'l'ochheim, ist, wie wir oben hörten, von einer Flnssvcrnnreiuigüng

keine Rede und das Elbewasser von bcfiiedigcnder Beschaffenheit.

Die Saale langt an ihrer Mündung in die Elbe in einem Zu-

stande an, der ihr Wasser für Trink- und Nntzzwecke unmöglich

macht. IMag auch immerhin die Saale ein geologisches fiebiet

dnrchzichcii. welches reich an Chloriden verschiedenster Art ist,

sü ist der Salzgehalt im Unterlauf geradezu uagewöhulich gross

und die Verunreinigung besonders stark.

Die Saale führt bei Jena, ja selbst bei Halle noch kein Fluss-

wasser von bedenklicher Beschaffenheit, sondern erst im späteren

Laufe. Die ihr zuströmenden Verunreinigungen sind so mannig-

fach, dass es kaum möglich sein dürfte, ein voUkomraeues Ver-

zeichnis aller Verunreiniguiigsquellen zu geben.

Die gröberen Vernnrcinigungcn der Saale beginnen bald tluss-

abwärts der Salze bei Friedeburg. Die letztere ist der Abfluss

des sogenannten salzigen Sees. Dann folgen die Abflüsse der Sa-

linen von Halle, Dürenberg, Kösen, Artern, Erfurt, ferner salzige

unbekannte Zuflüsse und schliesslich Abwässer von Zuckerfabriken.

Zwischen Friedeburg und Gnölbzig mündet die Schlenze ein, die

ihrerseits den Schlüsselstollen des Monsfelder Bergbaues aufnimmt,

wodurch schon vor 15 Jahren der Chlorgehalt der Saale auf das

vierfache wuchs. Wir können diese a Aiansfcldcr SchliisselstoUen

als die Hauptquellc der Saalevcrunrciniguug auffassen. Der Salz-

1) Siehe darüber weiter uutcB.
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gchalt, des die Tietbaii^cliiclii der Mansfelder r-Jcwerksehaft (Kupt'cr-

rcviere) entwässernden Ka.M;iIs .stammt von einer 10 Ureter starken

Sleiiisalzbank, welche sich im Anhydrit und Zechstein befindet.

Daher enthält dieser Ablauf sehr viel Chlorgelialt, besunders in

den letzten Jahren, da, wie zu vermuten steht, viel Wasser aus

dem salzigen See ia dcu Maosfclder SchlüssclstoUen zum Durch-

bruch gelangt ist.

Die Konzentration an Kochsalz wurde daher immer mächtiger^

sie betrug löbl bis 2%, 1893 ßoy^.

Nach dieser starken Zufuhr von Chlorf^elialt durch den Mans-

felder Schlüsselstollen und die Schlenze zeigt die Saale bei Rotheu-

burg unterhalb der Scblenzemnndang ein Flusswasser mit 19,8

Härtegraden.

Nach Bothenbnrg folgt die Gnölbziger Soolquelle, dann die

Ortschaft Gröna. Zwischen GrGna nnd Bernburg mtndet dieWipper
mit einem Chlorgehalt von 8,1 auf 100000 Teile, ist also von

besserer Beschaffenheit als die Saale, die dort 60,1 Chlor anf

100000 Teile führt.

Nach Bcrnbnrg mflndet die Fuhne mit 32,2 Chlorgehalt auf

100000 Teile nnd unter starker Vermehrung des in der Saale

schon vorhandenen Magnesiagehalts.

Oberhalb Nienburg mflndet die Bode, nächst dem Mansfelder

SchlQsselstollen die Hauptquelle der Saalevernnreiuigung. Dieselbe

ist der Abflasskanal verachiedener Industriezweige: von Braun-

kohlengmben, von mehr als 40 Zuckerfabriken und insbesondere

der Abfluss der Kaliwerke Westeregeln, Stassfnrt und Aschers«

leben mit zahlreichen Kalifabriken. Der Chlorgehalt der Bode bei

der Einmündung in die Saale beträgt anf 100000 Teile 228,1. Von
den erwähnten Kaliwerken werden durch Abwässer 1,5 Kilo Chlor

pro Sekunde zugeführt, während durch den Mansfelder Schlfissel-

stolleu 1892 37,9 Kilo Chlor und 1893 sogar 96 Kilo Chlor pro

Sekunde zugeführt wurden.

Nach der Aufnahme der Bode hat die Saale bei Calbe einen

Chlorgehalt von 41,2 auf 100000 Teile. Für das Jahr 1893 giebt

Ohlmüller folgende übersichtliche Zusammenstellung der Salzver-

unreinigungen, welche der Saale sekundlich zugeführt werden i).

1) Sidio YolLard a. a. 0. S. 6.
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Gelöste Stoffe Clilor Magnesia

durch ScUusselstoUen . . 155,226 kg 86,730kg 0,789kg

dorcb Stollenrösche . . . 1,1:^3 „ 0,688 „ 0,002 „

durch Solvay Laagenkanal 1,042 „ 0,451 „ 0,124 „

durcU Bode 24,240 „ lO.GTO „ 2,232 „

Ausser diesen Chlorid führenden industrielleu Abwässern habea

wir es noch mit andern natürlichen Zuflüssen von reichlichem

Chlorgehalt zu tliiin. Das Saalegebiet von Halle bis Calljc hat

nämlich eine kochsalzreiche geologische l'oiniatiou. Die Folge

davon ist, dass das Gi-undwasser im Saalegebict einen ungewöhn-

lirh hohen Salzgehalt aufweist. — So nnvle in 10 Brunnen Bern-

burgs ein Clilorgclialt von 2(),8 auf 100000 Teile und eine Härte

von mehr als 15" vorgefunden. Auch Kraut^) weist für das Mai^de-

burger l^runnenwasser nach, dass dasselbe 1897— 1)S im Liter 550

bis 6(iO Milligramm Chlor, selten unter 150 und an Sali)etersäure

500—780 Millig-ramm enthielt. Wir sehen demnach, dass Natur

und Industrie diese Flussverunreinigungen erzeugen und das Saale-

wasser für Trink- und Nntzzwecke imbrauchbar machen.

Wir wenden uns nun der Beschaftenheit des Elbewa-ssers bei

Magdeburg zu. Von der Einmündung der Saale bis Magdeburg

nimmt die Elbe eine Reihe von Fabrik- uud Her'.Mvciksabgiingcn

auf, die den Fluss bedeutend verunreinigen. Kh kommen in Be-

tracht überhalb Buckau die Abwässer der Gemeinden Salbke,

Westerhüsen, Frese, Schüuebeck und Barby, ferner die Abgänge

einer Saccharinfabrik in Salbke, einer Zuckerfabrik in Wcsterhöseu,

einer mit Brennerei yerbandenen Zuckerfabrik in Barby, einer

Papier- und Pappenfabrik in Westerhüsen und Schönebeck, einer

Leim- und Dftngerfabrik in Frose, einer Dttngerfabrik in Schöne-

beck, zweier Lohgerbereien in Schönebeck, einer solchen in Barby,

einer £ssig- und Bleiweissfabnk in Schönebeck und einer mit

Weberei und Färberei verbundenen Kokusdeckenfabrik ebendaselbst

Dazu treten noch der Soolgraben der Mutterlaugen yon Elmenau,

der Abfluss der Wässer von einem Braunkohlenbergwerk und die

Abwässer zweier chemischer Fabriken zu Frose und Schönebeck,

zusammen 17 industrielle Unternehmen, die die Fiussverunreinigung

der Elbe bewirken.

Um ein richtiges Bild davon zu geben, sei erwähnt, dass die

£lbe vor der Einmündung der Saale bei Tochheim blos 4,3 Eilogr.

1) Siehe Kraut a. a. 0. Ziffer 225f.
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Cliloi- 1)10 RekniKk' im Wiusser führt, liingciren bei Majrdebnrp S7

bis 144 Kilograjiini pro Scknndo. An dieser Steigerung des Ciilor-

gchalts der Elbe hat die Saale einen scLr bedeutenden Anteil,

nämlicli 50 70 Kibjgr. i)ro Sekunde. Der Ucborsicht halber sei

noch binzuö-efiigt. dass zu d(Mn hohen Chlorgehalt der Saale

der Maii^ieiüer SchUisseistoüeii 'M —9i) Kilogr. Chlor pro Se-

kunde liefert, wiilucnd die Kaliindustric bloss mit 5,2 Sekuaden-

kilogramm beteiligt ist.i)

Wir können demnach auch für das Elbegebiet dieselbe Be-

hauptung wie nir das Saalegebiet aufstellen, dass nämlich die Elbe

ebenso wie die Saale aus natürlichen Gründen wie auch durch

indnstricUe Vorgänge aller Art zu einem für die Allgemeinheit

nicht mehr nutzbaren Wasser geworden ist. Wir können nach

dem Voransgcsagten sclioti Jetet feststellen, dass selbst die Ein-

stellung der ganzen Ealiindnstrie kaum eine wesentliche Verände-

rung jener Wasserheschaffenheit herheifflhren würde» weil dieselbe

nur zn geringem Teile an der Yeranreinigung beteiligt ist. Man
vergegenwärtige sich nur, dass nach den Feststellangen des Belchs-

gesundheitsamtss) das Wasser der Elbe nach Aufnahme aller Kali-

äbwässer am linken Ufer nur etwa mehr, am rechten um
weniger, im Mittel etwa Vs weniger gelöste Bestandteile enthält

als das der Saale bei Corbethav

Trotzdem wollen wir die gegen die Kaliindustrie als Quelle

der Flnss7eninreinigang vorgebrachten Beschwerden auf ihre

Richtigkeit näher prüfen. —

UL

Vor allem wurde geltend gemacht, dass so wichtige Interessen

mit der Verwendung des Fhisswasscrs als Brauchwasser für Be-

vOlkerungszentren verhuuden seien, dass man die öftentlichen

Flüsse nicht durch diese Abwässer der Kaliwerke versalzen

lassen dürie.

1) Siehe ilubcncr a. a. 0. S. 19, 20. Alle dio angcfülirtea Zahlen gelten,

WO nichts liosoiLd«ros crwübnt wird, für dio J»hn 1892—1S93.
2) Siehe Yolhaid a. a. 0. S. 6.

3) Siehe Bodo des OberbflTgormetstors Struckmann, gohalten am 29. April
189H iiu TVenssischon Hcrrcabaaso, al^godniekt in dor Kuxenseitaiig, Jahrgang
1898, Ko. 18, IL Beilage.
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Dagegen ist nnn vor aHem eiiusnwenden» dass es eiae wahre

WohUhat wäre, wenn die Bevölkernngszentien durch jene Ver-

salznng der Flfissc genötigt wären, ibr Brauchwasser nicht mehr

den Flüssen, sondern benachbarten Quellen zu entnehmen und

gute Wasserleitungen einzurichten. Aus diesem Beispiel Magde-

burgs geht dentlich hervor, dass FIuss- und Bachwasscr an and

für sich schon so durch Schiffahrt und Fäkalien verunreinigt sind,

dass ihr Gebrauch gesundheitschädlich werden kann.') —
Belehrend in dieser Ilinsicht ist das Beispiel der Magdeburger

Wasserversorgung 2). Dieselbe bestand bis zum Jalire in

einigen J^niiinen und einer hölzernen Wasserleitung-, welcher das

Wasser der Elbe durch verhältnismässig kleine und einfache Ma-

.schincn ziiL^ filhrt wurde. Bald genügten jedoch diese Wasser-

quellen nicht mehr, und man ontschloss sieh 1859 zum Bau einer

centralen Wasservcrsorgnngs-Anlage für Magdeburg, Buckau und

Sudenliii Li

Jnz\vi>clicn vergrösserte sich 1872 durch den Fall der alten

Festuugsiiiaucrn das städtische Weichbild, damit auch die Ein-

wohnerzahl. Man suchte nun auch das Wasserwei k zu erweitern,

legte Ablagcrungshassius und Filtorbctten an, da das bisher der

iStadt zugeführte Elbewasscr uuliltricrt war. Mit diesem Stand

der Dinge war man bis 188-1 vollkommen zufrieden, da das Elb-

wasser im Liter 9,7 bis 11 Grad Gesamthärte zeigte. Aber schon

1884 war die Industrlo in der Umgebung von Magdeburg so gross

geworden, nnd die abwässernden Indnstrieanlagin hatten derart

an Zahl zngenonimen, dass der ^lagdeburger Magistrat bei jeder

neuen Iconzessionspflichtigen Fabrilcanlage oberhalb Magdeburgs

Einsprache gegen die Einleitung der Abwässer in die Elbe erhob.

Indessen erreichte er nur soviel, dass den Konzessionären die Yer-

pflichtnng auferlegt wurde, an einem allgemeinen Laugenkanal

znr Abführung der Effluvlen ans der Umgegend von Stassfurt

nach der Elbe unterhalb Magdeburgs anf alleinige Koston sieh

anzuschliessen und zu den Kosten in einem von der Landespolizei-

behörde festzustellenden Verhältnisse beizutragen. Mit diesem

Laugenkanal hat es vorläufig seine gute Weile bis auf den heuti-

gen Tag gehabt. Wie wichtig er wäre, wird weiter unten gezeigt

1) Siehe Volhard a. a. 0. S. 32.

2) Siehe xnm Folgonden Krant, Cum grano solis, S. 27/31 ff.
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Inzwisclien erregte 1884 auf der Vcrsamroliing deutscher

Natnrforscber undAerzte in Magdeburg dieVerunreinigungsgefalir

des Elbewassors die allgemeine Aufmerksamkeit. Aber man hatte

die Sache von einem falschen Gesichtspunkte aufgefasst: Man
machte die inzwischen anfbl&hende Kaliindustrie allein hierfür

verantwortlich, statt richtig zn erkennen, dass jede fortschreitende

Industrialisiemng oinoYeranreinignng der Flüsse im Qefolge habo,

und dass zur LOsnng der Abw ässemngsfrage der Staat und alle

Industrien gleidiroässig berufen seien.

Aber jener schiefen Auffassung schlössen sich die leiteadon

Kreise in Magdeburg nur gar zu gern an. Statt zu erkennen,

dass eine Stadt von der Bedeutung Magdeburgs sich nicht mit

der Zuführung filtrierten Flusswassers zur Versorgung ihrer Be-

völkerung begnügen diirfc, wies man auch den Gedanken zurück,

doss der Stadt die Zuführung flcr Sclimutzwasscr zur Elbe ver-

boten und die Anlage von Ivieselfoldcrn auferlc^i^t werden sollte.

Der Winter 1892/93 brachte den Magdeburgern die scIkhi

längst voransziisebcndc Wasserkalaniität. Gegen Ende September

fiel der Was'-erspiegel der Eibe so bedeutend, dass der selbst tliätige

Zufluss in den Saugrohrkanal nicht mehr genügte und sechs TiO-

koniübilen zum Zwecke der Wasserzufuhr verwendet werden muss-

tcn. Die Winterkälte des Jahres 1^9H bereitete auch in Verbin-

dung mit dem niedrigen Wasserstand der Elbe der Wasserhebung

grosse Schwierigkeiten. Auch nahmen die Schniutzteile, das sind

die beim Verdampfen znriickblt'ibenden Rückstände, infolge des

niedrigen Wasserstandes ininicr mehr zu. Die Filter raiissten inimer

neu gereinigt werden, und nur erhöhte Sorgfalt in dieser Hinsicht

einiögliclite die Wasserzufuhr in das iiührleitiuigsnctz der Stadt,

da der Filtersand rasch verschlammte und unbrauchbar wurde.

Während im Sommer 1891 noch der Filter alle 16 Tage gereinigt

wurde, war nunmehr eine Reinigung alle 11 Tage nötig. Die

Einwohnerschaft geriet in grosso Aufregung, weil das Trink- und

Hanshaltungswasser versalzen war. Dazu kam noch, dass die

Cholera In Vierleben oberhalb Magdeburgs und in Hamburg aufge-

troten war*).

1) Tn einem Beiblattc der Mafrdclurgor Zcitnng wj»r die Wasserkalainität

wie folgt gescbildcrt: „Das ScUliiaruäto war g.'gcnttbcr all den tcchnisclien

Schwierigkeiten, dass sicli ciac VcrschlccUtoruug des Elbwassors geltend mafihte,

iosbcsiMidorc als Trink- niid HanshaUnngsirasser, die allen dcaeo, dio damals
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Dazu kommt ferner, dass dio Znfnhr von Salz doreli die

Abwässer schon deshalb nicht so schädlich sein kann, weil sie

anch zur Abtötnng der Fäkalien nnd der in ihnen vorhandenen

Mikroorganismen dient So harmlos aber darf man doch die

Abwässer nicht darstellen, vor allem sie nicht als besonders

nützlicli lieiTorstrcichen, wie Ochsenius dies in otwas über-

triebener Weise tlint. Denn eine anorganische Flussverunreinignng,

mag sie auch noch so viel Fäkalien abtöten, ist doch selber wieder

die Quelle von Krankheiten und wie, Rubner^) richtig behauptet^

niemals als etwas Nebensächliches zu betrachten.

Ein anderes vorgebrachtes Bedenken war die Schädigung der

Landwirtschaft. Es wurile die Ansicht vertreten, dass das dnrdi

Abwässer verunreinigte Flusswassor mitunter zum Waschen, /mu

Tränken des Viehes, als Dungniittel und zur Bewässerung von

Wiesen verwendet werde. Das habe den Widerspruch aus dem

Kreise der Landwirte besonders horvorgerufcn. Nun muss da-

gegen angeführfc werden, dass die durch die Kaliiiidustrie hervor-

geriifeue FlussveruDreiniguDg so gering ist*^) und in so unbc-

dtnnf angowieson waren, noch in sdineklieliQr ErinnoniDg soin wird. Dis

Wasser liat dcrait an .Salzß-clialt zugenommen, dnss es znm Trinken und Kochen

ganz nnbrauehbar wnrdo, scId übler (Tcruo}i uar bis zu dorn Grade bemcrkbaft

dass CS selbst zum Waschen uad Badt'u nur mit Widerwillen benutzt werden

koonte. Der dring«iidstoa Not wurde durch Neuanlage von Bnundn oder dureh

Vürliiufipe Wiedereröffnung vorher gcscblossonor Brunnen (im ganzen 52), mit

einem Kostcnaufwandc von !\rk. 40000.- nbfreholfcn. Das folgende Frübjabr

brachte dann eine bedeutende Erliohun^'- der Wasserstände, die anch

luchrcrc Jahre anhielten und die (ictahr der Wasserverschlechterung bei der

grossen Mehnealil nsßh in Veigessenheit brachte.'*

1) Siehe auch Arbeiten aus dem kaiscrl. Gesundheitsamt G. Band S. 32G.

2) Sieho o. a. 0. 8. 10.

3) Zur Darstellung des geringen Anteils der Kaliwerko an der Flnssvcr-

unrcinignng sei folgende Tabelle an^^efiihrt (Siehe Volliard a. a. 0. S. '20)

:

Am den gcsanimton verklagten Werken gingen 1898/190Ü den Flüssen zu in

der fSckundc:

Mansf. GewisAscb. Kaliwerk« Sodafk. Znsamm.
Chlornatr. 93,17 3,78 1,94 98^
Clilorl<alann 1,05 0,24 — 1,SJ9

Chlorniagn. 0,87 bßH — 6,20

Schwefels. Kalk 5,05 0,10 — 5,75

Schwefels. Magnesia 0,88 0,57 — 0,95

Cblerealeinm — — 2^!to 2.90

101,12 10,02 4^ 116,07
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deutendem Yorh&ltiussc zn dem wahren Nutzen der Kalisalze für

die Landwirtschaft steht, dass dieses Argument schllesslieh hätte

unterbleiben können, Die Wahrheit ist, das unsere Landwirte

viel weniger eine Yersalzung ihrer Ländereien und ihrer Gewässer

färchten, als eine Verteuernng oder Entziehung jener Produktions-

krsfte> die durch die Kalündnstrie dem Boden zugeführt werden.

Alle unsere Landwirte wissen ja, dass Deutschlands Oberflächen-

schichten salzarm sind, und zwar salzärmer als wünschenswert.

Wir haben bis vor noch nksht langer Zeit Salz importiert, jetzt

kdnnen wir die ganze Welt damit versorgen. Unsere Aecker

brauchen Kali. Deshalb darf von einer Beschränkung der Kali-

industrie nicht die Rede sein, am allerwenigsten darf aber der

Vorteil der Landwirt>^(:liaft dafür angerufen werden. Und selbst

wenn wirklich die Uferseiten der Fiussläufe versalzen werden

konnten, so würde das für die Landwirtschaft und Viehzucht nicht

nur als kein Unglück zu betrachten sein, sondern es würden viel-

mehr die da wachsenden Kräuter und Gräser dem Vieh will-

kommen sein. Der beste Belc^- Liefür ist die norddentschc Tief-

ebene und die liolländischen Polder. Diese beiden müssten schon

längst Salzwüsten geworden sein, wenn Salzwässer unter allen

Umständen dem Landanbau schädlich wären, Tn der norddeutschen

Ticfcl)enc treten nämlich schon seit vorgeschichtlicher Zeit an

verschiedensten Orten natiirliclif^ Salzquellen zu Tage, die den

Flüssen zueilen und deren Salzgehalt bei Ueberllutungen mit dem

Erdreich in Berührung kommt. Im Gebiete der Saale und in der

fruchtbaren sogenannten Magdeburger Borde ist das Grundwasser,

ganz unabhängig von der Kaliindustrie, bedeutend salzreicher als

das FlussWasser je durch Kaliabwässer werden könnte. Die ganze

norddeutsche Tiefebene war doch einst \u\u Meerwasser über-

flutet. Auch die holläiulisclieu Polder werden durch die Meeres-

überflutungen nicht nur nicht geschädigt, sondern entfalten schon

ein Jahr nach der Ueberflutung den üppigsten Pflanzeuwuchs, des-

gleichen die dem Meere abgewonnenen Marschen Ostfrieslands.

An der Einführung von Salzen in dio Eibe, abgesehen von den im iSaalcwasscr

oberhalb Hallo schon enthaltenen Stoffen, sind die abwässorfilhrenden Indn-

strien wio folgt boteUigt: Dio MansfeldtHr Goworksehaft mit 87,1%
die Kalifabriken mit 8,7 ®/o

die Sodafabriken mit i,2V
1) Siehe auch Industrie l>s;ts, Xo. 41, S. 497.

2) Siehe liiiT^u Kraut: Cum giaiio saüs Seite 21 f.
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Dfimi sollte anoli die ["""iKclierci durch die Abwässer ScIkkIcu

neliUieii, da stark vorsalzenes Wasser kein aniiualisehes Leben

mehr habe. Nun darf maa allerdings diesen Bcseliwerdeitunkt

nicht mit den \\'()rten von Ochscnius abfertigen ,,dass man bloss

der Fische willen keine lukrativen Erwerbszweige oder notwendige

Anlagen aufgeben könne.'' Denn berechtigt sind alle Interessen

im Staate gleichmässig, das Interesse der Fischzucht ebenso wio

das der Kaliindnstric. Aber jener Beschwerdepunkt erledigt sich

aas einem andern Gmnde. Wio oftmlicli das Roichsgesandheitsamt

festgestellt hat,-) gelang es, im Flnsswasser trotz Einleitung von

FabrikwSssem Yersachsfische ziemlich gnt zu erhalten. Ans diesen

Tersnchen ging horm, dass der Zusatz von Ahwässem zu dem

Wasser, in welchem sich die Fische befanden, eine nachweisbare

Schädigung der Lebensthätigkeit der letzteren nicht zur Folge

gehabt hat. Wenn man auch eine verschiedene Widerstands-

fähigkeit der einzelnen Fischarten annehmen mnss, so hätte sich

doch ein Einfluss etwaiger in den Abwässern vorhandener Gift-

stoffe duixh eine Veränderung ihres Benehmens (Unruhe, Seiten-

lage) zeigen müssen. Es ist dies aber nicht beobachtet worden,

vielmehr sind die einzeln vorgekommenen Todesfälle auf Schimmel-

bildnng an ihrer Körperoberfläche zuräckznfubren, eine Thatsache,

die auch sonst bei längerer Anfltcwahning von Fischen in stehen-

dem Wasser vorkommt, jedenfalls aber von dem Einfluss der Ab-

wässer unabhängig ist.

Von den Gegnern der Kaliindustrie wurde ferner gegen die

Abwässer geltend gemacht, sie schädigten auch die übrigen Indu-

strien, vornehmlich die Zuckerindnstric.

Ks wurde hierbei auf einige Znekcrfabiiken hingewiesen, in

denen durch Verwendung von so veinnreinigtem Flns'swasser die

Polarisation sclileebte Kesultate geliefert hätte. Salzhaltiges

Wasser stört nänilieh erheblich bei der Zuckerfabrikation ; nauieut-

lich Sulfate gelten als Mela-ssebildner und verringern die Ausbeute

an krvstallisntionsfäliigom Zucker. Aehnlich, wenn auch weniger

nachteilig, wirken die Chloride. Die Melasse seihst verliert an

A\'ert, ebenso aber der Zucker, weil er an Asche reicher wird,

und für jedes Prozent Asche wird ein entsprechender Preisabzug

1) Siehe ludiisrrio IHDR, No. 101. S. ä.

2) Siehe Arbeiten a. a, O. iSeite 311 und blü.
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gtiinacht. Mögen diese Tliatsaclieu aocli so unbe5?fcreitbar sf^in,

so wird man doch der Erwägung sich nicht entziehen können,

dass ein Flusswasser, das auch ohne Kaliabwässer, wer weiss

wie viel Fäkalien schon anfgenommen hat, nicht zur Zucker-

bcbandlung herangezogen werden darf. Und dann, dürfen sich

die Zuckerfabrikanten wirklich in der Abwässerfrage so frei von

Scbnld und Fehle wähnen? Wir lesen in den Arbeiten des Reichs-

gesandheitoamts, dass bei näherer Betrachtung der Ursadien orga-

niselier Beimengen zum Saale- nnd EUbewaaser sich der Verdacht

in erster Linie auf die grosse Anzahl der Znekerfabriken hin-

lenke. Es ist denselben zwar eine Kl&rung ihrer Abwässer

vorgeschrieben, jedoch zeigten Untersachnngen, dass die von

technischer Seite vorgeschlagenen Reinigungsverfahren mangelhaft

durchgeführt wurden. Man sieht demnach, dass die Zucker-

fabriken, wenn sie gegen die Abwässer Stellung nehmen, zuerst

bei sich anfangen mfissten.

Schliesslich wurde noch gegen die Abwässer vorgebracht,

dass sie das Grundwasser der Umgebung vei-salzen müssten. Wie
wir oben von Rnbener und Kraut gehört haben, sind es meist

natfirliche geologische Grunde, die den starken Salzgehalt der

Grundwasser bewirken. Dass aber die Abwässer daran Schuld

sein oder nur mitbeteiligt sein sollten, ist schon aus geologischen

Grflnden^ unwahrscheinlich. Unser Grundwasser bewegt sich

nämlich nicht von den Binnsalen landeinwärts, sondern es strOmt

im Gegenteil ihnen stetig rascher oder langsamer flnsswärts zu.

Von den Niedersdilagsmengen verdunstet ein Drittel, das zweite

Drittel läuft in kürzester Frist in die Bach- und Blussbette, das

dritte Drittel dringt in das Erdreich ein, speist nnd erhält alle

dünnen Wasserfäden, die sich unterhalb nnd öberlialb der

R^on des Rinnsalniveaus vereinigen und das Grundwasser bilden.

Dies erfolgt selbst nach Monaten, ehe beträ btllcber Regen das

Land befeuchtet. Daraus geht doch sehr klar hervor, dass der

Inhalt unserer Rinnsale, insbesondere unserer Abwässerkanäle, sich

nicht seitwärts verbreiten kann, weil die Gegenströmung des

Grundwassers kontinuierlich wirkt.

1) Sieh« Arbeit«n a. 0. 8. 324, 325 und Indnstiie 1898, Nr. 41. S. 496.

2) Siehe Oehseniiis: Indnstiie, Jaliiguig 1896 Nr. 101« S. 7.

SUliftH, IMommmM. e. Oiganiutioii d. d. K. 6
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Ja man hat umgekehrt zu bcfüichtcn, dass mitunter salzhal-

tiges Grundwasser den Salzgebalt des Flusswassers vermehrt.

Dies ist wieder ein Puakt, dessen richtige Erkenatnis viel

dazu beitragen moss» die Abwässerangsfrage in ihrer Tolkswirt-

schafüichen Bedeutung zwar nicht abznschw&chen, aber das Vor-

urteil ztt beseitigen, dass die Abwässerfrage eine ansschliesslicbe

Erbsünde der Kalündnstrie wäre. Sehr verdienstroll sind nach

dieser Richtung die Arbeiten des Beichsgesnndheitsamts.s) Die>

selben haben nämlich für das Magdeburger Wasserwerk die Yer*

mutnng nahe gelegt» dass innerhalb der Grenzen des Gebietes,

auf welchem es liegt, oine QueUe der Yerunreinigung besteht,

welche eine Vermehrung des Salzgehaltes im Elbewasser zur Folge

hat. Es wurde ferner von dem Beichsgesundheitsamt als nicht

ausgeschlossen bezeichnet, dass das Grundwasser im ursächlichen

Zusammenhang damit stehe Mit dem Versalzen des Grund-

wassers ist es also nicht weit her, und die Salze, die durch die

Rinnsale dem Boden in mässiger Quantität zugeführt werden, ge-

langen kaum ins Grundwasser. Sie zersetzen sich im Boden und

werden grösstenteils in organische Pflanzenbestandteile verwandelt.

Kainit bleibt kein Kainit in der Ackerkrume, sein Kali wird ab-

sorbiert und seine Magnesia geht in kohlensaure Bittererde über,

deren die Gewächse bedürfen. Auch das zerfliessliche Bittersalz

Chlormasnesium wird vou den Pflanzcnwiirzeln in den nunuis-

sehichten und von den Al^u^en im Wasser der Rinnsah; zersetzt.

Es geht den löslichen anorganischen Verliiiuliingcn gerade so wie

den organiiichea. Auch sie unterliegen dem ^Stoffwechsel.

IV.

Mag man nun, wie wir dies im VorlioigeheiHlea gctljan ii<il>( n,

die gegen die Kaliindnstrie und ihre Abwässer gerichteten Au^^rille

als in vielfacher Hinsieht übertrieben bezeichnen, so lässt sich

nicht leugnen, dass die Frage der Abwässer im allgciueinen,

1) S. duftber treffend J. Welffmaan ia der Chemisehon Zcttsehtift 1. Jahrg.

Nr. 13 (1. A]>rU 1902) 8. 86» I.

2) Siehe a. a. 0. S. 329.

Aelinlicli Lchanptct Rnbencr a. a. 0. S. 1(5: „Ein F!us>5 pflpg-f nicht

unabhängig vom Grundwasser zu sein, wie er in manchen Falien seinerseits

anl du letsteie wieder Eiofinss Abt.**
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nicht bloss der Kaliabwässer, enisiliGhe Gefabren fSa die

Tolksgesundheit und Volkswirtschaft ia sich birgt.

Was die Yolksgesuadbeit anlangt, so ist anf diese Gefahr

schon im vorhergehenden aosffihrlicb hingewiesen worden. Wie
sehr die Volkswirtscliaft nnter den Abwässern zu leiden hat, wird

am besten klar, wenn man bedenkt, dass für die Industrie anch ge-

ringffig^ Aendernngen der Flüsse eine schädigende Bedeutung

haben. Die Anreichemng des Wassers mit mannigfachen Erzsalzeo,

Chloriden nnd Sulfaten ist für manche Industrie TerhängnisvolL

Zur Dampfkesselheiznng vermeidet man gerne hartes Wasser, und

die Besitzer industrieller Anlagen verwenden oft whebliche Mittel,

um weiches Wasser zu erlialten. Die zalilreicliGii Rezepte zur

Verhütung des Kesselsteins illustrieren deutlich die Bedeutung

von hartem Wasser. Bei (Mormagnesinm befürchtet man durch

Zersetzung dieses Salzes eine rasche Zerstörung der Eisenteile. ^)

Der Gips, schon an sich ein gefürchteter Kesselstein, krystallisiert

bei Hochdruckkesseln als noch mehr gefährlicher Anhydrit. Je

wechselnder und unberechenbarer der Gehalt des Wassers an

Erden ist, um so gefahrvoller wird solches Wasser für den Dampf-

kesselbetrieb.

Durch die Untcrsucbnngen von Kraut ist zwar diese Bildung

des Kesselsteins in ihrer Bedeutung auf das richtige Mass zurück-

geführt worden, bildet aber dennoch eine zu bemcksichtigende

Gefahr, die unter Umständen in Rechnung gezogen werden muss.

Knint fciKst-) seine und anderer Chemiker festgestellten Er«

faUruugou folgeudermosseu zusammen:

1) Allordings ist eine so bodeatonde AntoiitSt wie Prcchfc mNeu-Stassfut

anderer Ansiclit. T'r sagt: Die VcrwendnriiE: cioes Speisewassers mit eiaom

mittleren Chlorgehalt von 4i')tj,'J beziehangsweise iMlM.I beziehnn^weise 75H,3mg

Chlor im Liter würde uater normalen Verh&ltimsoii (nach den Betriebsorgeb-

ussoft Toa Nen-Stassfurt) «in Toneitigcs Ünbiatiohbarwccdeii d«s Kessels nidit

mr Folge haben. Es wird dabei Toransgesetit, dass doi Kessd Tollstiadig

dicht hält und anch kein Wasser ans nndichten Yorschraubnngon auf den

Kessel tropft nnd forner, dass der Kessel von Zeit zu Zeit mit frischem Wasser

gefällt wirdf bevor der Gehalt dos Kesselwassers an Chlorverbindnngen derart

sidi angOMidMtt hat, dass diese Veibiadiiiigeii ia fester Fom anr Abscheidung

gelangen nnd fast brennen. Siehe Anlage 9 snm eisten Ontaehten TOn Kraut

in Saeben der Stadt Magdeburg, 1896.

2) Siehe Krant Cara graoo salts 8. 47.
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„Die von älteren Chemikern vermuthete, durch Ferdinand

Fischers Versuche mit einer 10%igen Tiösnng von krystallisiertem

Ohlormagnesinm erwiesene Thatsache, dass diese Chlormagnesinm>

lOsnng unter einem Druck ron zwei Atmosphären das Eisen eines

DarnpÜLessels anzugreifen vermag, macht sich beim Gebrauche

von chlormagncsiumhaltigem Kesselspeisewasser nicht in dem

Grade geltend, dass man einem Gehalt des "Wassers an diesem

Salze, wie er in der Bode und Elbe vorgckoiTiincn ist, eine andere

Bedeutung beilegen könnte, wie dem von Chlornatriura.*'

Auch Wolfmann ^) kommt zum Resultate, dass eine Ein-

führung- von grossen >reng:en ('hlornaf rium ein selir biuiägcs Ab-

lu8sen und Keinigcii der Kessel bediiiar, was dampfökonomisch

und auch sonst uiclit vorteilhaft cr-schtiii . Derselbe Chemiker

stellt auch fest, dass eino Zersetzung von rhlormagnesium bei den

gebräuchlichen Dampfspaiiiiungen ganz unzweifelhaft eintrete, was

namentlich in kleineren Betrieben, welclie keine kostspieligen

Wasscranlagen aufstellen könneu, stark empfunden wird.

Ferner kann für Gerbereien und Leimfabiikeu nicht gut hartes

Wasser verwendet werden, denn mit hartem Wasser gekochter

Leim löst sich später nur schwer auf.

Auch der Bierbrauer vermeidet sehr gern hartes Wasser, ins-

besondere dasjenige, welches Ohlormagnesinm führt. Eenoromierte

Brauereien verwenden nur Wasser, das gar Iceine Chloride ent-

halt a)

Schliesslich sei erwähnt^ dass in der Textilindustrie^ dort

wo die Beinigung von Qeweben mit Seife nötig ist^ hartes Wasser

nicht verwendet werden darf, und dass dort^ wo Farben zur Ver-

wendung kommen, hartes Wasser diesen gefährlich wird, insofern

beispielsweise Cochenille und Hoberot dadurch ihre Farben ändern

und bläulich werden und auch andere FarbstoflEe wie Alkaliblau,

Eehtviolett, Echtrot» Bordeauxrot erheblich beeinflusst werden.

Wir dürfen nun nach dem Vorausgesagten annehmen, dass

sich der Leser von den mit der Abwässerung zusammenhängenden

Gefahren ein annähernd klares Bild gemacht hat Was im Vor-

hergehenden speziell für das Elbo-Saale-Gebiet angeführt worden

ist» gilt mit grosseren oder geringeren Abweichungen für jenes

1) a. ft. 0. S. d?0.

2) 8. WolfmaDB a. a. 0. S. 370.
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Gebiet der Kaliindustrie, welches sich in Hannover und Brann-

schweig zwischen Weser und Aller ausbreitet und das Gebiet der

Ocker, Leine und Innerste umfasst. i) Wir haben da besonders

das Kalibergwerk Asse, das in kürzester Frist seine Abwässer in

die Ocker leiten wird, und die Gewerkschaft llercynia bei Vienen-

burg zu nennen, ferner für das Leine- und Innerste-Gebiet die

Abwässer von Salzdetfurth, Gross-lxhüden (Carlsfund), Freden,

Salzgitter. Das sind nun die heiTorragendsten Abwässerquellen.

Daneben gibt es noch eine Reihe von schun vurliandenen oder im

Entstehen begriffenen Kalifa])nken. Durch diese Abwässer werden

die genannten I^'liisse versalzen und unbrauchbar. Auch das

Kaiserliche Gesuiidheitsarnt liat nachgewiesen, da,ss das Innerste-

wasscr mit der Zeit aus demselben Grunde werde unbrauchbar

werden.

Allerdings ein Unterschied zwischen dem Elbe-Saale-Gebiet

und dem hannüTerischen besteht immerhin,

Für die meisten neueren Kaliwerke in HannoTer wird n&m-

lich die Abwässerfrage insofern einen ganz anderen Charakter

haben als, soweit sich bis jetzt übersehen lässt> bei den hanno-

verischen Werken meistens Hartsalze beziehungsweise Sylyinite

zur fabrikatorischen Verarbeitung gelangen und nicht in erster

Linie, wie bei den alten Werken, Camallit. Wenn man z. B.

annimmt, dass Salzdetfurth 60®/oiges kalihaltiges Sylvin fördert»

so wird man vollkommen begreifen, dass die Abwdsserfrage

hier die Kaliindustrie noch weniger belasten kann. Es
werden auch die Abwässer in Hannover grGssten Teils eine ganz

andere Zusammensetzung zeigen, namentlidi werden die grossen

Mengen Chlormagnesium, welche die alten Werke mit den End-

laugen abführen, hier verschwindend gering sein. Dass aber

(/hlormagnesium in der Abwässerfrage die grösstc technische

Schwierigkeit bereitet, haben wir bereites oben gehört. Es ist

einer der unbestreitbaren Vorteile, welche die Verarbeitung der

Hartsalze bieten wird, ganz abgesehen davon, dass man es dabei

überhaupt mit viel weniger Flüssigkeit bei der Verarbeitung, also

auch mit weniger grossen Quantitäten von Abwässern zu thun

haben wird.

1) S. Karte II.

2) Siehe Indostrio 1808 S. 634.
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V.

Znr Losung der Abwässerfrage sind dreierlei Ifittel, die ver-

scliiedeneaWissenschaftegeMeten angeliOren, yorgesclilagen worden:

reclitliche, teclioiscbe und wirtsdiaftsgeographische.

Vor allem verspricht man sich die Losung jener Frage von

der Aeaderang des bisherigen Bechtsznstandes, der die Ab-

wässemng regelt. Sodann glanbt man, eine chemische Yer-

arbeitung der Endlaugen vorschlagen zu mflssen, um die Ab-

wässer so gereinigt in die Flüsse ableiten zn kennen. Schliess-

lich soll nach den Erwartungen anderer der ersehnte Mittelland-

kanal die Abwässerungsfrage beseitigen helfen. Wir wollen nnn-

melir allen diesen Gesichtspunkten näher treten.

Zunächst die rechtliche Regelung der Abwässerungsfrage. Eine

solche sollte man zuerst in einem Wassergesetze zu finden hotTeii.

Nun ^ncbt es im Königreich Pieussen nicht weniger als nl in

Gel! Uli-- stehende Wassergesetze i). Diese Materie kann demnach

im geltenden Wasserrechte, wie leicht zu begreifen ist. weder für

alle Arten von Gewässern, noch nach cinheitliclicn Gesichtspunkten

behandelt wertlen. So gilt inncihalb des Geltungsbereichs der

alten Provinzen der Grundsatz, dass jede erhebliche Veruiirciiiiguug

untersagt ist, nur für schiffl)are Flüsse, während für Privattlüsse

eine Verunreinigung nur insoweit verboten ist, als sie durch Wasser

von gewerblichen Anlagen herbeigeführt wird und eine Beein-

trächtigung des Bedarfs der Umgegend an reinem Wasser oder

eine erhebliche Belästigung des Publikums zur Folge hat. Aehii-

lich giobt auch das rheinische Wasserrecht keine ausreichende

Eegelnng der Frage. Man ist hier anf allgemeine Strafbestim-

mungen gegen Verunreinigungen von Wasserläafen, insbesondere

auf § 366 Ziff. 10 des St-G.-B. und § 27 des Feld- und Fofst-

Polizeigesetzes vom 1. April 1880, angewiesen^.

Bietet sonach das herrschende Wasserreeht keine genügende

Handhabe, um der Verunreinigung der FlQsse durch Abwässer

beizukommen, so mOssen wir uns nach Mitteln umsehen, die andere

Gesetze an die Hand geben.

Da müssen wir nun unterscheiden zwischen schon bestehenden

Kalifabriken und neu zu genehmigenden. Was zunächst die recht-

1) Siehe Eutwurt eiues preua^iachc-u WdäüergusuUoä saint BogrQndUDg,

Berlin 1894, S. 68f.

2) Siebe Eutwnrf a. a. 0. S. 94.
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liehen Mittel anlangt, die man gegenüber der FlniiSTeninreinigung

seitens schon bestehender Kalifabriken zur Anwendung bringen

kann, so sind es vor aOem solche der allgemeinen Landespolizei.

Die Sorge nämlich für die Reinhaltung der Gewässer gehOrt zu

den Aufgaben der Polizei, die nach § 10 A. L.B. IL 17 zur Er-

haltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung und zur Abwen-

dung von Gefahren die nötigen Anstalten aiif dem Wege ihrer

Verordnungs- und Verfügungsgewalt zu treffen hat. Und zwar ist

die Landespolizeibehörde, insbesondere der Oberpräsident befugt,

diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, um in dieser

Beziehung die (Grundbesitzer zu schützen und insbesondere ge-

sandheitsnachteiligc Einflüsse ab/ulialtcn M,

Wie die Sachen aber jetzt liegen, befriedigt die Ausübung

und Handhabung dieser landespolizeiiichen Mittel weder die In-

teressenten der Kaliindustrie noch diejenigen, welehe gegen die

Kaliabwäs.ser geseliiitzt werden sollen. Vor allem nicht die In-

teressenten der Kaiiindustrie. Dieses) bezeichnen es als niclit

unbedenklich, dass die Landespolizei kompetent sei, gesundheits-

nacht<^illge EinÜilsse durch Fabrikabwässer zu verhindern. Winke

vom Ministcrtische pflegten manchmal im Sinne behördlichen Ueber-

cilers verstanden zu werden."

Dagegen machen die (jegiier der Kaliabwäsüer geltend, daüs

der Gebrauch der landespolizeilichen Mittel stets nur von Fall zu

Fall erfolge, ohne dass man grundsätzlich der Sache nahe

trete, so dass niemand im Toraus wissen kOnue, wie die Saehe

laufen werde. Und das sei ein Schaden nicht nur fflr die ganze

Gegend, sondern auch für die Unternehmer selbst Denn wenn

diese Tielleicht Millionen schon in ibren Bergbau hineingesteckt

hätten, konnten ihnen im Wege landespolizeilicher Verffigungen

solche Abwüsserungsbeschränkungen und Auflagen gemaeht werden,

dass dadurch die ganze Industrie unterbunden werde. Es sei daher

notwendig, so führen, jene Opponenten aus, dass die Regierung

gewisse Grundsätze aufstelle und ihre unteren Behörden anweise,

nach diesen Grundsätzen zu verfaliren und die Landespolizei zu

handhaben, eine Ansicht» der auch wir beipflichten können und

worauf wir im Nachstehenden zurflckkommen wollen.

1) Siehe Kuxctizcitiug, Jahrg. 1899 No. 17, 8. If.

2} Sieh« Kuxeuseitaag, Jalug. Id99 No. 18, 8. 2.

3) Siehe Kttzenieitmig, Jahig. 1899« No. 18, BollAgo n.
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Ein anderes Ifittel, welches gegen AbwSsserung.svernnreini-

gung verwendet werden kann, giebt das Berggesetz § 148 an die

Hand ; wenn z. B. dnreli abgeleitete Wassermassen beim Scbacbt-

abteufen schädlidie Flassrernnreinigungen entstehen, dann kann

von dem Bergwerksinhaber Schadenersatz Terlangt werden. So

ist anch kfirzlich in höherer Instanz die Mansfeider Knpferschi^er-

gewerkscbalt zur Schadenersatzleistung verurteilt worden i). Ebenso

hat das ßeichsgeiicht') in jttngster Zeit ausgesprochen, dass ein

beklagtes Beigwerk, welches seine durch Maschinenkn^ gehobe-

nen, stark salzhaltigen Grnbenwasser der Saale zuführte, der Klage
fuhrenden Zuckerfabrik, welch letztere das zum Betrieb erforder-

licbc Wasser von der Saale erhält und durch Verunreinigung der-

selben Scliaden erlitten hat, schadenersatzpflichtig sei. Aber auch

dieses Mittel, welches das Bergrecht an die Hand giebt, findet

nur Anwendung bei Flussveninreinigungen, die durch Schacht-

abteufen entstehen; es trifft aber nicht jene Fälle, auf die es

uns besonders ankommt, wo dnrch Abwässer aus chemischen Fab-

riken der Kaliwerke die Flüsse verunreinigt werden. Für diesen

letzteren Zweck giebt es allerdini^s eine civilrechtlirhc Schaden-

ersatzklage, mit welcher auch nach § 26 der Reichsgewerbeord-

nung dfr Antrag auf Hcrstelinne- von Einrichtungen, welche die

benachleüigende Wirkun^,^ ausschiiessen, verbunden werden kann.

Gegen eine Anwendung dieses Mittels protestiert jedoch die Kali-

industrie s), weil bei der oft empfundenen fornialistisch .starren

Konsequenz deutscher Gerichtshöfe dies zu emplindlichen Härten

führen kann. Dies hat auch Profe.s.sür Dernburg in einem Gut-

achten für die Stadt Magdeburg nicht verkannt, obwohl er selbst

im Sinne einer Schadeusersatzi)flicbt der Kaliwuikc in der Ab-

wä.sserungsfrage sich ausspricht. Er kommt uämlich hierbei zu

dem Schluss, dass die Besitzer der schädigenden Anlagen solida-

risch haftbar sind für den verarsachten Schaden. Die strikte

Durchführung des Schadenersatzanspruches würde den Besitzer

einer einzelnen Anlage zur vollen Vergütung eines Sehadens yer-

pflichten, fflr den andere jedoch die yolle Verantwortung tragen

sollten. Professor Demburg hebt die Misstande dieser Bechts-

1) Siehe Kozenxettniig, Jahig. 1S99, No. IS.

2) Siehe Evzeiueifeaiiff, Jahig. 1900, No. 1» S. 8.

3) Siehe Knxeiuteiciuig, JtlbTg, 1898, No. 19.
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konseqnenz bairor und warnt die Stadt Magdeburg vor dieser

Kl&geweise. Wie aber, und das ist die Farelit der Kaliindustric,

wenn die Konkurrenz und die Ciiikane sich dieser Sechtshandhabe

bemächtigen?!

Ebenso ungenügend wie schon bestehenden Kalifabrilsen gegen-

über, ist der lechtliche Zustand der Abwässerungsfrage bei neu

zu genehmigenden. Nach § 16 der Beichsgewerbeordnung ist die

Begierung in der Lage, die Genehmigung zur Anlage neuerWerlte

zu erteilen oder zu verweigern. Bei der Anlage neuer Kaliwerke

erteilt in Preussen der Bezirksausschnss die Genehmigung, und

zwar nur unter solehen Toraussetznngen und Bedingungen, dass

dadurch Schäden, welche vermieden werden kOnnen, abgewandt

werden. Nun wird aber auch gegen die Praxis des Bezirks-

ausschusses bei Erteilung solcher Konzessionen der Einwand er-

hoben^), dem wir oben hei Handhabung der landespolizeiiichen

Genehmigung begegnet sind. Es wird nämlich auch hier nur von

Fall zu Fall ohne Anwendung von Grundsätzen entschieden und

führt zu Misständen, dass eine Fabrik in einem Regierungsbezirk

die Genehmigung nicht erhält, während sie in dem Nachbarbezirk

von einem von anderen Grundsätzen ausgebenden Bezirksansscbuss

kon/cssionicrt wird. - Ein ganz eklatanter Fall war z. B. folgen-

der: Kino Falirik sollte in der Provinz Hannover angelegt werden.

Da wurde von Braunschweig aus dagegen Widerspruch erhoben,

weil eine Verunreinigung der nach Braunschweig tliessenden Ocker

zu erwarten sei. infolgedesseu brauchte die Fabrik das einfache

Mittel, dass sie in braunschweigisches Gebiet hinein ging, aber

unmittelbar an der Grenze des bannoverscheii Gebiet«'*^. Man legte

die Fabrik also im Braunschweigischen an und wolUc ihre Ab-

Üüsse unmittelbar vor der hauiiovcrischcu Grenze in die Innerste,

die von da nach Hildesheim fliesst, leiten, um auf diese Weise

den Widerspruch aus dem Braunschweigischen zu beseitigen. Es

ist dies allerdings nicht gelungen, aber man sieht, wie es durch

diese grundsatzlose Praxis möglich ist, strengere Grundsätze in

einem Begiemngsbezirk durch laxere in einem anderen zu um-

gehen. Denn dasselbe was sich hier im Verhältnis von Braun-

schweig und HannoTer ereignet hat» kann ja auch im YerhiUtnis

zweier prenssischer Begierungsbezirke vorkommen. So hat denn

1) Si«he Kozenzeitaiig, Jahig. 1896, No. 18.
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z. B. ein Bczirksausscliuss für die Ivalifubiik in Bciciirudc die Ge-

nehmigung erteilt, die in Hildesheim dagegen in drei Fällen

abgelehnt war*)!

Wir sehen demnach, dass der bisherige Rechtszostand in der

AbwSsserfrage unbefriedigend ist Man hat deshalb zwei Befoim-

Yoischläge in Aussicht genommen. Einmal hat man die Abwäs-

sernngsfrage dnrch ein einheitliches Wassergesetz zu regeln ge-

sucht Aber selbst die Regelung dieser Angelegenheit durch ein

Landesgesetz würde einen Erfolg nicht in sich schliessen und eine

Reinhaltung der FIflsse nicht bewirken, die hier in Betracht kom-

men, da dieselben mehrere Bundesstaaten berühren, welche sowohl

im Hinblicke auf ihre Agrikultur als auch ihre Industrie ausser-

ordentlich entwickelt sind. Würde man sonach von Seite Preussens

der Industrie und Landwirtschaft sowie den Städten Auflagen für

die Zwecke der Abwisscrung machen, so würde man die wirt-

schaftliche wie die kulturelle Entwickelung im eigenen Lande

zurückdrängen zu Gunsten anderer Bundesstaaten, welche ihren Be-

wohnern ähnliche Erschwerung; en nicht bereiten. Auch der Zweck

der ReinbaltUDg der Flussläufe würde nicht erreicht werden, so-

fern von den übrigen Bundesstaaten die Abwässer ungehindert

abgeführt werden könnten 8). Also müsste man zu einer reichs-

gesetzlichen Kegelung dieser Materie fortschreiten. Dieser steht

aber eine entscheidende Schwierigkeit entgep^cn, die auf verfas-

sungsrechtlichem Gebiete lieg^t»). Nach der Keichsverfassuni,^ ist

nämlich das ofFeiitliche Wasserrccht iui allgemeinen, d, h. abge-

sclieii von dem Flosserui- und Scliiffahrtsbetriebe auf den mehreren

Staaten gomeiasauien Wasserst ra.sseii und dem Zustande der letz-

teren sowie den Fluss- und sonstii^en Wasserzülleu und den Mass-

rt'gclu der Mcdizinalpüiizei (Artikel IV der Reichsverfassung No. 9

und 15) der Zuständigkeit des liciches entzogen. Hiernach muss

also wenigstens für jetzt auf eine formelle reichsgcsotzliche Re-

gelung des gesamten Wasserrechts veizichtet werden, wie denn

auch die wiederholt hierauf sicli richtenden IJescliliissc des deut-

schen Landwirtschaftsrates im Bundesrat erfolglos geblieben sind.

Zum zweiten kann die Reform durch Feststellung polizeilicher

Grundsätze, nach welchen bei Genehmigung neu anzulegender KaU-

1) Siehe Kuxenzettnni?, Jahrgang 1H98, No. 1H.

2) Siehe JahrL sl.erkht der Handelskammer, Halle a. S. 1898, S. XXXVIII.

'6) Siehe Eutwuii eiocs preuäaischca Wassergesetzes, BcrUa 1891, S. 84.
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fabriken und bei Auflagen von Beschittiikiuigeii derselben vorzu-

geben Ist, anf dem Wege der Polizei- oder ministeriellen Ver-

ordnung angestrebt werden, i)

So bat denn aucb vor allem der Minister f&r Handel und

Gewerbe folgende Prinzipien in der Regnlierung Ton Abwässern

und Kalifabrikkonzessionen mit Hilfe der tecbnischen Deputation

festgestellt:

1. dass die tSglicbe Yerarbeitnng in Cblorkaliumfabiiken sich

beschränkt anf eine Ziffer von 160 Tonnen Garnallit;

2. dass die Einleitung nur über den Mittelstand des Wassers

stattfindet;

3. dass die Endlaugen vor der Einführung mit der doppelten

Menge Wasser vermischt werden müssen;

4. dass sie nicht an einer, sondern an verschiedenen Stellen

in den Fluss eingeführt werden;

5. soll nur solange die Eiiifülining zulässig sein, als nicht der

Härtegrad von 30« ttbcrschrittcn wiid. Sobald dies der

Fall ist, ist die Behörde berechtigt, ohne weiteres einzu-

schreiten.

Dass aber eine solche Ministerialverordnitng nicht iiinner das

geeignete Mitfnl ist, die Abwässci frage für das ganze pieussische

Gebiet zu regeln, hat Kraut durch eine trefFetidc Kritik jener

MiiiisterialverorJnung dariretlian. 2) Nur ein Beispiel sei hier

hervorgehoben, nänilich, <l;l^^ Irr von der Verordnung zugelassene

höchste Hih tegi ad des Wassers vun lU) Grad nicht für alle (legen-

den in gleichem Masse Ansprucli auf Berücksichtigung verdiene,

insbesondere nicht für das haniiüver'sche Leinegebiet.

Durch cingeluMidc Analyse weist er nach, dass die Leine

bereits bei ihrem (Trsprunge nicht in Folge von ^^ndlaugen der

Chlorkaliuuifabriken, sundern durch Sidiaclitl äugen des Bergbaues

Wasser von mehr als 15" Härle führe. Bei Güttingen sei diese

Härte auf 24,6" gestiegen. Von den beiden Städten im Leine-

gebiet» die 4}ffentliche Wasserversorgung durch Quell- oder Boden-

Wasser haben, hat Gottingen Wasser von mehr als 18—20® Härte

nicht vermieden, sondern benutzt vorwiegend das Quellwasser des

1) Siehe in diesem Siaiio ErUftmngwi des Ministers Brefeld, Knxeoi-

zeitnng 18!)9 Nr. 38, fürner KuxenzcituDg 1900 Nr. 93 S. 2 und Jahreslierielit

der Handelskammer in Halle a. a. 0. S. XXVUl ff.

2) Com giauo saiis a. a. 0. S. 7—22.
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Beinsbrannens von 44« Härte, daneben „Bodenwasser" von 24,4»

letzteres im Hochsonmicr, wenn das der Reinsquelle oicbt genügt.

Sodann haben die 1878 eröffneten städtischen Wasserwerl^e Han-

novers in den Jahren 1884 bis 1901 eine zwischen 16,5 and 24,3 <^

wechselnde Härte gezeigt. Klagen Aber Geschmacki BekOmndich^

keit oder Schädigung der Interessen des täglichen Lebens, die

sich auf die Härte des Wassers zurflckfOhren Hessen, sind niemals

laut geworden.

Aus diesem Beispiele allein ergiebt sich die grosse Schwierig-

keit, einen fQr das ganze preussische Gebiet feststehenden Maximal-

härtegrad aufzustellen; was z. B. für das Elbegebiet gilt» passt

nicht für das Leine- und Innerstegebiet. Was nutzt es auch zu

gestatten, dass Abwässer bis zur Erreichung von 30 Grad Härte

eingeführt werden, wenn das Flosswasser schon an und für sich

24,6 Grad und noch melir TTärte zeigt?'.

Daher sind neben der Feststellung von Grundsätzen durch

die Centralverwaltung (Ministerium) lokale Polizeivorordniingen

znr Hegelang der Abwässerfragc wünschenswert. Die Polizei-

verordnung ist für diese Zwecke viel geeigneter als ein Wasser-

gesetz. Denn einerseits wird die zu entwerfende Polizeiverordnung

die Normen, welche bezüglich der Kcinhaltung der Gewässer für

die Resehlii<;sf;i?;snng der Beh^^nlen über Geneliniij!:iini? oder Ver-

leihung nia^strf')>(Mi(1 sein sullen. am besten bestiuinien und die iiu

Interesse der Keinluiltung ziilässigeu Grenzen für eine gelegent-

llflio oder varüber^/t'bonde Benutzung der Wasserläufe zu Ab-

Wiisserung.s/wecken Icslstelien.

Andrerseits kann eine Polizeiverordming am besten je nach

La^e der besonderen Verhältnisse dos einzelnen Falles dem Er-

messen der Behörden freien Spiehaiun hissen und die mannig-

faltigen in der Kaliabwässenmgsfrage oft und scharf aneinander-

stossendcn und widerstreitenden Interessen wenigstens in gewissen

Grenzen vereinigen.

Wir wollen dies nun an zwei Beispielen darlegen, wie sehr

eine Kegelung der Abwässerungsfrage auch durch Polizeiverord-

nungen vor einer Regelung durch Wassergesetz den Vorzug ver-

diene. 1)

1) Siebe zum Folgenden: Jahresbericht der Hallenser Handelskammer 181)8

s.xxxvmff.
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Von den seiner Zeit gegen äeü Wassergesetzentwnrf Ton

1894 erhobenen Einwendangen kamen hauptsächlich die beiden

folgenden in Betracht. Man sagte einmal, in den die Beinhaltung

der Gewässer behandelnden Paragraphen sei lediglich auf die Ver-

hütung einer Gefährdung der gesundheitlichen Interessen und einer

erheblichen Belästigung des Publikums Bedacht genommen, dar

gegen seien der allgemeine Bedarf an reinem Wasser zum Trinken,

Waschen, Baden und insbesondere zur Versorgung von Ortschaften

mit Trink- und Wirtschaftswasser, femer die Interessen der Land-

wirtschaft an der Benntznng des Wassers zum Tränken und zu Riesel**

zweien und die Interessen der Fischer^ unberllcksichtigt ge-

blieben. Auf der andern Seite sei dem Umstände nicht Rechnung
getragen, dass Industrie und Bergbau sich ihrer unreinen und mit

fremden schädlichen Stoffen vermischten und verbundenen Ab-

wässer notwendig entledigen müssten, dass aber nicht immer die

Möglichkeit gegeben sei, dieselben, ohne die Rentabilität des

Unternehmens zu gefährden, ausieicliend zu reinigen. Es ist

klar, dass in diesen widersprechenden Interessen ein Wasser-

gesetz mit allgemeinen absoluten Normen nicht hätte Ordnung

schaffen können. Hätte man zu sehr das allgemeine Publikum

bcrünksichtigt, so hätte sich die Landwirthschaft darüber beklagt,

und hätte mau auf die letztere besondere Rücksiclit genommen,

dann hätten Industrie und Bergbau geklagt. Was demnach ein

Wassergesetz nicht leisten kann, nämlich die lierücksichtiL-nng

der verschiedensten Interessen nach Ort und Zeit, das leistet

eben die Polizeiverordnung. Sie kann Normen aufstellen gerade

mit Rücksicht darauf, duss in einzelnen Gegenden die iudustriellen

Interessen, in andern dagegen die landwirtschaftlichen wesentlich

überwiegen, und sie kann für bestimmte Gegenden oder für be-

stimmte Wasserläufe strenge oder umgekehrt weniger strenge

Vur>,cliriften treffen je nach Lokalbedarf.

Der zweite Einwand, der gegen die Vorschriften des Wasser-

gesetzes erhoben wurde, betraf die liestimmungeii der Stoffe und

Stoffmengen, deren Einbringung in die Gewässer verboten sein

soll. Kan sagte, eine erschöpfende und zutreffende Feststdlnng

der schädlichen Stoffe und Stofhuengen sei wegen unzureichender

Kenntnis derselben, tefls wegen der Verschiedenartigkeit der

Wasserl&ufe nicht möglich. Das war ja auch ganz richtig. Ein

Wassergesetz mit allgemeinen Normen kann jene Feststellung der
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Stoffe und Stoffraenf^on in allfremciner und absoluter Weise nicht

treffen, ebensowenig eine Ministcrialvcrorduung, wie wir oben

unter Berufung auf die Autorität von Kraut festgestellt haben.

Schon deshalb nicht, weil, was für den einen Wasserlauf

schädlicher Stoff ist, dies nicht für den andern ist. Oder was

für den einen Wassoriauf wegen der schon vorhandenen Verun-

reinigung schädliche Stoffmenjje wäre, braucht es nicht für einen

andern zu sein, der verhältuismässig reineres Wasser führt. Aus

allen diesen Schwierigkeiten hilft nur die lokale Polizeiverord-

nung, welche Stoff und Stoffniengen am Besten bestimmen kann.

Die nächste Wissenscliaft, die sich seit jeher mit der Ab-

wässcrungsfrage bescliättiAt, ist die Chemie, die durch Verarbeitung

der Kndlangen die Verunreinigung der Flüsse vcnnindeni will.*)

Die Laugen nutzbringend zu verarbeiten ist bisher noch nicht

gelungen, 2) weil es für die aus jener Verarbeitung hergestellten

Produkte an gcmigender Nachtrage und Verwendung fehlte. Man
hatte zwar gehofft, ihnen in der Ceraentfabrikation als Magncsia-

cement einen Platz zu verscliaffen. Auch ihre Verwendung für

die Textil- und Papierindustrie in Form von Hagnesiarerbindangen

ward angestrebt» alles vergebens. Eine wenn aneli an sich nicht

nutasbringende, so doch von deren Last befreiende Verarbeitung

der Endlauge konnte die EalUndastrie yon einer drttekenden

Fessel befreien. Da wird denn nan Ton chemischer Seite

empfohlen, die AbwSsser der Kaüindnstrie mit Kalkmilch zu zer»

setzen und zu fällen, wodurch das Abwasser weniger unange-

nehm schmecken würde. Die aus diesem Prozesse gewonnene

Magnesia könnte auch in der Industrie Verwertung finden. Aller-

dings sei bemerkt» dass dies von Autoritäten wie Kraut u. a. an-

gezweifelt wird.')

Ein anderes hier in Bcti*acht kommendes Mittel, derselben

Frage näher zu kommen, ist das Projekt des Mittellandkanals.

Derselbe sucht die fehlende Querverbindung westlich von der

Elbe zwischen Elbe, Weser, Jade, Ems und Rhein herzustellen.

Es handeit sich insbesondere um einen mit verschiedenen Zweig-

1) Siehe SUD Folgenden: Rubcncr a. a. 0. Seite 28 f., ferner Kuxcn-

stitung, 1899, No. 78, Beilage.

2) Siehe Volhard, Outftctiten in Sadten der Stadt Magdebnig, Seite 9,

das mir durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Verfasseis angegangen ist.

3) Siehe Cttm grano salis S. 9. A. f. nnd Wolfinana a. a. S. SIO.
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linien, sogenannten Sticbkanalen, anszustattcnden KmsH, der von

Beweiigem am Doiimund-Emskaoal bis nach Heinrichsberg-Magd&-

barg reicht und 325 Kilometer lang ist. Dieser Kanal hat den

Zweck, das WestMisch-Rheinische Kohlenrerier mit den Weser«
und Elbebäfen sowie mit Hannover und weiter über die Elbe

hinaus mit Lfibeck und Berlin in Wasseryerbindnng zu bringen.

Wenn wir nun im einzelnen den Torgeschlagenen Lauf des

Kanals ins Auge fassen, so werden wir zwei ganz überraschende

Thatsachcii finden. Vor allem, dass das Kanalprojekt von der

Bodcngcstalt so begünstigt ist, dass man es beinahe von ihr vor«

gezeichnet nennen könnte, dass es also, rein technisch genommen,
ohne jede Schwierigkeit durchzuführen ist. Zum Zweiten, dass

der Mittellandkanal gerade durch jene Industriegebiete führt, die

von der Kaliiiidustrie zum grossen Teil beherrscht werden. Ich

meine Haunorcr, Braunschweig und das Magdeburg -Halberstädter
Salzbeckcn.

Nachdem der Kanal ßewcrgeru verlassen hat, wird er zwei

Kilometer nördlich davon unter der Balm Osnabrück-Rheine hin-

durchgeführt und tritt hierdurch in ein Gebiet ein, das in geo-

graphischer Bcziehun-^ deshalb so merkwürdig ist, weil die Flüsse

darin einen an Windungen und Blegungeu sehr reichen Lauf auf-

weisen.

Alle die zahlreichen Wasserläufe jener (Tcgend. Ibbenbürer

Aa, grosse oder Uraflut Ahe, grosse Aue (vun links in die Weser
oberhalb Nienburg einmündend) mit ihren vielen Ziidüsson über-

schreitet der Mittellandkanal, indem er die grössereu als Brücken-

kaiial überbrückt, während die kleineren in Dückern nnter ihm

hindurch geführt werden. An den Lfcrii des Kanals ist

historischer Boden. Dort liegt ein Teil jener trügerischen

Sümpfe, über die die Bdmer ihre Hoorbrückcu führten. Dort

liegt das Barenauer Moor, das eine Zeit lang als der Ort der

Yamssehlacht gegolten.

Der Kanal berührt den Südrand dieses Moores nnd wendet

sich dann in eine überaus freundliche Gegend, durch welche das

Wiebegebirge, der Bfickebnrgerwald und Heister durchzieht

Endlich biegt der Kanal auf Hannover und Linden zu. Bis da-

bin hat er eine Reihe von Stichlianäleu mitgenonrnten und ist von

bedeutenden St&dten dicht an Osnabrück und unmittelbar an

Minden vorbeigeführt worden. Die vom Kanal bis dahin durch*
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.schnittene Genend hat, abgesehen von dem nach dem Kheiii

duichgehcudcu \'eikelir,, eine hochentwickelte Fabrikthätigkeit, so

z. B. die Osnabrücker Montanindustrie. Es kommt aber hinzu,

dass die Mineralien der durchzogenen Gegenden, wie Sandsteine

von PortA bei Minden, Oberkirchner Sandst^n, die Backe-

bnrger Kohle und die Kalisalze um Hannover hemm einen ver*

mehrten Absatz erfahren werden.

Nicht minder vorteilhaft wird der Mittellandkanal in der

Strecke von Hannover nach Heinrichsburg-Magdebarg. Er fahrt

von Hannover Aber die Strecke Misburg-Gifhom-Oebisfelde. Der

Kanal nähert sich dstlich von Hannover mehr und mehr dem Aller-

thal, nachdem er auf Brfickenkanälen die Fase, die Erse und die

Ocker fiberschntten hat. Sfldlich Gifhorn erreicht er das Barn-

bruch im Allerthal. Bis in die Gifhorner Gegend wird der Kanal

za Abwfissemngszweoken benutzbar sein, da hier die wichtigsten

StichkanSle einmünden, welche die Abwässer ans dem Hildes-

heimer und Braunschweiger Kalibecken mit sich führen.

Von XalvOrde begleitet der Mittellandkanal die Ohre. Die

ganze in Betracht kommende Gegend hat eine ausserordentlich

entwickelte Eisen-, Hütten- und Berg\v(!rksindustrie, Es kommt

hier in Betracht: Peine mit seiner Eisenindustrie, Braunschweig

mit seiner Kohlen- und Kaliindustrie, Hildesheim und Magdeburg-

Halberstadt mit ihrem hochentwickelten Kalibergbau.

Diese 325km lange Hauptstrecke des Kanals hat Zwcig:kanäle,

die in ihrer projektierten Gestalt III km lang sind, und die uns

hier deshalb interessieren, weil sie das Kaiigebiet im engeren Sinn

mit dem Hauptkanal verbinden und für Abwässerungszwecke ver-

wendet werden können. Der erste dieser Zweigkanäle ist der-

jenige, der von Osnabrück bis Bramsche führt; er ist 17km lang,

berührt aber, ebenso wie der folgende sogenannte Zubriuger

zwischen Hessisch-Oldendort und Kintelen, vorwiegend Kohlen-

indnstriegebiete. Allerdings sind schon um Osnabrück eine Reihe

von Versuchsbaiien auf Kalisalze vorgenommen worden, wie z. B.

Powe, Bissendurf, Jecker, Astrup u. s. w. Es wird demnach der

erstgenannte Stichkanal für die Kalündustrie von Bedeutung

werden.

Etwa 13 km ilstlich von Hannover bei Misburg mündet ein

32km langer Stichkanal, der von Hildesheim zunächst das Thal

der Innerste begleitet, dann aber, unter Aufnahme eines 5km
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langen Speisegrabens aus der Leine, dem Ostrande des Leinethales

folgt. Dieser Sticbkanal wird nebst dem in der Folge zn erwäh-

nenden fftr die Kaliindnstrie von besonderer Bedeutung werden,

da er in das Herz der Hannoyerischen Kaliindnstrie, nämlich bis

Hildesheim fährt.

Zwischen Grosssteinwedel und Immensen mändet der 16 Em.
lange, nordwestlich gerichtete SUchkanal von Peine. Zwischen

dem letztgenannten und dem von Hildesheim führenden frfihcr

erwähnten liegen eine Menge von Kalisalzbauen und Versnchs-

bohrungen, was ein Blick auf die Kartet besonders verdeut-

lichen wird.

Hier liegen an Kalibauen Hansa-Silberberg, (Empelde), Bonen-

burg, Bcnthc-Wallmont, Deutschland, jenseits der Leine Wehningen,

Friedricbshall, Hohenfels, Schioferkauto und Sarstedt, südlich von

Hlldesheim im Flussp:ebicte der Tiiiicrstc da«^ hervorragende Kali-

bergwerk Salzdetfurth, ferner Carlsfuiul, Willieliiishall, Bockenem,

Salzgittcr mit einer Unmass-e von Bohrgesellschaften und Ver-

suchsbauen. Schliesslich führt ein 22 Km. langer Stichkanal nach

Braunschweig, der südwestlich in der Nähe von Gifborn in den

Hanptkanal mündet. Derselbe lu gleitct die Ocker und wird des-

halb für alle Kalibergwerke von Bedeutung, die iu dem Ocker-

Allergebiet liegen. Es sind dies insbesondere die Kalibergwerke

As.se, Hedwigsburg, Beienrode, Burbach (Waibcck), Eiuigkeit

(Fallersleben) nebst einer Reihe von ixjhrgesellschaften.

Zu allen diesen Stiebkanälen, die in der Kanalvoilage vorge-

zeicliiiet waren, niüsste noch einer hinzutreton. der in der Vorlage

nicht erwähnt ist, aber seiner Zeit im Interesse der Wasserfrage

zu Magdeburg vorgeschlagen wurde.

Ich meine den sogenannten Stassfurt-Magdeburgcr Laugen-

kanal, welcher nicht blos, wie ursprünglich geplant, für die Ab-

wäs.seruug zur Knthistung des Elbe- und Saalewassers nutzbar

gemacht, sondern uucli in industrieller und volkswirtschaftlicher

Hinsicht von grosser Bedeutung werden könnte.

So müsstcn sich bei der Lösung der Abwässerungsfrage die ver-

schiedensten Wissenschaften und Tcrschiedensten Interessengruppen

die Hand reichen. Ebenso wie es nach dem Vorhergehenden nn-

zulässig erseheint» einer Industrie und Interessengruppe die Sorge

1) Siehe KiTten-BeOage.

StOpiil. Befonnvonohl. s. Ofgaolntion d. d. K. 7
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der Abwässern II gsfrage iuifzulialsen, cIxmiso unstatthaft ist es, nur

an ein Mittel znr Lösung jener Frage zu denken, wie man hierbei

mit Vorliebe an Pülizcireglenienticiung zu denken ptlegt. Das

Wort des berühmten Physikers Arago, das Kraut iia die Ab-

wässcrungsfrage citiert hat, möchten wir hier in Erinnerung

bringen

:

^Les ph^nom^nes des seiences physiqnes ne se laissent pas

regier par des ordonnanees, proscrites d*avaiice.'*

§ 5. Das Kallsyndikat als Ftokukartell, ein Yorbild.

I.

Die imVorhergehenden anfgefahrten BefomiTorschläge drängen

nach einer Losung, und es soll nun in Folgendem gezeigt werden,

wie gerade das Ealikartell in seiner jetzigen Gestalt geeignet ist,

allen in jenen Beformprujekten geltend gemachten Wfinschen zn

entsprechen.

Die Organisation des Kartells im einzelnen zn schildern und

seine volkswirtschaftliche Bedeutung klar darzustellen, ist dem
Gesarotwerke vorbehalten. Hier genügt es, das Eigenartige des

Kalikartells festzustellen.

Dasselbe besteht nämlich in der Anteilnahme des Staates,

d. i. des Fiskus an demselben. Da dieser letztere mit dem einen

Fuss zwar im privaten Erwerbsleben steht, mit dem anderen aber

in das Gebiet öffmtllchen Gemeinwohles tritt und treten muss^

so wäre schon durch diese Thatsache allein die Eigentümlichkeit

eines solchen Kartells, das wir am zweckmässigsten als Fiskus-

kartell bezeichnen, begründet. Aber noch ein anderes charak-

teristisches Merkmal hat das FiskuskarteU ausser jener fiskalischen

Beteiligung, nämlich die wichtigen Sonderredite, die dem Fiskus

eingeräumt sind, und durch deren Ausübung er die Verwaltung

des Syndikats in wahrhaft volkswirtschaftlichem Sinne leitet.

Diese Sonderreehte bestehen zunächst in dem Vorsitz des

l'Mskus im Ausschüsse des Kalisyndikates (Art. V. C. 2) sodann

1) Den Vorsits im Ausschüsse ftthrt der Vertreter des kOnlglieh preossi«

sehen fiergfiskns. Der Vertreter des Vorsttsenden wird anf die Daner eines

Kalenderjaliies gewählt. Als gewählt gilt derjenige, auf welchen sich die

Stininten der Mehrheit vereinigen, im Falle der Ötimmengleichheit entscheidet

das Los.

Digitized by Google



~ 99 —

in dem Vetorecht desselben bei jeder Erhöhung des Kainitpreises

und der sonstigen DAngersalze, insoweit der Verbrauch der deut-

schen Landwirtschaft in Betracht kommt (Art. TU. B. 1)
i), und

schliesslich in dem Becht des Fiskus, resp. des preassischen Han-

delsminteters, im Falle Torfibergehender örtlicher Notstände
zn Gansten des davon betroffenen Teiles der deutschen Landwirt-

schaftv Ansnahmeprelse festzusetzen (Art. YII. B. 2) ^.

Wir werden demnach ein Fiskuskartell definieren

als ein Kartell, an dem der Fiskus eine gesellschaftliche

Gewinnbeteiligung erhält, und in dem er durch Ausübung
von Sonderrechten die Leitung der Verwaltung in seiner

.Hand hat.

Die staatswirtschaftliche Eigenart dieses Eartelltypus, der

Ton der Wissenschaft bisher ganz ignoriert wurde, beruht darauf,

dass derselbe in der Mitte steht zwischen freier Prirat-

konkurrrcnz und staatlicher Bureaukratisierung, wie sie

eine staatliche Monopol- oder RenicvcrWciltung notwendig im Ge-

folge hat. Zwar ist schon die SyndÜLatsbildung an sich geeignet,

die sogenannte EUbogenkonkurrcnz des privaten Wirtschaftslebens

in gewissem Sinne ausznsschliessen. Aber man kennt die Einwände,

die trotzdem gegen Kartelle im allgemeinen erhoben werden. Die-

sclbon werden noch im TTF. Ahsclinitte dieses Paragraphen gesich-

tet und gejji iift werden, und es wird daselbst zu zeigen sein, dass

die vom Verein für Sozialpolitik in seinen Verhandlungen^) auf-

gestellten Postnlatc für ein Musterkartell bei dem Kalikartoli

erfüllt sind.

1) Eine EinschTünknnff der Px'fn^^nissc der Syndikafsorcranc findet ferner

insofern st;ifl. als die St( iiionin^' des Nettopreises des Kuinitsalzes über die

Hölie liinaus, welche bei Abschluss dieses Vertrages massgebend war, bezw. der

Preise der sonstigen Dftngesalse Uber die einmal festgestellton Satse hinans,

insoweit der Verbrancli der deutschen Landwirtschaft in Betracht kommt, der

Zustimmung (L s königlich iir( ussischen Ministers £flr Handel und Oewia'be

bedarf (sieh«' SyncHkatsvertrag).

2) Im Falle und für den Umfang TorUborgchender örtlicher Not-

stände kann dexsdbe Hinister so Gunsten d<tt davon betroffenen Teils der deat-

scben Landifirtsdiaft Ansnahmeprdso festsetaen. Er iriid. hierbei die besonde-

ren und allgemeinen Selbstkosten, die Amortisation und iSabstanzverminderung

berücksichtigen, so dass die Ausnahnieprcise die Summe jener Kosten jodcnfalls

nicht unterschreiten ; er wird, vor jeweiliger Entscheidung den Ausschuss hüren.

S) Sielie Sebriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. GO und 61.
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HicM- interessiert uns vorläuli«^ nur das andere Grenzgebiet

des Fiskuskartclls, nämlich die Vermeidung einer Verstaatlichung

und der damit zasammenhäiigenden Bnreaukratisierung.

Gewisse Industrien nnd Grewerbe vertragen nümlicb nicht eine

staatliehe Ifonopolisierung. Dies trifft z, B. beim Kali- und Kohlen-

bergbau, samt den damit zQsammenh<ängenden Industrien, bei der

Salinenindnstrie nnd unter anderem aneb, so entfernt es auch

liegen mag, bei der Reichsbankyerwaltaog ztt>).

Für alle diese Arten von Industrien und Gewerbe, iSac welche

eine staatliche Monopolisierung unthnnlich erscheinen würde, be-

zeiehnet eine fiskalisehe Beteiligung an denselben ein Auskunfts-

mittel, welches die Yorzdge der YerstaaÜichnng ohne ihre Nach-

teile besitzt.

Wir wollen dies in folgendem für eine Form der Fiskusbe-

teiiigang, nämlich für das Fisknskartell, insbesondere auf dem
Gebiet der Kaliindustrie, nachweisen.

Als Vorzug einer staatlichen, d. h. durch Staatsbeamte ge-

führten Yervv'altung wird gewöhnlich angeführt, dass die letztere

mit gr()ssercr Sachkenntnis und grösserer Gewissenhaftigkeit ar-

beite. Die bekannten Klagen über Raubbau und Wassereinbrüche

in der Kaliindustrie sind, wie wir ol>en gehört haben, auf diese

Tonart gestimmt.

demgegenüber wird immer auf die schematische, uniformieronde

Tendenz in der Staatsverwaltim?:. welche jeden Unteriiclimuni^fs-

geist lähmt, hingewiesen 2). So wurde z. B. in einer privaten

Denkschritt des um bergbauliche Interessen hochverdienten Ver-

eins in Dortmund^) nachgewiesen, dass die Selbstkosten eines

Privatwerkes, aänili*^b A'^cliersleben , bei Förderung von Kainit

pro Doppeicentner blus^ zwischen 14,6 und 32,5 Pfg. schwankte,

während zur selben Zeit 1888 die Selbstkosten des fiskalischen

Werkes in Stassfurt zwischen 61—78 Pfg. sich bewegten. Wenn-
gleich diese Zahlen eine Verallgemeinerung nicht erfahren dürfen,

SU zeigen sie jedenfalls, dass jener Einwand gegen Fiskalisierung

nicht ganz abzuweisen ist.

1) Si« Uo darüber: Walter Lötz ia Hirths Annalon 18Ü8, Ü. 153—181 „Der

Streit um die Verstaatlichung der BoicUsbaok".

2) Siehe VctIiaBdIuligen des Prenssischen Abgeordnetenbaiises, Ji^rg.

1893|1894.

Siehe Denkschrift des Vereins fflr bergbauliche Interessen in Dortmnnd,

Essen ISd^ S. 7.
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Ein anderer Punkt, der gegen die Fiskal isicning geltend ;^e-

maclit wird, ist. dass die Entfaltung der freien i'roduktionskräfte

innerhalb eines tiskalisclien Betriebes wenij?er erfolgt, als inner-

halb eines privaten Unternehmens. Ein interessantes Beispiel hier-

für bietet die ivohlenindustrie. Von 1890—99 hob sich die Kohlen-

craeuguns; Prensscns um rund 30,4 ilillioncn Tonnen. An dieser

Produktion waren die fiskalischen Saargruben und ubcr.schlesischen

Gruben mit 45,5 resp. 39%, hingegen die Euhrkohlengruben mit

58,6% beteiligt. Wir sehen also, wie nützlich hier gerade eine

VerhinduDg von privaten und fiskalischen Interessen in Gestalt

eines Fiskuskartells wäre. Der Fiskns hekäme durch die ihm zu-

gesellten Privatinterressen stets neuen Ansporn,

Das Ealisyndikat schwimmt nun zwischen diesen beiden Klip-

pen gefahrlos durch, insofern zwar Staatsbeamte im Mittelpunkt

des Syndikats, nämlich in Stassfurt» die Leitung der Verwaltung

in den Händen haben, andererseits aber durch einen Beirat der

privaten Interessenten Eontrole darüber geführt, und so eine gar

zu bureaukratische Verwaltung verhindert wird. An der Spitze

des Yerkaufssyndikats steht der Ansschnss des Kalisyndikats,

dessen Leiter ein Staatsbeamter ist. Dieser mnss sich aber in allen

wichtigen Fragen des Beirates eines Gesamtausschusses bedienen,

der ansser dem Vertreter des preussischen Bergfiskus sechs von der

Generalversammlung der Kaliwerke gewählte Mitglieder zählte).

Ein anderes Argument, das man gegen die Verstaatlichung

anführen könnte, und das man auch thatsächlich beispielsweise

gegen ein staatliches Reichsbankmonopol angeführt hat 2), ist, dass

eine Staatsverwaltung hervorn\gende Beamtenkräfte verliorf, weil

sie i^ewülmlich schlechter zahlt, als die konkurrierenden Privat-

institute. Das son;(Muinnte Tantit^me-Systcm, das ein so wirksames

Mittel ist, um die Strebsamkeit nnd den Eifer der leitenden

Beamten zu lieben, ist Staatslieaniten •^ctronüber kanm durch-

führbar. Ein Staatsbeamter niuss in feststehende GehaUsklassen

eingereiht werden, die ein Tantieme-System ausschlicssen. i)a-

1) Intcrcssaat ist, wio den alteu Werken durch den neuesten Syndikats-

ertra^ Ton 1901 iasoforn ein Vorroclit dii|:eiäiimt worden ist, als von den

genannten 6 Avsschnssmitgliedeni 4 gewdhnlieb den alten Oewerken angchSren,

und nach den Bestimmungen des Artikels V C. 1. nur 2 denjenigen Werken an-

gehören mii$5:en, welche nach dem 1. Januar Vi&'S dorn Syndikat beigotrcten sind.

2) Siebe J.oiz, a. a. 0, S. 170 f.
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durcb, dass das Kaliisviulikat Staatsbeamte und Privatbeainte,

letztere mit Taiitii'-nie-Systeni zur obersten Leitunu beiuft, ist ein

wirksames Zu.sanimenarbcitcii beider Jieamteuklaüscii ermöglicht.

Ferner ist die Kaliindustrie vor der Gefahr bewahrt, welche

gewöhnlich die Verstaatlichung einer Industrie mit sich bringt,

nämlich dass politisch einflnssreiche Sonderinteressen nunmehr

erlangen, dass die betreifende yerstaatliehte Industrie ausschliess-

lich in ihren Dienst trete.

Um es kursE zn sagen, yon einem Fisknskartell lassen sich

schwerer Liebesgaben erlangen, als von einer verstaatlichten

Industrie. So wurde seiner Zeit auch, als es sich nm die Ver-

staatidchnng der Seichsbank handelte, die Erwartung von agra-

rischer Seite ausgesprochen, dass fttr diesen Fall gegenüber der

verstaatlichten Beichsbank ein parlamentarischer Druck ausgeübt

werden könne, um sie zur grösseren Pflege des landwirtschaft-

lichen Kredits zu veranlassen i). Und in ähnlicher Weise sind

bereits dem preussischen Fiskus Zumutungen gemacht worden,

seine Verkaufspreise der landwirtschaftlichen Kalidüngemittel auf

die Selbstkosten herabzusetzen, mit dem Hintergedanken, dass man
sich durch entsprechend erhöhte Verkaufspreise an der in- und

ausländisclion Industrie schadlos halten könnte. Solche Zumutungen

würden sich natürlich bei einer Verstaatlichung der Kaliindustrie

nur noch steigern. Die Herren verwechseln eben nur gar zu oft

ihre Sonderinteressen mit den allgemeinen staatlichen und volks-

wirtschaftlichen. Vor diesen und Rhnliclien Zninutnngen bewahrt

Ulis das Fisknskartell, in weleheni der Staat seine l\eehte im

Inti^resse der alljueiiieinen Wohlfahrt i;elteiid machen kann, wo

aber auch andere luteiesseu gerade soviid IMatz noch haben, um
zu verhindern, dass der Fiskus in den Dienst von Suaderinteressen

einer bestimmten Partei tritt. Schliesslich sei noeh anf einen

Punkt aufmerksam i^enuicht, der in jüngster Zeit die Vurzüge

eines Fiskuskartelhs ^anz bedeutend liat zu Tage treten lassen.

Wir meinen nämlich die Invasion fremden, d. i. amerikanischen

Kapitals. In jüngster Zeit versuchte nämlich die „Virginia aud

Carolina ( hemical Compagnie*', die in Nordamerika, Richmond

—

Trenton. ihren Sitz hat und einen grossen Düngemitteltrust reprä-

sentiert, massgebenden Kiniluss innerhalb des Kalisyudikats zu

1) Siehe Lots, tu a. 0. S. 178 f.
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gewinnen, indem sie zur Behemchung einiger Kaliweiice eine

grosse Anzahl von Kaliknxen ankaufte.

Dass die Sache nun mit einer Verständigung mit d^ Kali-

syndikat in einer für das letztere befriedigenden Weise enden

wird, ist vorauszusehen.!) Hätte aber ein Privatsyndikat den aus-

ländisclien Angriff ebenso erfolgreich abgeschlagen? Wir möchten

diese Frage mit "Rücksicht auf die Amerikanisierimg des englischen

Schiffahrtstrusts, wie es in jüngster Zeit sich ereignet hat, noch

sehr zur Diskussion stellen. Vom deutscheu Fiskus ist jedenfalls

zu erwarten, dass er als Beteiligter eines Kartells die vater-

ländischen Interessen ausländischem Kapital nicht überantworten

und etwa dahin zielende Tendenzen innerhalb des Syndikats za

zügeln wissen werde.

Das sind die Vorzüge des Fiskuskartells vor einem Staats-

monopol.

"Wir wollen nun im folgenden noch einzelne dieser schon vor-

handenen oder noch auszubauenden Kartelle kennen lernen.

n.

Von den hier in Betracht kommenden Fiskuskaitelleu ist

vor allem das deutsche Salinenk arteil zu nennen -').

Schon seit dem Jahre 18Ü8 zeigten sich in dei' Salinenindu,>M le

Ansätze zu Kartellicrungcn, weiche ein llerabdrückeu der i'reise

unter das äusserst zulässige Niveau verhüten sollten. Grund hier-

für war namentlich die Thatsache, dass bis zu diesem Zeitpunkt

in allen deutschen Staaten, ausgenommen HannoYer and Olden-

burg, das Salsmonopol bestanden hatte und nunmehr ani^hoben

warde. Dies venirsachte freisten Wettbewerb und Freisdruck>

zu dessen Abwehr jene Kartellierungen geschaffen worden sind.

Sehr lehrreich ist namentlich hier der Weg, den
man vom Monopol zum Fiskuskartell machte, weil,

wie wir oben gehört haben, gerade der entgegen-

1) Inzwischen ein AMcommon zwischen dem Verkanfssyndikat der Kall-

werke imd dem amerikanischen südlichen Dilngcrtniät, auf das wir oben hin-

wiesen, sn stände gekommen. Dagegen ist «in Abkommen mit dem nOrdlidten

Trust bisher nicht perfekt geworden. Siebe Indastrie 190S, S. 1011.

2) Siehe zum folgenden: Wnist in den SchriftMi des Vereins für Social*

Politik, B(L 60, S. 137.
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gesetzte Weg fflr die verwandte Ealiindustrie em-
pfohlen wird, nämlicb Yom Fisltnskartell zum MonopoL

In der Salinenindnstrie hatte sieh die monopolistische Ge-

staltung derselben nicht bewährt. Vor allem deshalb nicht, weil

dadurch der Produlition der einzelnen Salinen durch die Staats-

grenzen eine ganz bestimmte Maximalhohe gesetzt war, welche

sie selbst dann nicht überschreiten durfte, wenn ihre Daturlichen

Verhältnisse auch eine Ausdehnung des Betriebes gestattet hätten.

So war z. B. Württemberg in der Lage, seine Produktion weit

über den Bedarf zu steigern. Allein das Salzmonopol verhinderte

dies. Aehnlich lagen die Verhältnisse in Preussen. Ein aiulerer

Grund für den Misserfolg des Monopols war der ungünstige Ein-

fluss, den dieses auf den Konsum ausübte. Dies zeigte sich

namentlicli in der rapiden Zunahme des SalzverLi cimlis zu land-

wirtschaftlicben und gewerbliclicn Zwecken, welche nach Auf-

hebung des Salzmonopols eintrat. So stieg die Produktion von

Siedestüz bis in die Mitte der 70er Jahre:

In Preussen . . um Uli %
„ Elsass-TiOth ringen „ 49,3 „

„ \V{irttoiHi)er^^ . „ 55,4 „

„ Hannover sogar „ 74,2 „

„ ganz Deutschland:

1868 . . 283100 Tonnen,

1874 . . 406 nOO „
1875 . . 4():U()0 „ i)

also um ungefähr 70 "/o.

Die Aufhebung des Monopols bewirkte demnach, wie wir

sehen, einen schrankenlosen Wettbewerb aut dem Gebiete der

Salinenindnstrie. So kam denn unter den Vertretern der sächsi-

schen und tliürinpiselien Salinen die erste Convention atn

24. Dezember 1808 zustande, deren Hauptinhalt die gemelnsauio

Verabredung von Minimalprcisen für Speisesalz w^ar.

Nachdem 1870 1871 der Vertrag erneuert worden war, musste

jedoch wegen Uneinigkeiten bezüglich des Absatzgebietes, ins-

besondere aber wegen der Konkurrenz der neuen hannoverischen

und sächsiscb-tliüringischcn Salinen, in welcher sie einander gegen-

seitig Konkurrenzeinstellung zusagten und für gemeiusamc Absatz-

1) Siehe statistMos Jahrbuch fOr das Deutsche Reich, 1862 bis 1877.
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gebiete gleiche Veiiianfspreise und Bedingungen feststellten. Äll-

mäJilicli wurden auch die hessischen Salinen in diese Vereinbarung

hineingezogen.

In der Zwischenzeit hatten auch die westfälischen Salinen

ähnliche Vereinbarungen für ihr Absatzgebiet abgeschlossen.

Ausserdem bestand schon lange 7or Aufhebung des Konopols

der NeckarsalinenTerein, dem die Salinen des badischen und würt-

tembergischen Fiskns und eine hessische Priyatsaline angehörten.

Charakteristisch far dieses Syndikat war der überwiegende Einflnss,

den hier die einzelnen Staaten hatten, ein Einfluss, der sich auch

beim Ausbau des Neckarsalinenvereins zur sfiddeutschen Salinen-

yereinigung anf diese fortpflanzte. Wir haben demnach im Neckar-

salinenverein das erste Fiskus kar teil zu erblicken. So sind im

Jahre 1874 in ^anz Deutschland Salinenkonventionen Yorhanden,

welche, jede für sieii. ihr Absatzgebiet beherischte.

Es ist aber auf deu ersten Blick klar, dass diese Gestalt der

Konventionen eine viel zu partikularistische war, und daüs eine

Auflnsiinr^ derselben bei der geringsten Beunruhigung- des Salz-

marktes eiiitietoii niusste. Standen doch diese Konventionen unter-

einander nicht einmal im lockersten Kechtsverhältnis. Die Be-

nnrnhignng des Salzmarktes Hess niclii lange anf sich warten.

Sie ging von den elsavSS-lothringischen Salinen ans, deren erhöhte

Produktion die süddeutschen Absatxverhältnissc stark beeintlusstc.

Man wollte demnach eine Peinigung mit den elsässischen und loth-

ringisclien Salinen herbeiführen, aber die württembergischeu und

badischüii lehnten jede Einwirkung ab.

So war denn vom Ende des Jahres 1874 bis znm Jahre 1879,

wenn man vom Neckarsalinenvei-ein absieht, eine konventioiislüse

Zeit iiercingebrochen. Just nachdem 1878 eine Ahsatzkartelliening

zwischen dem Neckarsalinenverciu und dem frunzfisiscli-lotlit indi-

schen Syndikat stattgefunden hatte, beruhigte sich der deutsche

Salzmarkt, und es gelang dann 1880 die westfälische Salinenver-

einigung ia\s Leben zu rufen, sowie eine Kartellicrung der baye-

rischen, sächsischen und thfiringischen Salinen wieder zustande

zu bringen. Auch im Norden schlössen die Salinen in Schlesien,

Posen, Pommau, Brandenburg und Sachsen sich znr norddeutschen

Salincnvereinignng zusammen. So gab es seit 1880 vier grössere

Gruppen von Salinen in Deutschland, nämlich die norddeutsche,

die thüringische, die westfälische und die südwestdeutsch-loth-
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riogische. Ein dauernder Bestand war allerdings uiclit gesichert,

denn es fehlte jede Verständigung unter diesen vier Gruppen. So

losten sicli 18B4 wieder die einseinen Eonrentionen auf. Erst 1887

wurden die Salinen einer allgemeinen Verständigung nahe gebracht.

DaSy was bisher vergeblich erstrebt war, wurde erreicht^ nämlidi

die Vereinigung der Gruppen zu Verbänden und dieser Gruppen«

verbände zu noch höheren Vereinigungen.

Die heutige Gestalt des Salinenkartells stellt sieh als ein

Kartell von Kartellen dar, in denen d^ Fiskus eine bedeutende

Bolle spielt Die deutsehen Salinen sind heute meist gruppenweise

zu Verbänden mit gemeinsamer Verrechnungsstelle zusammenge-

schlossen. Die Gruppenverbände haben sich wieder mit den flbri-

gen einzelnen Salinen in grosseren Verbänden oder Konventionen

zusammengethan. Diese Verbände haben den Zweck, die gegen-

seitige Konkurrenz zu verhüten, das Absatzgebiet der einzelnen

Salinen und den jeder von ihnen zukommenden Anteil vom Ge-

samtabsatze festzustellen, sowie eine Preiskartelliernng zu schaffen.

In Norddeutschland bilden die thüringischen und sächsischen

Privatsalinen nebst den Solvaywerken in Anhalt und Lothringen

sowie die Saline Orb den mitteldeutsdien Salinenverein mit Ge-

schäftsstellen in Halle und Salzungen. Sodann bilden die hanno-

verischen Salinen den Verband norddeutscher Salinen mit der Ge-

scbäftstelle in Hannover und die westfiUlschen Salinen deu west-

fälischen Salinenverein. Alle diese drei Verbände bilden mit den

Salinen des preussischen, braunschweigischen und lippischen Fis-

kus die norddeutsche Salinenvereinigong mit dem Sitz in Han-

nover. Diese letztere bezweckt eine Kontrule des Absatzes und

eine Feststellung gleichmässiger Verkaufsbedingungen.

In Sflddeutschland begegnet uns wieder der Neckarsalinen-

verein mit dem zusammen die königlich bayerischen, die fibrigen

württembergischen, badischen und hessischen Fiskussalinen den

Verband rechtsrheinisclior Salinen bilden. Dieser letztere bildet

wieder mit dem Syndikat der lothringischen Salinen die sütldeiilsrhe

Salinenvereinigung mit dem gleichen Zwecke wie für ^^orddeutsch-

land die norddeutsche Salinenvereinigung.

Wegen des Auscheidens der lothringischen Salinen im Jahre

1897 ist die süddeutsche Salinenvereinigung aufgelöst, doch besteht

nunmehr eine Vereinigung zwischen dem inzwischen zustande ge-
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kouuiKMitMi \'crbaiidc reclitsrlieinisclier Salinen und der norddeutschen

Salinenvereinigung.

Graphisch Hesse sich die Sache ungefähr so darstellen:

WestfSUacbe

Salincn-

vereinigung

Preußischer

Fiskus

MitMdeittodis

Saliuen-

vereiaigauff

I
HannoverBche

Solinen-

vereiuiKUDg

Braun-
8chw$;.
Fiskus

Bclicr

Fiskus

Nurddcutsclic Salinen vorfinifi;iini;.

Hossi-
sobnr
Fiskus

Badi-
seher
FSslms

Nocku-
Salinen-

Verein

Württem-

borgisctacr

Fittkus

liayo-
rischor
FiBkUB

Verband recliterheimiditt SalineiL

Daraus ergielit sicli der bedeutende Einfluss, den die Fisci

sowohl in der norddeutschen, wie auch in der süddeutschen Salinen«

Vereinigung Laben.

Durch private Mitteilung ist mir bekannt ^^cworden, dass im
Verband rechtsrheinischer Salinen ähnlich wie beim Kalisyndikat

infolge der anfänglichen Uebermacht des Fiskus der leitende Ein-

fluss dem letzteren zugefallen ist. Infolgedessen hat auch ein

Staatsbeamter bei der süddeutschen Salinenvereinigung die obei-ste

Leitung der Verwaltung, wofür er der Oencralvcrsammlung ver-

antwortlich ist. In allen Salinenverciiii^iiingen hat aher der Fiskus

einen wesentlichen KiuÜuss auf die Preisbildung, und dies hat, wie

mir vorn Vorstand des Neckarsalinenvereins versichert wird, auch

zur J^oigc gehabt, dass „dadurch übertriebenen Preiserhöhungen
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ein Ricg-el vorgeschoben wird und eine Bcliaudlimg des Salzes als

Spekulatiunsubjekt ausgesclilossori i.st'*.

Damit ist eine ilt r wesentlichsten Forderungen, die wir an

ein Fiskuskartell stellen, erfüllt.

III.

Auf einem anderen (i(;bi( tc des Hci^^hauos, vielleicht dem
wichtigsten, sind bi reits Ansati^e zu einem Fiskuskartcll vorhanden,

wie wir im nai iiiul^'endon zeigen wollen.

Das heutige ivuhlenpiudiiktionsgebiet Deiitscldands zerfällt in

drei Unterabteilungen, in das Gebiet des Kuhrbeckens, in das

Saargebict und in das oberschlessische Kohlenrevier. Im Ruhr-

gebiet herrscht vorwiegend das Rheinisch-Westphülischc Kahlen-

syndikat, welches wir im Folgenden noch näher in's Auge fassen

wollen und von dem schon hier gesagt sei, dass dasselbe ungefähr

50,6 « 0 der Gesamtproduktion») nmfasst.

Sodann kommt dos oberschlesische Revier in Betracht, dessen

Forderung 24,8 " o der GesamtfGrderang aivanaehi Von den hier

1899 zu Tage geförderten 23527317 Tonnen entfielen auf den

Fiskus bloss 5220289 Tonnen >), also ungefähr V4 gesamten

oberschlesischen Kohlenproduktion. Trotzdem ist der Fiskus zu

beinahe Vt Eigentümer^) aller oberschlessischcn Kohlengruben.

Im Saarrevler besteht nur der fiskalische Bergbau und fordert

nnge&hr 9,5% der gesamten Kohlenproduktion Deutschlands.

Wir sehen demnach, dass das Hauptgebiet der privaten Pro-

duktion zugleich aber auch das Hanptgebict der gesamten dent>

sehen Kohlenproduktion das Rahrbecken ist. In diesem herrscht

jene Vereinigung von privaten Kohlenzechen, welche man das

Rheinisch-Westphälische Kohlensyudikat^) nennt. Das-

1) Siehe Industrie 1900, S. 1794,1705 f. Siehe VogclsteiD, Die Industrie

der Eheinprovinz 1888 bis 1900, Seite 52 f.

2) Siehe Industrie 1901, S. m f.

H) Yerhandhin^cn des deutschen Reichstages 1901. 15. Sitsung am
lö. Dez. lÖÜl. Bede des Abg. Stephan—Beuthcn.

4) Siehe zum folgenden: Steinmann-Bncher in den Yerliandlnnü:» n des

Vereiüs lüi Sozialpolitik, Bd. 60, 8. 213j225 und jetzt namcntlii'h die gute Studie

vou Yogclätein a. a. 0. (Milnchcner volkswirtäckaftliche Studien 1902, No. 47.)
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selbe ist eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von

Mk. 900000. Letzteres ist in 3000 auf Namen lautende Aktien

Yon je Mk. 300 eingeteilt. Ohne Genehmigung von Aufsicbtsrat

und GeneralTersammkng dürfien diese Aktien nicht ftbertragen

werden.

Zweck der Yereinigung ist, unter den Zechen einen ungesun-

den Wettbewerb auf dem Kohlenmarkte ansznschliessen nnd mit

anderen beim Wettbewerb in Betracht kommenden Zechenbesitzern

nnd Vereinigungen nach Möglichkeit feste Vereinbarangen Aber

die Beteiiigang am Gesamtabsatze sowie nfoer Preise nnd Liefe-

rangsbedingangen za erreichen. Als Organ fangiert vor Allem

die Versammlang der Zechenbesitzer , welche beseblassfflhig ist,

wenn ^4 <^U.®f Stimmen vertreten sind.

Ihr liegt vor Allem die Ernennang des Beirats, die Feststellung

des Absatzes, Aufnahme neuer Mitglieder etc. ob. Sodann hat

das Kohlensyndikat als Aktiengesellschaft einen Vorstand, dem
ein Beirat als beratende Instanz zar Seite steht Der Beirat stellt

z. B. die allgemeinen Grundsätze hinsichtlich der Preisbestimmung,

sowie der Qualität- und Sortenbestimmung fest. Im Allgemeinen

hat er die Verwaltangsgrundsätze festzastellnn, an die sich der

Vorstand halten muss. Eine eigene von der Versammlung der

Zechenbesitzer gewählte Kommission bestimmt die Beteilignngs-

ziffern der einzelnen Zechen. Nach der .Tain esbeteilignngsziffer

vom 1. Januar 1901 ^) war die Gesamtzahl der beteiligten Zechen

()2, von denen blos zwei eine Jahresförderung von über 5 Millionen

Tonnen zugesichert war, nenn hatten eine Tabresff^rderung von

über 1 Million nnd die übrigen 51 Zechen blos eine durrlisehnitt-

licbe Jabrestürdening von IHOÜOO bis 945000 Tonnen, woraus sich

ergiebt, dass die klolncn nnd mittelgrossen Zeclicn sich am boütea

seit Hestelien dos Svndii<atcs entwickelt haben.

Bei dieser J^age der Dinge, da nämlich melir als die Hälfte

der gesamten Kolileni)roduktion Deutschlands in den Händen eines

privat wirtschaftlichen Syndikats sich beündet, hat man oft die

mitunter herrschende Xohlennot diesem Syndikat in die Scluibe

gescholten. Su auch vor nicht langer Zeit in dvu Debatten des

Reichstags. Es wurde von der einen Seite. näinli(di von den

Syndikatsgegnern, darauf hingewiesen, dass das Ausiaud infolge

1) Siehe ludastric 1901, S. 1G4.
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des KohlenkarteUs viel billiger k&nfe, als der inländisebe Kon-

sument, indem dieser letztere dafür Herhalten milsse, die niedri-

gen Auslandspreise darcb erhöhte Einkaufspreise wieder wett au

machen.

Von der Seite der Syndikatsfreunde wurde dagegen ansge-

geffihrt, dass die Schuld an den nicht wegzuleugnenden hohen

Inlandspreisen den Zwischenhandel und nicht das EoUensyndikat

treffe.

Dies Aiguraent liess auch die Begierung gelten, indem der

Hinister Brefeld dem Hanse mitteilte, dass er heim fiskalischen

Kohlenabsatz in Oberschlesien gewissermassen nur anständige

Zwischenh&ndler» also insbesondere Konsumgenossenschaften bevor-

zuge. Mit dieser Feststellung wnrde aucli die ganze Kohlen-

debatte von ihrem End- und Zielpunkt abgelenkt, indem man des

Langen und Breiten daiiibcr verhandelte, ob nicht Genossenschaften

den leidigen Zwischenliandel ganz überflüssig machen könnten.

Als ob man jemals an dem Werte solcher Genossenschaften ge-

zweifelt hätte! Viel wichtiger wäre doch die Frage gewesen,

was der Staat oder der Fiskus zur Abhilfe thun solle. Natürlich

wurde auch auf die Notwendigkeit eines „Staatsmonopols" von

Seiten derjenigen hingewios'cn, die mit .staat.ssozialisti<icbcn Ideen

Alles und .Tedo«; zu heilen vermeinen. Dass ein Kohlenmrinopol

iu>clt weniger denkl>ar ist als ein Kalimonopol, erledigt sich für

den Kingeweihten mit der Thatsache, dass der Staat eine Kapital-

investition, wodurch die mehr als die Tlalfte der jährlichen Uesarat-

produktion erzeugenden Produktionsstätten angekauft werden sollen,

nicht ohne Weiteres angelegt werden kann. Man vergegenwärtige

sieli doch nur, dass das Xohlensyndikat alljährlich im Durchschnitt

öU Millionea Toiiaeni) fördert. Diese Ziffern multipliziere man

mit dem Preise eines Dztr. Kohle, der auf der Grube 52 Pfg. be-

tragen soll^), man bekommt dann die geringe Summe von nur 200

Millionen ^laik jährlich, wozn man sich natürlieli ein entsprechen-

des Kapital als Grundstock denken muss, was bei einer 4*Vo'gcn

Vcrzin.sung gedacht 6250 Millionen Maik ausmacht. Dies dem

1) Äm Ende des Jahres 1901 hat die Fdrderung des Kdilensyndikats

57,17 Millionen Tonnen betragen; siebe Fiattklmter Zeitung, Handelsblatt vom
21. Mai 1902.

2) bielie VerkaDdloDgen des deutschen Rcichstagcä, U. Sitzung vom

6. Deiember 1901, Bede des Abg. Oamp.
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Staate znztuniiteii, geht wolil kanm an, besonders wenn man noch

das grosse Risiko im Kohlenbergbau und auf dem Kohlen-Welt-

markt in Betracht zieht.

Viel passender wäre hier ein Fisknskartell, d. h. dass der

Fiskus mit dem rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat zu einer

Vereinigung zusammentrete und sich innerhalb derselben mass-

gebenden Einflnss auf die Gestaltung der Preise und die Hand-

habung der Verwaltung zu sichern rerstflnde. Freilich mflsste er,

um das letztere zu erreichen, nicht bloss Grubenfelder decken,

sondern wirklich Schächte bauen, mit einem Worte, einen

regeren Kohlenbergbau betreiben. Denn man kann es

kaum für volkswirtscliaftlicli richtig halten, wenn die jährliche

Produktionsziffer, wie wir oben gehört haben, im umgekehrten

Verbältnisse zum Ber?:worksei£i:ontnm steht, wie dies beim prenssi-

sehen Bergfiskus der Fall ist. Bedeutsame Ansätze zur Erweiterung

des fiskalischen Kohlenbergbaues sind bereits in der Gegenwart

gegeben, so ist dem preussischen Abgeordnetenbaus bereits

eine Vorlage zugegangen, durch welche der Staat zum Erwerb von

Bcrf^wcrkseii^entum an Kohlenfeldern im Ruhrreviere im Werte

von 60 Millionen crniä( htigt wird. Im Rnhrrcvier sich anzukaufou,

hat auch der St:nit wirklich n(5tig, um hier dem privaten Syndikat

gegenüber an Kinthiss /.ii i^cwinnen. Auch hat der prcussischc

Minister für Ilaii(]i I und Gewerbe anlässlicli der Kohlcndebatte

im "Reiflistage sich lebhalt für den Gedanken eines Fiskuskartells

ausgesprochen. Er sagte*): „Ich habe den Vcrsueli gemacht, ob

es nielit möglich ist. mit den Privatgrubcii eine Verständigung zu

linden, wonach wir gemeinsam Verkaufsstellen einrichten, in der

Form ei ncs Sy n dikates, an dem der Staat beteiligt ist

und in dem er einen massgebenden Einfluss hat. Ohes
mir gelingen wird, damit zum Ziele zu kommen, den Widerstand,

das entgegengesetzte Interesse, welches sich gelt^jnd macht, zu

überwinden, ihnen kha zu machen, dass es auch in ihrem Interesse

liegen würde, wenn wir solche gemeinsame Einrichtungen treffen

würden, vermag ich meinerseits noch nicht zu übersehen. Denn
die Verhältnisse, wie sie sich jetzt gestaltet haben, dass der Staat

in seiner Preisgestaltung nicht pari passn mit den Privatgruben

geht, sind hOchst unerfreulich.^ Dass aber auch innerhalh des

1) Siehe iBdnstrie 1901, S. 163.
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Syiulikales sclUsf der Wiiiiscli laut wird, dass auch der preiissische

Fiskus dem Syndikat beitrete, da er nunniobr ebenfalls Kohlen-

interesscnt im Rulirbezirke sei, erfabren wir jetat aus bestunter-

richteter Quelle 0-

Freilich wird ffir die nächste Zeit der Fiskus von dner

Fflblung mit dem Kohlensyndiicat Abstand nehmen mflssen, da

er im Buhrbezirk erst festen Boden zu gewinnen trachtet und bei

seiner gegenwftrtignn geringen Beteiiigang Ton den privaten

Kohlenintercssenten nur gar zu leicht ins Schlepptau genommen

werden konnte. Betrachten wir nur einmal die Uebelstände, die

der jetzigen Organisation der Kohlenindustrie anhaften, so werden

wir drei besonders hervorzuheben haben. Vor allem ist von einer

Stabilität der Kohlenpreise, wie man sie doch bei einer Kartellie-

rung der Industrie erwarten konnte, gar keine Rede. Erst in

jüngster Zeit wurde darauf hingewiesen wie sehr gerade diese

mangelnde Stabilität die mit der Koblenindusric eng verbundene

Eisen- und Stablindnstrie, welche für Deutschland von so hoher

Bedeutung ist, in ungünstigstem Sinne becinflusst hat. Gerade

in den Jahren 1894—1900 wurden die Inlands-Preise relativ hoch

gehalten, trotzdem die Weltmarktslage und der Weltmarktpreis

der Kohle dazu gar keine Veranlassung bot. Eine Folge dieser

Sachlage war, dass der inländische Eisenproduzent die Tonne

Kohle zu relativ viel höheren Preisen bezog, als das Ausland.

Ja selbst die tiskalischen Kohlenwcrke sind von diesem X'orwurfe

nicht frei zu sprechen. Wäre hier im Jvohleiisyndikat die fiska-

lische Jlaiid bei Preisfestsetzungen für das Inland eben so wirksam

wie im Kalisyndikat, d. h. wäre das Kohlensyndikat ein l'iskus-

kartell, dann wäre dieser Uebclstand wohl zu vermeiden gewesen,

<>1mmisü der andere mit dem letztereii zusammenliänni^cnde Nachteil,

den man gemeiniglich als Kühlennut des ivunsumciiten bezeichnet.

Der letzte, nicht der geringste Uebelstand ist der Arbeitermangcl,

welcher wie eine chronische Krankheit selbst in Zeiten der Hoch-

konjunktur dei ivolilenindustrie anhaftet 3).

Ihn diesem vorziil »engen, müsste die Lohnfestsetzuiig viel

stabiler sein, als sie jetzt ist, wo sie doch in Zeiten der Hoch-

konjunktur z. B. im Dortmunder Ilevier zwischen Mk. 946und Mk. 1245

1) Siehe FraBkfarter Zeitang a. a. 0.

2) Voi^plstein a. a. 0.

a) Siehe Industrie 1898, S. 1684 uad lUy7 und Industrie lyuü, 8. 1200.
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Jahrcsvcrdienst schwankt. Diese höchst markante Spannung hängt

allerdings mit dnr zuwrilen fieberhaften Kohlenprodiiktioii zu-

sammen. Alior aorarlo diese wäre durch ein Fiskuskaiti'U zu ver-

meiden und dadnrcli oiuei'soits der Kri-sonhildunf;:. andererseits

der T.nhunnsiclierheit, wie sie thatsächlich in der Kollleoindustrie

herrscht, ein liicgol vorzuschieben.

IV 1).

Die Frage, die wir diesem Schlnssabsatz vorbehalten, ist, ob

nnd inwiefern das heutige Kalisyndikat jene Vorwürfe treffen, die

gegen Kartelle im allgemein (mi erhoben werden. Wenn diese Frage

hier kurze zusammenfassende Erörterung findet, so geschieht dies

dessbalb, weil, ganz abgesehen von den Zwecken eines Schluss-

resnmees, ihre Beantwortung mit einem anderen, uns hier besonders

interessierenden Problem zusämmcnliängt, nämlich, ob die vom
Verein für Sozialpolitik für Kartelle aufgestellten

Reformvorscliläge durch den Bestand und die Form
des Kalisy u dikatcs als Fi skusk arteil ganz, oder zum
Teil wenigstens eine beiricdigeude Erledigung ge-

funden haben.

Die üblen Wirkungen, die man gewöhnlich den Kartellen vor-

wirft; sind vor allem, dass die Preise durch die Kartellbildung

in der Regel eine Erhöhung erfahren, die ohne Kartell nicht ein-

treten würde, insbesondere sei eine Stabilisierung der Kartell-

pi-eise ohne Küeksicbt auf die jeweilige Weltmarktlage in der

einmal festgesetzten H()he wahrzunehmen.

Was den ersten Vorwurf anlangt, so wird derselbe an einem

andern Ort noch ausführlich von uns zu erwägen sein, liier sei

nur kurz bemerkt, dass die Kalipreise nicht geiade übermässig

hoch über dem Produktionskostenniveau stehen.

Auch der andere Punkt der eventuellen Preisstabilität ohne

Rücksicht auf die Weltmarktlage erledigt sich schon mit dem

Hinweis, dass die Kaliindustrie als Inhaberin eines vorläufig fak-

tischen Monopols vom Weltmarkt unabhängig ist.

1) Siehe znni folgenden: Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 60

und Pohle, I>ie Kartelle der gewerblichen Unternehmer.

Stüpcl, HnformvQVBcbi. z. UrKanUation d. d. K. *

g
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Sodann soll das Kartell auf den Zwischenhandel insofern

schädlich wirken, als der letztere für gewöhnlich in Abhängigkeit

vom Kartell gerät, und dass ihm ein genau begi'cnztos Absatzgebiet

sowie Verkaufspreise vorgeschrieben werden können. Wie wenig

dies bei der Kaliindnstrie zutrifft, und wie günsti?:: sich ihr \'er-

biiltnis znm bedeutend^ten inländischen Zwischenhändler, nämlich

zur Deutschen L;uid\virtscliafisi:(\sellschaft. sc^taltet, wollen wir

noch anderen Ovis des näheren ausführen. Wie unabhängig

übrigens der deutsche Zwischenhandel, insbe.sondere die Landwirt-

schaftsgeselhcliaft, vom Kalikartell in Bezug auf die nestaltnng

der Verkauf.spreise ist, geht aus dem heftigen Kampfe hervor,

welchen erstere mit letzterem in den Jahren ISüÜ U4 wegen Er-

höhung des Kalipreises geführt hat.i) Das Syndikat hatte damals

die Forderung gestellt, den Preis für den Meterzentner Kainit auf

Mk. 1.80 zu erhöhen, nachdem er 6 oder 8 Jahre hindurch auf

dem Preise von Mk. 1.50 erhalten worden war. Das Syndikat

hat dann seine Forderung auf Mk. 1.60 ermSssigt and ist schliess-

lieh auf die HOhe Ton Hk. 1.60 zmückgegangen, welche Forderung

es noch gegenwärtig stellt Han ersieht daraas, dass hier die

Landwlrtschaftsgescllscliaft» die eine Consnmti?genossensehaft dar»

stellt, sich nicht ohne weiteres beliebig hohe Preise vom Syndikat

Torschreiben lässt.

Ferner führt Pohle, dem wir aaeh die beiden vorhergehenden

Einwendungen gegen Kartelle entnommen haben, an, dass die

letzteren aaf die Yerbessernng der Arbeitslöhne nicht nnr keinen

günstigen Einflass nehmen, sondern eine solche sogar zn verhin-

dern Sachen. Hier mochten wir ans nar die Bemerkung gestatten,

dass die Arbeitslohne im Kalibergbaa bedeutend besser sind, als

die im verwandten Eohlenbergban, mag nun der Kalibergbaa von

privaten Unternehmern oder vom Fiskus betrieben werden.

Ausser Pohle hat auch Bücher im Verein für Sozialpolitik

den Einwand gegen die Kartelle erhoben, dass durch dieselben die

sogenannte Arbeiterreservearmee vergrössert werde. Wie wenig

dies für den Kalibergbau zutrifft, geht ans der Stabilität der

vierteljährlichen Belegschaftsziffer zur Genüge hervor.

Wenn wir nnn der zweiten Frage dieses Abschnittes n;iher

treten, nämlich inwiefern durch den Bestand des Kalisyndikats

1) Siehe Verhandlaflgen des Preuss. Abgcordnctenbaases, 1 Bd. S. 586.
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den Tom Verein fttr Sozialpolitik aufgestellten Befonnfordenmgen

entsprochen wird» so gilt es vor allem, diese letzteren näher in's

Auge zu fassen.

So verlangt Bfleher nicht etwa priTatrechtliche und straf-

rechtliche Repressivmassregeln, also Unterwerfung unter das

Vereinsrecht etc., sondern Einrichtung eines Kartellamts, welches

ein Register zu führen hätte, in das sich alle Kartelle eintragen

lassen müssen, und dajs als Auskunfts- event. Aufl5sungsbeh5rde

gegenüber den Kartellen zu fungieren hätte.

Demgcgenäber hat Brentano mit Becht darauf hingewiesen,

dass eine soweit gehende Publizität, wie sie Bücher verlange, von

den Kartellen wohl kaum ertragen werden könnte. Was Brentano

aber selbst vorschlägt, z. B. Begistriernngszwang, dass eine Steige-

rung der Karteiipreise nur mit Zustimmung des Handelsministers

über ein gewisses Maximum erfolgen könne, ist nicht weniger ein

Eingriff in die freie individuelle Bechtssphäre, wie der Vorschlag

Büchers.

Wie nützlich zeigt sich nun hier gegenüber diesem Für und

Wider das Walten eines FiskuskarteUs. Die von Bfleher gefor-

derte Publizität wird schon vor allem durch die jährliche Ver-

öffentlichung des Etats gewährleistet^ in welchem genau die

Beteiligung des Fiskus am Kartell, die durchschnittlichen Verkaufs-

preise für alle Produkte^ die Arbeitslöhne, die Arbeiterzahl, beson-

ders aber auch die Selbstkosten, nachgewiesen werden. Mehr

Publizität kann man doch wirklich von einem Kartell nicht ver-

langen. Denn das, was fflr den Fiskus gilt, als dem Haupt-

beteiligten, das gilt mit grosseren oder geringeren Modifikationen,

was speziell die Produktionskosten anlangt , für jedes

andere kartellierte Werk. Denn das Wesen eines Kartells besteht

doch darin, dass das ßelationsverhältnis zwischen Produktioos-

kost^n und Verkaufspreisen für jedes der beteiligten Werke ein

gleiches sei. Also das Fiskuskartell gewährleistet die von Bücher,

Menzel, Pohle u. a. verlaiij^tc Publizität, ohne in die Privnt^jibäre

individueller wirtscliaftlicher Freiheit allzu tief einzugreiten.

Sie ermöglicht aber auch die von Brentano verlangte Einfluss-

nahme des Staates auf die Gestaltung der Verkaufspreise eines

Kartelles, zwar nicht, wie Brentano will, durch staatliche Preis-

tazen, die doch so wenig dem wirtschaftlichen Glaubensbekenntnisse
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dieses Gelehrten entsiireclieii. Wohl aber dadurch, dass der Staat,

wie wir (lios beim Kalisyndikat {4eschen haben, durch Ausübung

von Suiiden-echten einen ^^ünstiüon Kinlius.s auf die Gestaltune:

der Verkaufspreise nimmt, in>l i sondere eine starke Krhohungs-

tondenz zu ziig:rln weiss. Dazu tritt nun nach als Kontrolc die

üüt iu liehe Meinnni^. die jeden Augenblick in der Tjago ist, durch

Einsichtnahme der Anfstellnii!; des Staatshaushaltes .sich von der

Höhe der Verkaufspreise zu überzeugen und ihrerseits über-

triebene fiskalische Gelüste zu zähmen.
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Anhang

Kalisalz^Vertrag.

Zwischen

den unterzeichneten Grundbesitzern der Gemeinde,.

einerseits

und

andererseits

ist heute nachstehender Vertrag verabredet und geschlossen worden.

Gegenstand dieses Vertrages sind alle Grundstücke, welche den

unterzeichneten Grundbesitzern in der Feldmark

zu liügentum gehören. Es sollen ferner die in dieser Feldmark

belegenen Kirchen-, Pfarr- und Schnl-, sowie diejenigen Grund-

stücke, welche der Genossenschaft der Forstinteressenten oder

der politischen Gemeinde als solcher gehören, ebenfalls unter den

Vertrag fallen, insofern die dazu etwa erforderlichen Genehmig

gungen der zuständigen Behörden beschafft werden.

§2.

Die unterzeichneten Grundbesitzer räumen hiermit de

das alleinige und ausschliessliche Recht ein, auf den vorstehend

bezeichneten Grundstücken, insofern dieselben ausserhalb des Ortes

liegen und mit Gebäuden nicht belegt sind, zu bohren nnd zu

f2:raben und die hierbei etwa anfgrschlnssen werdenden Lager von

Kali-, Stein- und beibrechenden Salzen, insoweit dieselben dem
Verfügungsrcchtc der Giundeie-oMtiimer unterliegen, und zur berg-

männischen Ausbeutung geeignet sind, zu gewinnen und sich an-

zueignen und in ^( inem Interesse beliebig auszunutzen und zu

verwerten. Auch ist d berechtigt,

alle hierbei etwa vorkommenden Sooitiuellen gegen eine Jahres-

entschädigung von Mark in seinem Interesse

und nach seinem Ermessen zu verwerten.

§ 3-

Zur Erreichung der im § 2 angegebenen Zwecke ist

berechtigt, auf den in liede stehenden
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Grundstücken die von ihm crfuiderlich eriiciitctcn (.icljüiidc, >('lia( ht-,

Fabrik- und sonstigen Aiilagcni, sowie Vorriclitungen luid Kin-

riclitungeii aller Art an ihm fcocignet crscbeincndcn Stelion aub-

znführen. Tnsbesonilcre darf derselbe auch die vorhandenen Wege
und Wasserläufe benutzen, sowie neue Wege und Wiussorläufe

für seine Zwecke und auf seine Kosten nach eingeholter polizei-

licher Erlaubnis anlegen. Der Grundeigentümer ist zur Über-

lassung der seitens des Unternehmers für erforderlich erachteten

Flächen gegen vorherige Zahlung des in 7 festgc-sct^teii Kauf-

geldes verptiichtct. Hierbei sind 'ircnu- uud Teilstücke, welche

nicht grösser als zwei Morgen sind, auf Verlangen des Verkäufers

gemäss § 7 mit zu erwerben.

Herr verpflichtet sich, mit

den Schflrfnngeii und Bohiungen innerhalb zweier Jahre vom
Vertragsabsehlttss an gerechnet in der Gemeinde

oder in einer benachbarten zn demselben Unternehmen gehörigen

Gemeinde zu beginnen,, und wenn durch diese Arbeiten bauwürdige

Kalisalzlager vorgefunden und aufgeschlossen worden sind, muss

nach dem Fftndigwerden spätestens innerhalb zweier Jahre mit

dem Abteufen eines Schachtes begonnen werden.

Die KalisalzfOrderung muss nach der Bergtechnik und wie

es die Bergbehörden vorschreiben, ununterbrochen fortgesetzt

werden. Unterbrechungen dflrfen nicht eintreten, es sei denn,

dass Betriebsstörungen und nnvorhergesehene Fälle hindernd ein-

wirkten.

§5.
Wenn der Unternehmer von dem ihm eingeräumten Hechte

der Bohrung Gebrauch machen will, hat er dieses dem betreffenden

Grundeigentümer anzuzeigen und sich mit demselben vor Beginn

der Bohrarbeiten für die hierdurch in Anspnich genommene Flüche

mit dem doppelten Wei'tc des durch den Ran von Feldfrüchten

erzielten Ertrages abzutinden. Die Bf>hrh)cher müssen nadi dem

Gebrauche innerhalb der nächsten drei Monate wieder /ugewoifeii

werden, widrigenfalls dieses auf Kosten des Unternehmers ge-

schehen darf.

Soll ein Bohrloch aus technischen Lnunden offen bleiben, so

ist dieses dem L'utcruehmer gegen Weitei'zahlung der vereinbarten

Entschädigung gestattet. Diese Entschädigung ist jeweils für ein
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volles Jahr im Voraus zu entrichten, wobei jedes begonnene Jahr

für ein volles rechnet.

Die Einigung mit etwaigen Pächtern der in Betracht kom-

menden Obürllächcii bleibt dem Unternehmer überlassen. Pächter,

wclclie zu den Vertragsschliessenden gchürcu, erhalten dieselbe

Vergütung, welche der Uruudeigentümer erhalten würde, in solchem

Falle aber nicht erhält.

Bei Bohrungen im Walde unterwirft sieh der Unternehmer

rficksichtUch der abzutreibenden Holser nnd der für dieselben zu

zahlenden Entschädigungen der Entscheidung des zustehenden

höheren Forstbeamten.

§ 6.

Vor Beginn der Tiefbohmngen hat der Unternehmer für

Oberflächenbeschftdigangen, welche bei diesen Arbeiten etwa ein-

treten konnten, eine Sicherheit yon fünfhundert Mark za besteUen.

Diese Kaution ist^ sobald eine Schachtanlage auf den Grundstficken

der unterzeichneten Grundbesitzer begonnen wird, auf Zwanzig-

tausend Hark zu erhöhen.

Vorstehende Sicherheiten sind in baar oder mündelsicheren

Wer^apieren als Faustpfand für die beteiligten Gmndbesitzer bei

einem geeigneten Gassen- oder Bankinstitut zu deponieren, über

welches derzeitige Verständigung vorbehalten bleibt. Die unter-

zeichneten Grundbesitzer sind befugt, sich wegen fälliger For-

derungen jeder Zeit zunächst durch die Zinsscheine und, wenn

diese nicht ausreichen, durch die Kaution selbst bezahlt zu machen,

in welchem Falle die letztere durch den Unternehmer wieder auf

ilire ursprüngliche Höhe zu ergänzen ist.

Nach Fertigstellung der Schachtanlage darf der Unternehmer

die vorstehende Sicherheit nnch dadurch bestellen, dass in Höhe

derselben eine Kautionshyi»otliek auf diese Anlag-c zur ersten

Stelle eingetragen wird, welclie im Falle des Abschlusses eines

trleichcn oder ähnlichen Vertrages mit benachbarten Gemeinden

zu ij^ieiclien Kecliten mit den für diese Gemeinden zu bestellenden

Sicherheiten stehen soli

§ 7.

Der Kaufpreis des hannoverschen Morgens Bodenfläche, ge-

rechnet zu 26 ar21qm, wird nach der Scliätzung des Verkoppelunirs-

rezesses der Gemeinde in dei'

achten Klasse auf Mark icstgesetzt. Dieser
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Kaufpreis soll je nach »leiii Klassenwerte lU-s LaiuU's pio Klasso

um dreihundert Mark aufwärts steiften und abwärts lallen. Kür

jeden Morgen lütercssentcntorst liat der L'iiteniebiucr einen Kauf-

preis von Mark zu zahlen.

Zur Feststellung der Inkonvenienzen, welche besonders zu

Tergttten sind, ernennt jeder der beiden kontrollierenden Teile

einen unpartdiscben Sacbverständigen aus der Zahl der unter-

zeichneten Grundbesitzer. Bei Meinungsverschiedenheiten unter

den Sachverständigen entscheidet das Gutachten eines von den-

selben eventuell durch das Loos zu ernennenden Obmannes, welcher

aus den im Kreise ansässigen, als Boniteur verpflichteten Land-

wirten zu entnehmen ist. Der Ausspruch der Sachverständigen

unterliegt einer Anfechtung nicht.

§ 8.

Als Entschädigung für die bergmännische Ausbeutung der

diesem Vertrage unterliegenden Grundstücke zahlt der Unter-

nehmer den beteiligten Grundbesitzern für jeden geförderten

Zentner Kalisalz eine Entschädigung von 2,.Pfennig und für jeden

der geförderten und kaufmännisch verwerteten Zentner Steinsalz

eine solche von einem Pfennig. Die Zahlung dieser Entschädigung

(FOrderzins) erfolgt am 15. jedes Monats in haar für das im vor-

hergehenden Monate aus den Grundstücken der unterzeichneten

Besitzer geförderte bezw. verwertete Salzquantum.

^ 9.

Die Dauer dieses Vertra^as wird hiermit auf 100 Jahre fest-

gesetzt, vom Tage des Vertrausabseblusses an gerechnet. Nach

Ablauf der ersten öO Jahre ertolgt eine anderweitiire Festsetzung

des für die Kalisalze zu gewährenden l^'örderziiises und zwar

dergestalt, dass, wenn der Durehschnittsvcrkautspreis dieser

Salze in den letzten drei Jahren dieser 50 Jahre höher steht, als

der DurclischiiittsverkuiUspreis des Jahres 1S92, die Ver!^ütun£(

sich entsprechend erhöhen soll. Eine Ermässigung Üiidet in keinem

Falle statt.

§ 10.

Den beteiligten Grundbesitzern soll in Bezug auf die ihnen

gehörigen Grundstücke das Recht zustehen, auf ihre Kosten:

1. durch einen vereidigten Bficherrevisor die Betriebs- und

Absatzjoumale der Unternehmung vierteljährlich einsehen

zu lassen;

Digitized by Google



— 121 -

2. sich bezüglich der jeweiligen Abbauyerbältnisse bei dem
zuständigen krmiglichen Revicrbcamten jederzeit die er-

forderlichen Informationen einholen zu dürfen.

§ 11.

Der Unternehmer ist verpflichtet» die dnrch Mitbenutzung

vorhandener Wege- oder Grabenstrecken entstehenden Hehrkosten

zn tragen, sowie diejenigen Gemeinde- und Koppelwege, welche

dieselben dauernd als Hauptwege für Zu- und Abfuhr ihrer Pro-

dukte benutzen, auf seine Kosten chansseemässig auszubauen und

zu erhalten. Durch das Sturzen des Fördermaterials dürfen

Offentliehe Wege nicht berührt resp. unzugänglich gemacht werden,

Koppel- und Interessentenwege erst dann, wenn vorher seitens

des Unternehmers geeignete Wege hergestellt sind. Falls der

Unternehmer oder dessen Rechtsnachfolger eine Grubenhahn an-

legen sollte, sind auf derselben die (iüter der beteiligten Gruben-

besitzer zum jeweiligen Tarife der königlich Prcnssischen Staats-

bahiicn zu befördern. Zum Auf- und W^laden dürfen vorbandene

Ladeplätze, Insoweit dieselben disponibel sind, unenfgelUich benutzt

werden.

§ 12,

Sollten infolge des durch diesen Vertrag bezweckten Unter-

nehmens in der Gemeinde

Bergschäden, Kinstürzc oder Wasserentzichungcn eintreten, so hat

der Unternehmer vollen Schadenersatz 7A\ leisten. Auch liaftet

derselbe für allen durch Jas Feuer und den iüiuch seiner JJetriebs-

anlagen verursachten Schaden.

Zu den Arnienlastcii sind von dem Unlernclmicr bezw. dessen

Rechtsnachiülger, vom Beginn der Kalisalzförderung an gerechnet,

für jeden seiner in der Gemeindo ausässigeu Arbeiter jährlich

Eine Mark zu zahlen.

Sofern durch den Zuzug von Beaiiiten und Arbeitern des

beabsichtigten Unternelmicns die X'crgrösserung der Schule oder

des Friedhofes resp. die Anstellung eines neuen Lehrers eiiuider-

lich wird, so hat der Liiteinebmcr die hierdurch erwachsenden

Mehrkosten zu tragen, über deren Höhe vorherige Verständigung

herbeizuführen ist.
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§ 15.

Dem l'ntcrnehmcr, sowie dessen Kcchtsnacbfolg^cr steht das

Recht zu, alle aus diesem Vertrag übernoniiucncn Kcclite und

Pflichten, sowohl im Ganzen als auch tiilweisc, insbesondere auch

für jedes einzelne ihm zur Ausbeute überlnssene (Trundstück und

Mineral auf andere Persouen, Gewerkschalicn und liesellschaftcn

zu übertragen, unbeschadet der Rechte der Cirundbesitzer aus den

gestollten Sicherheiteu, weiche bestehen bleiben.

§ 16.

Der Unternehmer ist berechtigt, die den Grnndeigentumern

nach dem Inhalt dieses Vertiages ubliegcndcn Verpflichtungen im

(ilrundbuche eintragen, und veriifHchtet, nacli dem Aufhören dieses

Vertrages wieder löschen zu lassen und zwar alles auf seine

Kosten.

§ 17.

Die beteiligten Gnmdbcfiitzer einigen sich wegen der £nt-

seh&digungen, wdebe der Unteroeliiner nach § 2 und § 8 zu zahlen

hat, dahin, dass diese Beträge nach Iffassgabe der Obelflächen-

beteiligung anf die Interessenten verteilt werden sollen.

Die Anszahlnng dieser Beträge darf seitens des Unternehmers

nur an einen zu diesem Zwecke von den beteiligten Qrandbesitzem

besonders BevoUmächtigten erfolgen, welcher von denselben mit

Stimmenmehrheit zn erwählen ist. AUe in Folge dieses Vertrages

erforderlieh werdenden Anfragen, Mitteilnngen und Korresponden-

zen hat der Unternehmer zur weiteren Veranlassung an den je*

weiligen Gemeindevorsteher zu richten, insofern ihm nidit ein

anderweitiger, durch Hajoritätsbcschluss der beteiligten Grund-

besitzer zu erwählender Bevollmächtigter fftr diesen Zweck be-

zeichnet wird.

§ 18.

Der Unternehmer ist verpflichtet» die Kosten des Abschlusses

dieses Vertrages sowie aller aus dessen Veranlassung erfolgenden

Massnahmen zn tragen.

Die Unterzeichner dieses Vertrages verzichten auf alle ihnen

gegen diesen Vcrtraf^ etwa zustehenden Einreden, insbesondere

diejenige des Sclieines und diejenige der Verletzung über oder

unter die Hälfte, und haben zum Zeichen des Einverständnisses

diesen Vertrag durch eigenhändige Namensunterschrift vollzogen.
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Lebenslauf.

Am 14. März 18G2 bin icb, Karl Theodor Stöpcl, evan-

gelischer Konfession, zu Landau in der Pfalz als Sohn des

1892 dort verstinboiien Rentners und (7iossi;rnn(ll)esitzers Philiiip

Stöpel gcburen. Meine Schulbilduni^- ciiiiclt ich auf den Real-

schulen zu Landau und Frankentbal, nach deren Absoh ierung ich

2 Jahre in einem Karlsrulier Bankhause als Volontär tliätii^ Avar.

Nachdem ich sodann 1888 84 meiner Militärdienstptlicbt als Kin-

jäbrig-Freiwilliger Genüge geleistet hatte, war ich bis 18!)2 un-

unterbrochen in Bankhäusern zu Frankfurt a. M., Berlin, London

und Paris als Beamter angestellt. Im Jahre 1893 war ich HOrer

an der hiesigen Universität Hnd Tom Sommersemest^ 1894 bis

18d6 abwechselnd hier und in Berlin immatriknliert. An dieser

Univendtät besuchte ich auch drei Semester lang das erientalische

Seminar. In den Jahren 1896 bis 1899 machte Ich Stadien halber

eine Beisc nach den Vereinigten Staaten von Amerika, nach Gnba,

Mexico, den Hawaü-Inseln, nach Japan, Formosa, China, Korea

und Sibirien. Später besuchte ich noch Nordafrilca. Seit dem
Wintersemester 1899 gehörte ich wieder der Universität Heidd-

bei^ an.

Während meines Stadiums hOrte ich in Heidelberg die Herren

Professoren Knies, Stengel, Georg Meyer, Ihne, Schröder, JelUnek,

Ratbgen, Hettner, Stranch nnd Leser; in Berlin die Herren

Professoren v. Richthofen, Schmoller, Wagner, Heilborn und am

orientalischen Seminar die Herren Lange, Senga, Schalfejew und

Zimniennann.

Allen hochverehrten Lehrern spreche ich hiermit meinen herz-

lichen Dank aus.
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